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In eigener Sache
Aus dem Gesch�ftsf�hrenden Ausschuss

Sie alle haben das neue Jahr hoffentlich gut begonnen
und warten schon auf den Inhalt der ersten Ausgabe der
ASR. Ich darf mich Ihnen heute als der neue Vorsitzende
des Gesch�ftsf�hrenden Ausschusses der Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht im Deutschen Anwaltsverein vorstellen.
Anl�sslich der Mitgliederversammlung der Arbeitsge-
meinschaft im November bei der Herbsttagung in L�-
beck ist der Gesch�ftsf�hrende Ausschuss neu gew�hlt
worden. Wie viele von Ihnen bereits wissen werden, setzt
sich der Gesch�ftsf�hrende Ausschuss jetzt aus folgen-
den Kollegen zusammen:
Rechtsanwalt und Notar Dr. Peter Guhl, Sch�sselkorb
17-18, 28195 Bremen
Rechtsanwalt und Notar Manfred Herz, Katharinenstraße
19A, 10711 Berlin
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Konrad-Adenauer-Str. 23,
72072 T�bingen
Rechtsanwalt Michael Klatt, Huntestraße 7, 26135 Ol-
denburg
Rechtsanwalt Gottfried Krutzki, Sandweg 9, 60316
Frankfurt
Rechtsanwalt Ronald Richter, Alte Rabenstraße 32,
20148 Hamburg
Rechtsanw�ltin Bettina Schmidt, Reichsstraße 46, 53125
Bonn.
Nach Abschluss der Mitgliederversammlung w�hlte dann
der neuformierte Gesch�ftsf�hrende Ausschuss mich zu
seinem Vorsitzenden. Frau Rechtsanw�ltin Bettina
Schmidt wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden ge-
w�hlt.
Wir hoffen alle, dass wir das in uns gesetzte Vertrauen
in der Zukunft werden rechtfertigen k�nnen und sind
alle angetreten, unsere gemeinsame Sache auch in der
Zukunft weiter mit viel Engagement und besonderem
Einsatz voranzutreiben.
Innerhalb des Gesch�ftsf�hrenden Ausschusses haben
wir bestimmte Zust�ndigkeiten festgelegt, damit auch
Sie die M�glichkeit haben, sich bei entsprechendem Be-
darf gleich direkt an die entsprechenden Mitglieder des
Gesch�ftsf�hrenden Ausschusses wenden zu k�nnen.
Unfallversicherungsrecht: Rechtsanwalt Kilger
Rentenversicherungsrecht: Rechtsanw�ltin Schmidt
Sozialhilfe: Rechtsanwalt Klatt
Arbeitslosenversicherung: Rechtsanwalt Krutzki
Kranken- und Pflegeversicherung: Rechtsanwalt Richter
Geb�hren- und Verfahrensfragen: Rechtsanwalt Dr. Guhl
Internetfragen: Rechtsanwalt Richter
�ffentlichkeitsarbeit: Rechtsanw�ltin Schmidt
ASR: Rechtsanwalt Krutzki
F�r die Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten werden
federf�hrend verantwortlich sein:

Arbeitsrecht: Rechtsanw�ltin Schmidt
Familienrecht: Rechtsanwalt Klatt
Steuerrecht: Rechtsanwalt Richter
Verwaltungsrecht: Rechtsanwalt Dr. Guhl
Sie werden feststellen, dass der Kollege Krutzki, wie es
bereits im letzten Jahr war, federf�hrend und verant-
wortlich f�r die ASR sein wird. Seine neueste Ausgabe
haben Sie vor sich liegen.
Sie finden in dieser Ausgabe wieder all die gewohnten
Dinge, die Sie in unserem Mitteilungsblatt jeweils su-
chen.
S�mtliche Beitr�ge f�r diese Mitgliederzeitschrift schi-
cken Sie bitte wie bisher an den Deutschen Anwaltver-
ein, Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht, Littenstraße 11,
10179 Berlin. Unser Gesch�ftsf�hrer, der Kollege Wendt,
nimmt sich dann Ihrer Beitr�ge an.
Ich m�chte bei dieser Gelegenheit schon jetzt auf den
Anwaltstag 2003 aufmerksam machen. Er findet vom
29.5. bis 31.5.2003 in Freiburg statt. Unsere Arbeitsge-
meinschaft Sozialrecht wird dort wieder mit dem Bera-
tungsbus, mit unserer gewohnten Beratungsbusaktion
„Sozialrecht in Fahrt“ vertreten sein.
Es erwartet Sie eine Vielzahl von interessanten Veran-
staltungen aus dem ganzen Spektrum anwaltlicher T�-
tigkeit. Planen Sie deshalb diesen Termin bereits jetzt
ein. Alles Weitere werden Sie dann zu gegebener Zeit im
Anwaltsblatt erfahren.

Mit den besten Gr�ßen

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt f�r Sozialrecht
Manfred Herz, Berlin

Vortr�ge · Aufs�tze · Berichte
Berichte �ber die Herbsttagung der ARGE Sozial-
recht in L�beck am 1. und 2.11.2002

130 Anw�ltinnen und Anw�lte waren angereist. Eine
stattliche Zahl. Einiges wurde ihnen geboten.

1. Stadtrundgang
Es geh�rt schon zu unseren Traditionen, uns vor der Ar-
beit am Sozialrecht erst einmal mit der Stadt vertraut zu
machen. Zwei Stunden lang erl�uterten unsere 3 Stadt-
f�hrer Wegzeichen und geschichtliche Dokumente der
Stadt L�beck. Im Hafen lag eine frisch gebaute Kogge,
eine zuk�nftige Touristenattraktion. Sie wurde von ju-
gendlichen ABM-Kr�ften erstellt. Ein Beispiel sinnvoller
Verwendung �ffentlicher Mittel.
Hinter dem Stadttor ist der Eingang zum mittelalterli-
chen Gef�ngnis. �ber dem Eingangstor sind Gefangene
in Stein gehauen, die Musikinstrumente spielen. Musi-
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zierende Gefangene sind tats�chlich Teil der Gef�ngnis-
kultur L�becks aus dem 15. Jahrhundert.
Auf der anderen Straßenseite lehnt sich ein Patrizier-
haus an die Stadtmauer an, in welcher die Familie
von Frau Ida Boy-Ed gewohnt hat. Frau Boy-Ed (1852–
1952) emp�rte ihren Ehemann und die Stadt L�beck
damit, dass sie trotz ihrer Heirat darauf bestand, als
Schriftstellerin in der �ffentlichkeit aufzutreten. Ihr
Ehemann verbot es ihr. Zusammen mit ihrem j�ngsten
Sohn fl�chtete sie in das liberalere Berlin, die beiden
anderen Kinder blieben bei dem Ehemann. Daraufhin
strengte ihr Ehemann ein Verfahren auf Entzug des
j�ngsten Sohnes an. Unter diesem Druck kehrte sie
nach L�beck zur�ck. Da das Handelsgesch�ft des Ehe-
mannes niederging, war sie es, die nunmehr vom Ehe-
mann geduldet, die Familie durch ihre Publikationen
durchbrachte. Die Stadt L�beck �berließ ihr als Aner-
kennung ihrer Verdienste das Patrizierhaus an der Burg-
mauer. Dies entwickelte sich zu einem Zentrum des geis-
tigen Lebens von L�beck.
Da die Stadt L�beck von der Trave umflossen wird,
konnte sie sich nicht in der Fl�che ausdehnen. Den Zu-
wachs der Bev�lkerung verkraftete sie im Mittelalter nur
dadurch, dass die Hinterh�fe bebaut wurden. Niedrige
G�nge unter der durchgehenden Bebauung f�hren des-
halb zu kleinen Nebenstraßen. Die H�user dort haben
teilweise nur Grundrisse von 20 Quadratmetern.
Das Patrizierhaus der Buddenbrooks ist nach dem Krieg
originalgetreu und mit dem Mobiliar aus der Jahrhun-
dertwende wieder aufgebaut worden. Es wird von der
Inschrift geziert: „Dominus providebit“. Unsere F�hrerin
erz�hlte mit Wohlgefallen, dass sie diese Inschrift bei ei-
ner F�hrung von Bankangestellten gen�sslich zitiert ha-
be. Sp�ter zeigt sie uns die Schule, in der Thomas Mann
viel zu leiden hatte.
�berhaupt die „Fassaden“. Metallanker verbinden sie mit
dem eigentlichen Haus. Passt die Fasssade nicht mehr in
die Zeit, so kann sie „abgeh�ngt“ und im Stil der neuen
Zeit errichtet und wieder „aufgeh�ngt“ werden.
Die Marienkirche aus dem 13./14. Jahrhundert ist die
erste große gotische Kirche, die nur aus Backsteinen er-
richtet wurde. Eine architektonische Meisterleistung. Sie
besticht durch schwebende Helligkeit, die gr�ßte mecha-
nische Orgel der Welt und ihre astronomische Uhr.
Das Rathaus aus dem 13. Jh. spiegelt mit seiner
schmuckreichen Blendfassade den Glanz der Hansezeit.
L�beck hatte damals bis zu 20.000 Einwohner und war
eine Großstadt des Mittelalters. So besaß sie fortschritt-
liche Einrichtungen, wie z.B. das das Heilig-Geist-Hospi-
tal, zur Versorgung der Kranken und Siechen. Das Hospital
wurde aus Spenden der Patrizier finanziert. Die �ppigen
Sterngew�lbe sprechen daf�r, dass solche Sozialeinrich-
tungen damals Prestigecharakter hatten.
L�beck ist auch Wirkst�tte von Erich M�hsam sowie der
Nobelpreistr�ger Willi Brandt und G�nter Grass.

2. Tagungsprogramm
Am Freitag wurde in der Mitgliederversammlung ein
neuer Gesch�ftsf�hrender Ausschuss gew�hlt. Anschlie-
ßend machte Dr. Wolfgang Spellbrink, Richter am BSG,
mit seinem Referat �ber „Fehler im zweitinstanziellen
Verfahren“ Mut, den Weg in die Revisionsinstanz weni-
ger zu f�rchten. Helga Spindler, Prof. in K�ln, und
Hans-J�rgen Kratz, Direktor des Arbeitsamtes Pirmasens,
er�rterten „Mitwirkungspflichten nach dem Job-AQTIV-
Gesetz und dem BSHG“ und beurteilten kontrovers die
Tendenzen der Zeit zwischen mehr Eigenverantwortung
der Arbeitslosen und b�rokratischer Drangsalierung.
Der Abend klang dann aus bei einem gemeinsamen
Abendessen mit Akkordeonkl�ngen in dem Altl�becker
Restaurant „Schiffergesellschaft“.
Dr. Felix Welti, L�beck, begann den Reigen des Samstags
mit dem „Wunsch- und Wahlrecht“ nach dem neuen
SGB IX. Frauke G�nther, Richterin am Familiengericht
Marburg, nahm uns mit in das Labyrinth der Rechtspre-
chung zur „Unterhaltspflicht aus Verm�gen beim Eltern-
unterhalt“. Dietrich Schoch, Verwaltungsfachhochschule
Frankfurt/M, f�hrte uns auf das neue Feld der „Grund-
sicherung“. Schließlich er�rterten die Kollegen Hartmut
Kilger und Prof. Bertram Schulin die Perspektiven einer
„Mediation im Sozialrecht“.
Als kleines Extra floss zum Schluss unter der Regie der Kol-
legin Ingrid Claas und des Kollegen Lachmund noch das
Thema „Honorare beim sozialrechtlichen Mandat“ mit ein.
Die Sorge, dass viele Teilnehmer den langen Samstag nicht
durchstehen w�rden, erwies sich als unbegr�ndet.
Statt um 17 h war erst um 17.30 h Schluss.

Mediation im Sozialrecht

Referate von RA Hartmut Kilger, T�bingen, und
RA Prof. Bertram Schulin, Konstanz, auf der Herbst-
tagung in L�beck, November 2002

Die BRAGO schreitet uns voran. Mit § 7a BRAGO ist die
Bezeichnung „Mediator/in“ salonf�hig geworden und
animiert dazu, sie auch im Bereich des Sozialrechts mit
Leben zu f�llen. Vor-Urteile sind dabei zu �berwinden:
1. Mediation als Freestyle-Justiz ist nicht besser als die

klassische Justiz.
2. Mediation ist ein Kind des privaten Rechts und hat

im �ffentlichen Recht nichts zu suchen.
3. Das SGG ist nichtf�rmlich und kl�gerfreundlich, so

dass es f�r Mediation keinen Raum bietet.
RA Kilger nahm diese H�rden mit Leichtigkeit. Denn Me-
diation hat weder etwas mit Freestyle noch mit den her-
k�mmlichen Aufgaben eines Richters zu tun. Es geht
darum, statt einer obrigkeitsstaatlichen L�sung durch
Richterspruch die Kr�fte der Privatautonomie f�r eine
Konfliktl�sung zu aktivieren.
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Das �ffentliche Recht hat viele Spielr�ume, die f�r eine
durch Mediation gesteuerte L�sung empf�nglich sind. Zu
denken sind Ermessens-, Beurteilungs-, Beweiserhe-
bungs- und Beweisw�rdigungsspielr�ume.
Das Verwaltungsverfahren nach dem SGB X ist keines-
wegs nichtf�rmlich und antragstellerfreundlich. Es er-
weist sich oft als undurchsichtig, b�rgerfern, hierarchisch.
Statt Gespr�ch herrrscht nicht selten Kontrolle und Dikti-
on von oben; statt Tatsachen zu eruieren, werden sie �ber
Indizien fingiert. Der Mensch geriert zum Objekt des Ver-
waltungshandelns, zur Akte, zu einem Missverst�ndnis.
Hier bietet die Mediation ein weites Bet�tigungsfeld,
wenn alle Beteiligten dies nur wollen.
Beim Sozialgericht Hannover l�uft im November 2002
ein erstes Modellprojekt an.
Ausgew�hlt werden gerichtlich anh�ngige Verfahren, bei
denen es um
9 gest�rte F�lle des Zusammenwirkens von Beh�rde und

Versicherten (oder verschiedener SV-Tr�ger) geht mit
dem Ziel, den konkreten Konflikt und dar�ber hinaus
das Verh�ltnis zueinander selbst zu bessern.

9 F�lle, wo die Honorarverteilung nach dem SGB V im
Streit ist.

9 F�lle mit �bergreifenden Leistungen verschiedener
Tr�ger.

9 F�lle von Sperrzeiten nach dem SGB III.
9 F�lle mit Rehabilitationsproblemen.
9 Beitr�ge zur gesetzlichen Unfallversicherung.
Kollege Kilger sieht Chancen zur Mediation auf folgen-
den Gebieten:
9 Widerspruchsverfahren
9 Ursachenzusammenh�nge im Bereich der Gesetzlichen

UV
9 Theorie der wesentlichen Bedingung
9 Bewertung von GdB und MdE
9 bei medizinisch komplexen Sachverhalten, die nur

durch Gutachten interdisziplin�r gekl�rt werden k�n-
nen.

9 bei querulatorischen Mandanten
9 Integration von schwerbehinderten Menschen nach

dem SGB IX (Zusammenwirken mit Integrationsamt,
Arbeitgeber, Betriebsrat, Schwerbehindertenvertre-
tung, SV-Tr�ger)

9 Wiedereingliederung nach § 74 SGB V
Voraussetzung f�r eine erfolgreiche Mediation ist einer-
seits die Fortbildung von geeigneten Mediatoren/innen
und die Zustimmung der Beh�rde in G�nze, d.h. sowohl
die Beh�rdenspitze wie auch die konkreten Sachbearbei-
ter. Das Landesarbeitsamt hat im Rahmen des Modell-
projekts beim SG Hannover insoweit gr�nes Licht gege-
ben.
Beispiel aus dem Bereich des Wegeunfalls nach dem SGB
VII:
Ein Motorradfahrer �berholt grob verkehrswidrig und
r�cksichtslos. Er st�rzt dabei und kommt zu Schaden. Er

wird nach § 315b StGB durch Strafbefehl verurteilt. Der
Tr�ger der UV lehnt eine Entsch�digung ab, da der inne-
re Zusammenhang zwischen dem Weg von der Arbeit
nach Hause und dem Unfall durch das grob verkehrswid-
rige Verhalten aufgel�st worden sei. Diesen Fall hat mitt-
lerweile das BSG (NZS 2003, 46) entschieden und dabei
die Haftung der UV bejaht. Es ging darum, betriebliche
Faktoren, die mit zu dem Unfall gef�hrt haben, zu er-
kennen und zu evaluieren. Das Bewerten des betrieblich
veranlassten Stresses und der �berarbeitung f�r die Fra-
ge des Kausalzusammenhangs k�nnte eine vortreffliche
Aufgabe im Rahmen einer Mediation abgeben.
Kollege Prof. Schulin entwickelte anhand von 16 Folien
die Chancen und Anforderungen einer Mediation im Be-
reich des Sozialrechts.
Folie 1: Fragen an die Institution
9 Welche Vor- und Nachteile sind aus der Sicht der Be-

troffenen mit dem herk�mmlichen Gerichtsverfahren
verbunden?

9 Im Besonderen: Welche positiven und/oder negativen
Erfahrungen bestehen mit gerichtlichen Vergleichsver-
handlungen?

9 Welche positiven und/oder negativen Erfahrungen lie-
gen mit außergerichtlichen Institutionen (z.B. Schieds-
�mtern, Berufungsaussch�ssen usw.) und deren Ver-
fahren vor?

9 Welche W�nsche bestehen an eine außergerichtliche
Streitbeilegung?

9 K�nnte hier Mediation hilfreich sein?
Folie 2: Geeignetheit von Sozialrechtsmediation
9 Keine Ungeeignetheit wegen �ffentlich-rechtlicher

Rechtsbindung
Dem gegen�ber auch im Sozialrecht:
9 Beurteilungsspielr�ume
9 Ermessenssspielr�ume
9 Verhandlungsspielr�ume
9 Sachverhaltskl�rung.
Folie 3: Ausgew�hlte Fallgruppen, bei denen es auch
darum geht, eine dauernde Rechtsbeziehung besser zu
gestalten:
9 Leistungsrecht (Verh�ltnis Versicherungstr�ger – Versi-

cherter)
9 Beitragsrecht (Verh�ltnis Versicherungstr�ger – Arbeit-

geber)
9 Leistungserbringungsrecht
9 Konflikt Arzt – Patient
9 Konflikt Arzt – Patient – Krankenkasse (z.B. bei Be-

handlungsfehlern)
9 Konflikte im Aufsichtsbereich
Folie 4: Mediation ist
9 ein außergerichtlicher Weg der Interessenkl�rung und

der Konfliktbearbeitung, bei dem ein
9 neutraler Dritter (Mediator/in)
9 ohne inhaltliche Entscheidungsbefugnis
9 die Konfliktparteien darin unterst�tzt
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9 eigenverantwortlich eine
9 Einigung zu entwickeln und
9 einen entsprechenden rechtsverbindlichen Vertrag ab-

zuschließen.
Folie 5: Streitentscheidung/Mediation
9 Gerichtliches Verfahren zielt auf einen Vergleich unter

dem Druck eines sonst ergehenden Urteils und damit
schwerpunktm�ßig auf Fremdverantwortung.

9 Ein Schiedsgericht zielt auf einen Schiedsspruch und
damit ebenfalls im Ergebnis auf Fremdverantwor-
tung.

9 Die Mediation zielt auf Konsens und Selbstverantwor-
tung.

Folie 6: Wie geht Mediation vor?
9 Erm�glichung f�r beide Seiten, ihre Sichtweise zu ver-

treten,
9 dies unter der „Regie“ des Mediators/rin als „in der

Mitte stehend“,
9 daher kein „Richtig“ oder „Falsch“ der Sichtweisen und

Positionen.
9 Beide Seiten d�rfen und sollen ihre Positionen vertre-

ten, um dann im n�chsten Schritt
9 zu einem fairen Interessenausgleich zu kommen
9 mit dem Ziel nach M�glichkeit nicht nur eines Kom-

promisses, sondern sogar eines Konsenses.
Folie 7: Phasen der Mediation
I. Arbeitsb�ndnis (Mediationsvertrag, Absprache �ber

Verfahrensablauf)
II. Sammeln der Themen, Bestandsaufnahme, Positio-

nierung (Konkretisierung der Streitpunkte)
IIl. Konfliktbearbeitung (Kl�rung der Streitpunkte in

sachverhaltsm�ßiger und rechtlicher Hinsicht, Kon-
fliktbearbeitung)

IV. L�sungssuche – Einigung
V. Vertragsschluss
Folie 8: Motive f�r Mediation
9 Vermeidung von Eskalation
9 Vermeidung unkalkulierbarer Prozessrisiken (Prozess

ist teuer, lang und im Ergebnis ungewiss)
9 gemeinsame, selbst verantwortete Probleml�sung
9 Vertraulichkeit, Diskretion
9 Gesichtswahrung
9 Schonung der Beziehung
9 verbindliche Vertragsregelung
9 �berschaubare Kosten
9 nur eine „Instanz“
9 Schnelligkeit.
Folie 9: Voraussetzungen der Selbstverantwortung
9 Freiwilligkeit der Mediation
9 Verhandlungsbereitschaft, d.h. bereit zu sein, seine ei-

genen Interessen zu vertreten, die Interessen des an-
deren zu respektieren und einen fairen Interessenaus-
gleich anzustreben.

9 Vertrauensschutz (z.B. ist Mediator kein Zeuge)
9 Kenntnis der Rechtslage

9 Vorrang des Mediationsverfahrens vor einem Gerichts-
verfahren.

Folie 10: Ungeeignetheit der Mediation
9 bei zu starkem Machtungleichgewicht
9 bei zu starker Eskalation
9 bei Pr�zedenzf�llen
9 bei sehr guten Chancen einer Partei, den Rechtsstreit

zu gewinnen.
Folie 11: Vor- und Nachteile
9 Der Selbstverantwortung steht aber gegen�ber, wel-

chen Stellenwert sie �berhaupt bei der L�sung ein-
nehmen kann.

9 Der Verfahrensautonomie steht gegen�ber, welcher
Spielraum daf�r (nach Rechtslage und Akzeptanz) be-
steht.

9 Der fehlenden Entscheidungsbefugnis des Mediators
steht gegen�ber, dass er den „schwarzen Peter“ auf
die Parteien „abschieben“ kann.

9 Der Diskretion steht gegen�ber, dass keine M�glich-
keit der Außendarstellung („Showeffekt“) er�ffnet
wird.

9 Der Schnelligkeit steht gegen�ber, dass f�r Verz�ge-
rungstaktiken und Spekulationen auf h�here Instan-
zen kein Raum ist.

9 Den geringen Kosten steht gegen�ber, dass dies m�g-
licherweise ohne Bedeutung ist.

9 Der Schonung der Beziehung steht gegen�ber, dass
dies von den Parteien gar nicht gesch�tzt wird.

Folie 12: Risiken der Mediation, scheitert sie,
9 entstehen h�here Kosten,
9 wird das Verfahren noch l�nger,
9 k�nnen vertrauliche Informationen missbraucht werden.
Folie 13: Offene Fragen zum Verfahren
9 Wann ist der g�nstigste Zeitpunkt f�r den Beginn ei-

ner Mediation?
9 Wieviel vorheriger Schriftverkehr ist notwendig bzw.

zuviel?
9 Sicherstellen der Entscheidungsbefugnis der Media-

tions-Teilnehmer
9 Dauer und Zeitstruktur der Mediation
9 Einzelgespr�che („Shuttle-Diplomatie“)
9 Kreis der Teilnehmer (Anw�lte, Sachverst�nde usw.).
Folie 14: Wer ist f�r Mediation zu gewinnen?
9 die Mitglieder der Organe der SV-Tr�ger und deren Ver-

b�nde (Vertreterversammlungen, Verwaltungsr�te usw.)
9 die Sachbearbeiter
9 deren Vorgesetzte
9 die Beh�rdenleiter
9 die Akteure der Leistungserbringer und deren Verb�n-

de einschließlich der Kassen�rztlichen Vereinigungen
Folie 15: Arbeitsprogramm
9 Information der potenziell beteiligten Akteure �ber

Mediation
9 Versuch, sie f�r den Gedanken der Mediation zu ge-

winnen
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9 Ermittlung der relevanten Fakten in Bezug auf deren
Mediationswilligkeit und Mediationsf�higkeit

9 Sehr genaue Analyse m�glicher Motive f�r die Me-
diation und m�gliche Interessen oder Bed�rfnisse der
Akteure (z.B. Schonung von (Vertrags-)Beziehungen,
Vertraulichkeit, Vermeidung von Rechtsunsicherheit
usw.)

9 Ermittlung m�glicher mediationsf�higer Sachverhalte
9 Initiative f�r Pilotprojekte.
Folie 16: Angebot und Ausbildung von Mediatoren/innen
im Bereich des Sozialrechts setzt voraus:
9 eine entsprechende Nachfrage
9 die Pr�fung folgender Fragen: Welche Qualifikation

ist f�r die sozialrechtliche Mediation erforderlich? Bei
Notwendigkeit einer besonderen Qualifikation: Wel-
cher Umfang und welche Inhalte sind f�r eine ent-
sprechende (Zusatz-)Ausbildung erforderlich? Wer
kommt als Ausbilder in Betracht?

RA Gotfried Krutzki, Frankfurt/M.

Fehler im sozialgerichtlichen Verfahren – Wege in
die 3. Instanz

Referat von Dr. Wolfgang Spellbrink, Richter am BSG,
auf der Herbsttagung in L�beck, November 2002

1. Das sozialgerichtliche Verfahren ist gepr�gt durch
Nichtf�rmlichkeit und Kl�gerfreundlichkeit.
§ 91 SGG (Fristwahrung bei Unzust�ndigkeit) macht es
m�glich, dass ein Brief an das Rathaus oder an eine Be-
h�rde mit dem Inhalt: „Ich brauche Geld vom Arbeits-
amt“ eine zul�ssige Klage sein kann.
§ 96 SGG (Neuer Bescheid nach Klageerhebung) bezieht
alle Bescheide der Beh�rde in die Pr�fung mit ein.
§ 106 Abs. 3 Nr. 7 SGG er�ffnet die M�glichkeit zum Er-
�rterungstermin.

2. Nichtzulassungsbeschwerden zum BSG sind zu-
meist erfolglos.
Bei allen drei Zulassungsgr�nden (Grundsatz, Divergenz
und Verfahrensmangel) liegt die Erfolgsquote bei ca.
5,6 % aller eingelegter Nichtzulassungsbeschwerden.
Gegen eine unzul�ssige Nichtzulassungsbeschwerde ist
eine Verfassungsbeschwerde in der Regel unzul�ssig, da
der Rechtsweg ersch�pft ist, BVerfG SozR 3–1500
§ 160a Nr. 6, 7; 3–1500 § 160 Nr. 6.

3. Ein Verfahrensmangel ist ein Fehler auf dem Weg
zum Urteil (error procedendo) und kein inhaltlicher
Fehler (error iudicando).
§ 160 Abs. 2 Nr. 3 SGG verlangt, dass ein Verfahrens-
mangel dargestellt wird, er konkret bezeichnet und seine
Kausalit�t f�r das Ergebnis erl�utert wird.

4. Was ist ein Verfahrensmangel?
Auch Urteilsm�ngel bei der Erfassung des Streitgegen-
standes, z.B. das Nichteinbeziehen von Folgebescheiden
gem�ß § 96 SGG, k�nnen Verfahrensm�ngel sein. Fehler
im Vorverfahren und auch Fehler in der ersten Instanz sind
keine Verfahrensm�ngel im Sinne der Nichtzulassungsbe-
schwerde. Allerdings k�nnen Verfahrensfehler der ersten
Instanz fortwirken, wenn es sich um Sachurteilsvorausset-
zungen handelt, BSG SozR 3–1500 § 73 Nr. 10.
Beispiel: Das Arbeitsamt hatte eine Sperrzeit nach § 144
SGB III im M�rz beginnen lassen, obwohl die Besch�fti-
gungslosigkeit durch unwiderrufliche Freistellung bereits
im Dezember begonnen hatte. Das LSG hat, ohne dass die
klagende Partei dies beantragt hat, die Sperrzeit auf den
Dezember zur�ckverlegt. Dies ist vom BSG als Verfahrens-
fehler erkannt worden, BSG SozR 3–1500 § 123 Nr. 4.
Die Nichtzulassungsbeschwerde kann nicht auf M�ngel
gest�tzt werden, welche eine Urteilserg�nzung nach
§ 140 SGG rechtfertigen, BSG SozR 3–1500 § 123 Nr. 1.

5. „Bezeichnen“ des Verfahrensmangels
Ein Verfahrensmangel ist nur dann „bezeichnet“ (§ 160
Abs. 2 Satz 3 SGG), wenn alle Umst�nde der Vorgehens-
weise des LSG dargelegt sind, sodass sich f�r das BSG – al-
lein auf Grund der Lekt�re der Beschwerdebegr�ndung –
der Verfahrensmangel schl�ssig ergibt. Eine detaillierte
Sachverhaltsschilderung ist dazu in der Regel unerl�sslich.
Auch von Amts wegen zu ber�cksichtigende Verfahrens-
normen (z.B. das Fehlen von Sachurteilsvoraussetzungen)
m�ssen im Rahmen der Nichtzulassungsbeschwerde be-
zeichnet werden).
Beispiel: Verweist das LSG pauschal auf die Gr�nde ers-
ter Instanz, dann werden nicht etwa Verfahrensm�ngel
der ersten Instanz r�gef�hig. Vielmehr ist unter Angabe
der Rechtsnorm § 136 Abs. 1 Nr. 6 SGG darzulegen, dass
das Urteil des LSG „ohne Gr�nde“ ist.

6. Das Urteil muss auf dem Verfahrensmangel „beru-
hen“
Die Kausalit�t ist darzulegen. Das erfordert besondere
Sorgfalt, wenn eine Entscheidung von mehreren Voraus-
setzungen abh�ngt.
Beispiel: Bei einem Streit �ber Arbeitslosengeld ging es
darum, ob eine Versicherungspflicht in der Arbeitslo-
senversicherung bestand. Dabei hat das Arbeitsamt
hilfsweise auch vorgebracht, dass der Kl�ger durch die
Pflege einer Angeh�rigen nicht verf�gbar war. Das LSG
hatte die Frage der Beitragspflicht dahingestellt sein
lassen und die Klage mit der Begr�ndung abgewiesen,
jedenfalls sei der Kl�ger nicht verf�gbar gewesen, weil
er eine Angeh�rige gepflegt habe.
Wird in der Nichtzulassungsbeschwerde ger�gt, dass das
rechtliche Geh�r verletzt wurde, dann ist die Kausalit�t
dieses Mangels sowohl f�r die Frage der subjektiven Ver-
f�gbarkeit wie auch f�r die Beitragspflicht darzulegen.
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Ist ein absoluter Revisionsgrund hinreichend bezeichnet
(§§ 202 SGG, 547 ZPO), dann kann darauf verzichtet
werden, seine Kausalit�t f�r das Urteil darzulegen. Zu
den absoluten Revisionsgr�nden des SGG z�hlt allerdings
nicht die Verletzung des rechtlichen Geh�rs, im Unter-
schied zu § 138 VwGO.
Die absoluten Revisionsgr�nde der §§ 202 SGG, 547
ZPO helfen also �ber das Beruhen hinweg.

7. Verlust des R�gerechts durch nicht protokollierte
Beweisantr�ge oder Zustimmung zum schriftlichen
Verfahren oder zur Alleinentscheidung durch den Be-
richterstatter
Ist der Kl�ger durch einen Prozessbevollm�chtigten ver-
treten, dann muss dieser alle Beweisantr�ge zu Protokoll
geben, um nicht das R�gerecht zu verlieren, § 160 Abs. 2
Nr. 3 Hs. 2 SGG. Entsprechendes gilt f�r die Zustimmung
zum schriftlichen Verfahren nach § 124 Abs. 2 SGG und
zur Alleinentscheidung durch den Berichterstatter nach
155 Abs. 3 SGG. Zustimmungen nach §§ 124 Abs. 2, 155
Abs. 3 SGG m�ssen deshalb mit dem ausdr�cklichen Hin-
weis auf Beweisantr�ge verkn�pft werden, wenn das R�-
gerecht nicht verloren gehen soll.
Das Gericht muss allerdings nachweisen, dass das Anh�-
rungsschreiben auch zugegangen ist, BSG SozR 3-1500
§ 153 Nr. 11.
Beispiel: Hat das Gericht zwei Gutachten eingeholt und
hat der Kl�ger beantragt, den f�r ihn g�nstigen Gut-
achter zum Gegengutachten pers�nlich anzuh�ren, um
bestimmte Fragen zu kl�ren, dann muss dieser Antrag
in der m�ndlichen Verhandlung wiederholt werden.
Die ratio dieser Zugangssperre liegt darin, die Revisions-
instanz von Beweisfragen m�glichst zu entlasten.
�ndert sich die Prozesslage wesentlich, dann muss eine
Anh�rung nach §§ 124 Abs. 2, 155 Abs. 3 SGG wieder-
holt werden, BSG 2.2.2000 – B 2 U 32/99 R; ebenso der
13. Senat.

8. Grenzen des Ermessens bei der Entscheidung im
schriftlichen Verfahren nach § 153 Abs. 4 SGG
Das LSG hat vorher anzuh�ren. Das Gericht muss
nachweisen, dass das Anh�rungsschreiben zugegangen
ist.
Das BSG nimmt einen Ermessensmissbrauch an, wenn
bei einer Verfahrensdauer von 12 Jahren und einem
Streit �ber die Ablehnung eines Gutachters wegen Be-
fangenheit im schriftlichen Verfahren entschieden wird,
BSG SozR 3-1500 § 153 Nr. 13.

9. Verletzung der Anh�rungspflicht eines Gutachters
als Verfahrensfehler
Nach §§ 202 SGG, 411 Abs. 3 ZPO kann das Gericht das
Erscheinen des Gutachters anordnen. Nach § 414 Abs. 4
S. 1 und 2 ZPO kann das Gericht f�r „Erg�nzungsfragen
und Antr�ge“ eine angemessene Frist setzen.

Teilt das Gericht eine solche Frist mit, besteht auch die
Pflicht, sich innerhalb der Frist zu �ußern.
Achtung: Das Gericht muss nachweisen, dass das
Schreiben mit der Fristsetzung auch zugegangen ist,
BSG SozR 3-1500 § 153 Nr. 11 (zur Anh�rung nach
§ 124 SGG).

10. Verletzung der Untersuchungsmaxime des § 103
SGG und Verletzung des § 109 SGG (Anh�rung eines
bestimmten Arztes) sind nicht r�gef�hig; Ausweg
durch R�ge der Verletzung der freien Beweisw�rdi-
gung, § 128 SGG
Beispiel: Es ging um einen angezeigten Lohnsteuerklas-
senwechsel, den ein Bezieher von Alg angezeigt hatte
und wonach er weniger Alg zu bekommen h�tte. Das
Arbeitsamt hat diese Information nicht beachtet und
das zu hohe Alg weiter gezahlt. Es verlangte dann unter
Berufung auf § 45 SGB X den �berzahlten Betrag zu-
r�ck. Es lehnte einen Vertrauensschutz ab und verwies
darauf, dass der Empf�nger grob fahrl�ssig die �ber-
zahlung verkannt habe. Das LSG hat dar�ber zwei Mal
verhandelt und dann in den Gr�nden erkl�rt: „Das Ge-
richt hat durch die m�ndliche Verhandlung den Ein-
druck gewonnen, dass der Kl�ger grob fahrl�ssig die
�berzahlung verkannt habe.“ Nur 2 Richter, die bei der
ersten Verhandlung dabei waren, waren auch in der
zweiten Verhandlung dabei.
Der 7. Senat des BSG hat in seinem Urteil vom
15.8.2002 darin eine Verletzung des § 128 SGG erblickt,
da es maßgeblich um die Beurteilung der Glaubw�rdig-
keit des Kl�gers ging und nicht alle Richter, die das Ur-
teil gef�llt hatten, den Kl�ger in der ersten Verhandlung
erlebt hatten.

11. Verletzung des Ermessens einer Terminsverlegung
als Verfahrensfehler
Bei diesen Antr�gen hat das Gericht die zentrale Ge-
w�hrleistungsfunktion der m�ndlichen Verhandlung f�r
den Anspruch auf rechtliches Geh�r zu achten. Ein Ver-
stoß dagegen kommt einem absoluten Revisionsgrund
gleich, BSG SozR 3-1750 § 227 Nr. 1.
Dem rechtlichen Geh�r wird nur gen�gt, wenn sich die
Beteiligten noch rechtzeitig auf den anberaumten Ter-
min einstellen k�nnen, grundlegend dazu BSG SozR 3-
1500 § 160 Nr. 33.

12. Verletzung des Prozessgrundrechts des fairen
Verfahrens als Verfahrensfehler
Das BVerfG hat dieses Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 und
Art. 20 Abs. 1 GG entwickelt. Es verpflichtet den Richter,
auf die Verfahrensbeteiligten in ihrer konkreten Situati-
on R�cksicht zu nehmen. Das Gericht darf sich nicht wi-
derspr�chlich verhalten. Es darf nicht aus eigenen oder
ihm selbst zurechenbaren Vers�umnissen Verfahrens-
nachteile f�r den Kl�ger ableiten, BVerfGE 38, 105,

10

Vortr�ge · Aufs�tze · Berichte ASR · 1/2003



111 ff; 40, 95, 96f; 46, 202, 210; 51, 188, 192; 57, 250,
275; 60, 1,6; 75, 183, 190; 89, 120, 129.
Dieses Prozessgrundrecht gilt im SGG verst�rkt, BSG
5.12.2001 – B 7 AL 2/01 R.

13. Antrag auf Prozesskostenhilfe als Trick, die H�r-
den der Darlegungslast des § 160 Abs. 2 SGG zu �ber-
winden
Beantragt eine Partei lediglich PKH, dann pr�ft das BSG
von Amts wegen, ob ein Zulassungsgrund besteht.

14. Begr�ndung der Revision
Ist die Revision zugelassen, dann k�nnen nach § 164
SGG alle Verfahrensm�ngel vorgebracht werden. Die Be-
grenzung von § 160 Abs. 2 Nr. 3 Hs. 2 SGG gilt nicht.

Zusammenfassung von RA Gottfried Krutzki, Frankfurt/M.

Unterhaltspflicht aus Verm�gen im Elternunterhalt

Referentin: Richterin am Amtsgericht Frauke G�nther

W�hrend in normalen unterhaltsrechtlichen Rechtsver-
h�ltnissen die Frage, ob außer aus dem laufenden Ein-
kommen Unterhalt geschuldet wird, kaum eine Rolle
spielt, wird diese Frage im Elternunterhalt oftmals rele-
vant, da sich diese Unterhaltspflicht in der Regel erst ge-
gen�ber betagten Eltern aktualisiert und die Kinder
meist mitten im Berufsleben stehen und bereits Verm�-
gen gebildet haben, sie indes aus dem laufenden Ein-
kommen h�ufig keinen Unterhalt schulden. Letzteres hat
im Wesentlichen drei Gr�nde:
– Vorrangig vor den Eltern schulden sie ihren eigenen

minderj�hrigen oder vollj�hrigen Kindern, Enkeln oder
anderen Abk�mmlingen sowie ihren Ehegatten Unter-
halt.

– Das bereinigte Nettoeinkommen, welches f�r den El-
ternunterhalt herangezogen wird, wird nach wesent-
lich großz�gigeren Maßst�ben berechnet, als dies in-
nerhalb enger Unterhaltsverh�ltnisse der Fall ist (Be-
r�cksichtigung von R�cklagen f�r die Instandhaltung
von Wohneigentum, Aufwendungen f�r Lebens- und
andere Versicherungen).

– Von dem noch verbleibenden Einkommen wird ein
deutlich h�herer Selbstbehalt zugebilligt als in ande-
ren Unterhaltsverh�ltnissen (1.250 A, wobei nach An-
sicht der Referentin mit einem Teil der Rechtspre-
chung – s. NJW Beilage zu Heft 9/2002 – nur 50 %
des �ber diesem Betrag liegenden Einkommens zu be-
r�cksichtigen sei).

Der Einsatz von Verm�gen, weder Barverm�gen noch
Grundverm�gen, ist einheitlich geregelt. Von den Unter-
haltstabellen und Leitlinien enthalten nur die Leitlinien
des OLG Celle einen Hinweis zur Verpflichtung des Kin-

des, sein Verm�gen einzusetzen. Die Rechtsprechung
biete hierzu nur ein als chaotisch zu bezeichnendes Bild,
sodass im konkreten Fall nur die Durchforstung dersel-
ben nach den Mandanten g�nstigen Entscheidungen
bleibt (Anhaltspunkte hierzu FamRZ 1996, 961; 1997,
228; 1997, 766; 2000, 1177; NJW-RR 2000, 810).
F�r ihre eigene Rechtsprechung geht die Referentin von
Folgendem aus: Jedenfalls solches Verm�gen ist unan-
tastbar, dessen Verwertung auch den Eltern selbst f�r ih-
ren eigenen Unterhalt nicht zumutbar ist. F�r den �hn-
lich gelagerten Fall, dass vollj�hrige Kinder ihren Lebens-
bedarf zun�chst mit ihrem eigenen Verm�gen bestreiten
m�ssen, bevor sie von ihren Eltern Unterhalt verlangen
k�nnen, ist anerkannt, dass dies dann nicht gilt, wenn
– die Verwertung des Kindesverm�gens unwirtschaftlich

ist;
– Gegenst�nde geringwertig sind, aber Affektionsinte-

resse f�r den Bed�rftigen haben;
– das Verm�gen Notgroschen im Sinne der Durchf�h-

rungsVO zu § 88 BSHG ist.
�bertragen auf den Elternunterhalt brauchen Eltern ih-
ren Lebensbedarf in diesem Umfang nicht mit dem
Stamm ihres Verm�gens zu bestreiten, und Kinder brau-
chen mindestens in demselben Umfang den Stamm ihres
eigenen Verm�gens nicht f�r den Unterhalt ihrer Eltern
einzusetzen.
Aufgrund des schlechten Ranges der elterlichen Unter-
haltsanspr�che gegen�ber sonstigen Unterhaltsverh�lt-
nissen brauchen Kinder den Stamm ihres Verm�gens zu-
dem jedenfalls nicht weiter gehend einzusetzen, als ih-
nen das in engeren Unterhaltsverh�ltnissen zugemutet
wird. Kinder sind deshalb weder zur Verwertung eines
angemessenen Familienheims verpflichtet noch zur Ver-
wertung von Verm�gen, das Ertr�ge erbringt, die die
Kinder wiederum zur Erf�llung ber�cksichtigungsw�rdi-
ger Verbindlichkeiten ben�tigen. Im �brigen sei generell
ein großz�giger Billigkeitsmaßstab anzulegen.
Das einzusetzende Verm�gen muss im Unterhaltszeit-
raum vorhanden sein. Nicht ausreichend ist, wenn es erst
nach Ablauf dieses Zeitraums erworben wird oder dem
Kind fr�her einmal zustand. Haben Kinder kein Grund-,
sondern nur Barverm�gen stellt sich die Frage, wie die-
ses zu behandeln ist. Aus Gleichbehandlungsgr�nden ist
Kindern ohne Grundverm�gen ein weit �ber dem Barbe-
trag des § 88 BSHG liegendes Verm�gen an Bar- oder
Wertpapierverm�gen zu belassen. Im Rahmen einer BA-
F�G-Entscheidung hatte das BVerfG einen Verstoß gegen
Art. 3 Grundgesetz darin gesehen, dass Grundverm�gen
nur nach dem Einheitswert, Wertpapierverm�gen aber
nach dessen Kurswert eingesetzt wurde. Nach Auffassung
der Referentin ist der Schonbetrag von Kindern ohne
Grundverm�gen daher im Bereich von 75.000 EUR an-
zusetzen (unter Hinweis auf die Sozialhilferichtlinien
Baden-W�rttemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen).
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Schließlich m�sse Verm�gen anrechnungsfrei bleiben,
wenn der Unterhaltspflichtige es bis zu seinem voraus-
sichtlichen Lebensende ben�tige, beispielsweise weil
seine Erwerbsm�glichkeiten zur Bestreitung eines ange-
messenen Lebensunterhaltes nicht ausreichen.
Ist einsetzbares Verm�gen vorhanden, stellt sich die Fra-
ge, wie es in Einkommen umzurechnen ist. Einigkeit be-
stehe insoweit, dass der verbleibende �berschuss auf die
voraussichtliche Lebenszeit des bed�rftigen Elternteils zu
verteilen und anhand der neuesten Sterbetafel zu ermit-
teln ist. Dem Kind sei es nicht zuzumuten, den gesamten
�berschuss f�r einen aktuell bestehenden Unterhaltsbe-
darf zu verwenden. Die favorisierte Berechnungsmetho-
de ergebe sich aus der Formel: Kapital : 12 : Kapitalisie-
rungsfaktor = monatliches Einkommen (zu anderen Be-
rechnungsformeln siehe B�ttner, NDV 1999, 292 ff.).
F�r den Fall, dass Unterhaltsanspr�che der Eltern von
dem zust�ndigen Sozialhilfetr�ger aus �bergegangenem
Recht geltend gemacht werden, sollten dessen Sozialhil-
ferichtlinien und Verwaltungsanweisungen �berpr�ft
werden. Diese k�nnen die Kinder g�nstiger stellen als
unterhaltsrechtlich gefordert, woran der �ffentliche Tr�-
ger dann gem�ß Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz i.V.m. Art. 3
Grundgesetz gebunden ist.
Im Zusammenhang mit dem neuen Grundsicherungsge-
setz wies die Referentin noch darauf hin, dass, da nach
dem Wortlaut des Gesetzes nur hohes Kindeseinkommen
den Anspruch von Eltern auf Grundsicherung entfallen
l�sst, Eltern bei Vorliegen der �brigen Voraussetzungen
Grundsicherung auch dann verlangen k�nnen, wenn ihr
Kind ihnen Unterhalt nicht aus Einkommen, aber aus –
einem betr�chtlichen – Verm�gen schuldet mit der wei-
teren Folge, dass dieser Unterhaltsanspruch vom Sozial-
hilfetr�ger beim Kind nicht regressiert werden kann.

Zusammengefasst von RA Ulrich Kahlenborn, M�nster-
eifel

Neuerungen Job-AQTIV-Gesetz

Referent: Hans-J�rgen Kratz, Arbeitsamt Pirmasens

F�rdern und fordern lautete die Grundidee des Job-
AQTIV-Gesetzes. Es geht zur�ck auf eine Leitlinie der EU,
wonach jedem Arbeitslosen vor Ablauf von zw�lf Mona-
ten der Arbeitslosigkeit ein seine Besch�ftigung f�rdern-
des Angebot unterbreitet werden soll. Dies kann – im
g�nstigsten Fall – zumutbare Arbeit, aber auch Weiter-
bildung oder ein Praktikum sein.
An den Leistungsbezug sind k�nftig zus�tzliche Anforde-
rungen gekn�pft wie der Abschluss von Eingliederungs-
vereinbarungen, Berichte �ber eigene Suchaktivit�ten,
Case-Management, Profiling und eine die Mitwirkung
des Arbeitslosen fordernde Beratung. In das Gesetz sind

die Erfahrungen der D�nen und der Briten mit ihrer Ar-
beitsvermittlung aus den letzten zehn Jahren eingeflos-
sen. Beiden Nationen gemeinsam ist, dass in ihren jewei-
ligen Systemen mehr Zwang und Druck ausge�bt wird,
um eine Ausgewogenheit von Rechten auf Arbeits- und
Qualifizierungsangebote einerseits und Mitwirkungs-
pflichten andererseits zu erreichen. Im Vergleich zu
Deutschland ist beiden Systemen auch ein kundenorien-
tierterer und personalintensiverer Ansatz immanent
(Stichwort: Passgenauigkeit der Maßnahmen). Schließ-
lich streben beide Systeme eine gr�ßere Maßnahmenn�-
he zum ersten Arbeitsmarkt an und eine h�here Koope-
ration mit lokalen Nutzwerken.
Die Systeme unterscheiden sich darin, dass in D�nemark
vergleichsweise hohe Versicherungsleistungen geboten
werden und f�r Versicherungs- und Vermittlungsleistun-
gen verschiedene Beh�rden zust�ndig sind. Das britische
System enth�lt geringere Versicherungsleistungen wie
eine Verk�rzung der Bezugsdauer auf sechs Monate so-
wie eine geringe arbeitsmarktpolitische Intervention und
enth�lt striktere Zumutbarkeitsanforderungen.
Das neue Gesetz versucht, die Regelungen, die sich in
den Nachbarstaaten als erfolgreich erwiesen haben, auf
die Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes zu
�bertragen und umzusetzen.
Hierzu soll zum fr�hestm�glichen Zeitpunkt ein Profiling
des Arbeitslosen erstellt werden, dessen Fazit dann die
Vermittlungsstrategie bestimmen und vermittlungsrele-
vante Merkmale herausarbeiten soll, und so das Risiko
der Langzeitarbeitslosigkeit einsch�tzen und nach M�g-
lichkeit von vornherein vermeiden helfen soll.
Das Profiling soll Aufschluss geben �ber die
9 Qualifikation des Arbeitslosen und beinhaltet Ausbil-

dung, besondere fachliche Kenntnisse, Art und Dauer
der bisherigen Berufserfahrung, Sprachkenntnisse.

9 Mobilit�t und Flexibilit�t und beinhaltet Merkmale
wie F�hrerschein, Kfz, Verkehrsanbindung des Wohn-
orts, �berregionale Mobilit�t, Berufswunsch, berufli-
che Alternativen, Arbeitszeit, zumutbare Arbeitsbedin-
gungen, Lohn- und Gehaltsvorstellungen.

9 Unter dem Stichwort Motivation und Verhalten sollen
bewertet werden das Bewerbungsverhalten/Eigenbe-
m�hungen des Arbeitslosen, Weiterbildungsbereit-
schaft, Auftreten und Erscheinungsbild.

9 Weitere Kriterien sind dann Alter und gesundheitli-
ches Leistungsverm�gen.

Vorstehende Kriterien werden in einer Skala von sehr
g�nstig bis ung�nstig eingeordnet und ergeben dann
das Fazit des Profilings.
Mit dem Arbeitslosen wird eine Eingliederungsvereinba-
rung geschlossen, die nicht zwingend f�r alle vorge-
schrieben ist, aber jedenfalls dann erfolgt, wenn nach
dem Ergebnis des Profiling Gefahr f�r eine Langzeitar-
beitslosigkeit besteht. Die Eingliederungsvereinbarung ist
bei Bedarf fortzuschreiben, zum Beispiel wenn sich neue
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Erkenntnisse nach Bewerbertraining, Weiterbildungs-
maßnahmen o.�. ergeben, sp�testens jedoch nach sechs
Monaten; bei Jugendlichen nach drei Monaten.
In der Eingliederungsvereinbarung werden die inhaltliche
und zeitliche Abfolge der Aktivit�ten geregelt, sie soll
Aktivit�ten vom Arbeitsamt und vom Arbeitslosen for-
dern, besondere Bed�rfnisse schwer behinderter Men-
schen ber�cksichtigen und schriftlich abgeschlossen
werden. Rechtlich sei sie nicht Verwaltungsakt, erst bei
Durchf�hrung konkreter Maßnahmen erlangt das be-
h�rdliche Handeln die Qualit�t eines Verwaltungsaktes
mit den entsprechenden Verteidigungsrechten des
Adressaten.
Wesentlicher Bestandteil und wesentliche Neuerung ge-
gen�ber dem bisherigen Recht ist die Verpflichtung des
Arbeitslosen zu Eigenbem�hungen und seine Verpflich-
tung, diese auch schriftlich zu dokumentieren. Die An-
drohung von Sanktionen bei Nichteinhaltung vereinbar-
ter Aktivit�ten und Maßnahmen durch den Runderlass
der Bundesanstalt f�r Arbeit l�sst allerdings Zweifel an
der These aufkommen, bei der Eingliederungsvereinba-
rung handle es sich um eine solche auf partnerschaftli-
cher Basis.
Auf Seiten des Arbeitsamtes soll durch das Ergebnis des
Profilings und den jeweils vereinbarten Inhalt der Ein-
gliederungsvereinbarung eine m�glichst vielseitige Ver-
mittlungsstrategie bestimmt und sichergestellt werden,
dass seine Dienstleistungen effektiv und effizient erfol-
gen. Im Wesentlichen sind f�nf „Kern“-Strategievarian-
ten vorgesehen, Variante 1 f�r Arbeitslose mit sehr gu-
ten Marktchancen, hoher Eigeninitiative und guter
Selbstvermarktung bis zur Strategievariante 5 f�r Ar-
beitslose, denen sich eine angemessene Reintegrations-
chance erst bei intensiver Aufarbeitung pers�nlicher De-
fizite erschließt. Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage
wird durch das neue Gesetz nunmehr festgelegt, dass
das Arbeitsamt verpflichtet ist, bei Personen, bei denen
die berufliche Eingliederung erschwert ist oder deren Ar-
beitslosigkeit bereits sechs Monate w�hrt, verst�rkte
Vermittlungsbem�hungen anzustrengen und hierzu ent-
weder Dritte mit Teilaufgaben oder Dritte mit der ge-
samten Vermittlungst�tigkeit zu beauftragen.
Auch der Arbeitslose kann verlangen, dass das Arbeits-
amt Dritte einschaltet, wenn seine Arbeitslosigkeit sechs
Monate oder l�nger anh�lt.
Insgesamt setzt die neue Regelung auf ein partner-
schaftlich ausgerichtetes Miteinander von Arbeitsver-
mittlung und Arbeitssuchenden. Wenn auch der neue
Ansatz bestrebt ist, den Ausgleich zwischen Angebot
und Nachfrage zu beschleunigen und die Qualit�t der
�ffentlich-rechtlichen Vermittlung zu erh�hen, steht der
Erfolg gleichwohl immer noch unter dem Vorbehalt, dass
mehr Besch�ftigung entsteht.
Zu neuen Leistungen, die im Rahmen der Eingliede-
rungsvereinbarung vereinbart werden k�nnen bzw. als

neue F�rderm�glichkeiten Eingang in das Gesetz gefun-
den haben, geh�ren
– Trainingsmaßnahmen und Mobilit�tshilfen

Trainingsmaßnahmen k�nnen k�nftig auch in Grenz-
regionen der deutschen Nachbarstaaten und in mit
der EU assoziierten Staaten durchgef�hrt werden.
Mobilit�tshilfen k�nnen jetzt auch bei Arbeitsaufnah-
me im Ausland geleistet werden, auch die �bernahme
der Reisekosten insgesamt.

– �berbr�ckungsgeld f�r Existenzgr�nder
Das Erfordernis vorangegangener mehrw�chiger Ar-
beitslosigkeit ist entfallen. Der unmittelbare �bergang
aus versicherungspflichtiger Besch�ftigung in selbst-
st�ndige T�tigkeit soll unterst�tzt werden.

– Berufsausbildung
Sie kann k�nftig auch vollst�ndig im Ausland absol-
viert werden, die bisherige Beschr�nkung auf Grenz-
pendler und das Erfordernis, wonach eine entspre-
chende Ausbildung im Inland nicht m�glich oder zu-
mutbar ist, ist entfallen.
Außerbetriebliche Praktika w�hrend der Ausbildung
werden auf sechs Monate je Ausbildungsjahr begrenzt,
Kinderbetreuungskosten werden von 62 A auf 130 A

erh�ht.
– Job-Rotation

Nehmen st�ndig Besch�ftigte an Weiterbildungsmaß-
nahmen teil, k�nnen Arbeitgeber, die f�r diese Zeit
einen Arbeitslosen als Vertreter einstellen, 50 % bis
100 % des Arbeitsentgelts des Vertreters erstattet
bekommen. Zus�tzlich haben die Arbeits�mter die
M�glichkeit, Dritte mit den Vorbereitungs- und
Durchf�hrungsaufgaben der Job-Rotation zu beauf-
tragen.

– Zeitarbeit
Die �berlassungsdauer des Leiharbeitnehmers an den
Entleiher wird von 12 auf 24 aufeinander folgende
Monate verl�ngert unter der Pr�misse, dass der Verlei-
her dem Leiharbeitnehmer ab dem 13. Monat die Ar-
beitsbedingungen des Entleihbetriebes gew�hrt.

Rechtswidrige Praktiken der Unfallversicherungstr�-
ger (UVT) und Sachverst�ndigen bei der �rztlichen
Begutachtung im Feststellungs- und im SG-Verfah-
ren und ihre Rechtsfolgen aus der Sicht des Bun-
desbeauftragten (BfD) und der Landesbeauftragten
f�r den Datenschutz (LfD) NRW im Zeitraum 2000 –
2002

Ein Erfahrungsbericht

�rztliche Sachverst�ndigengutachten stellen im unfall-
versicherungs- wie sozialgerichtlichen Verfahren regel-
m�ßig die entscheidenden Beweismittel dar. Zugleich
sind sie Hauptanlass und -grund f�r Rechtsstreitigkeiten
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zwischen den betroffenen Versicherten und den zust�n-
digen UVT.
Daran hat das am 1.1.1997 in Kraft getretene SGB VII,
dessen Verfahrens- und Datenschutzregelungen auch f�r
vorher eingetretene Versicherungsf�lle gelten1, kaum et-
was ge�ndert. Denn die UVT, unterst�tzt durch die ganz
�berwiegend von berufsgenossenschaftlich gebundenen
Autorinnen verfasste Literatur,2 interpretieren die neuen
Datenschutzvorschriften im Sinne ihrer bisherigen Praxis
und konterkarieren dabei die ratio legis in teilweise ge-
radezu abenteuerlicher Weise. Schon Anfang 1997 be-
klagte der BfD in seinem 16. T�tigkeitsbericht (TB), dass
„... der HVBG unmittelbar nach Verk�ndung des SGB VII
dieses in einer mit mir nicht abgestimmten Erstkommen-
tierung allen Unfallversicherungstr�gern zur Verf�gung
gestellt und darin die relevanten Neuregelungen teilwei-
se im Sinne der bisherigen unzureichenden Verwaltungs-
praxis kommentiert.“3

Dies gilt bis heute in Sonderheit f�r den Umgang mit
der neuen Begutachtungsvorschrift des § 200 Abs. 2
SGB VII.
Sie wurde vom zust�ndigen Bundestagsausschuss – wie
mehrere andere datenschutzrechtliche Normen4 – nach-
tr�glich in den Regierungsentwurf eingef�gt, nachdem
die Datenschutzbeauftragten von Bund und L�ndern in
einer gemeinsamen Entschließung vom M�rz 19955, vor
allem aber der BfD in seinem 15. TB vom April 1995 und
zahlreichen schriftlichen und m�ndlichen Beitr�gen im
Arbeits- und Sozialausschuss die Dringlichkeit daten-
schutzrechtlicher Regelungen anhand zahlreicher Bei-
spiele f�r rechtswidrige Verfahrensabl�ufe verdeutlicht
hatten6. So spricht er bereits in seinem 15. TB von „... dem
Problem der Interessengebundenheit der berufsgenossen-
schaftlichen �rztlichen Gutachter ...“ und der regelm�ßi-
gen Vergabe �rztlicher Gutachtenauftr�ge, ohne den Ver-
sicherten „�ber die Person des Gutachters aufzukl�ren“.7

Hierdurch und auf Grund der weiteren aufgezeigten Ver-
fahrensm�ngel sieht er das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung (GRIS) „in seinen beiden we-
sentlichen Auspr�gungen ausgeh�hlt:
Zum einen weiß der Versicherte nicht zu jedem Zeit-
punkt des Verfahrens, wer was wann und zu welchem
Zweck �ber ihn weiß oder erfahren soll, zum anderen
kann er zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens grunds�tz-
lich selbst wirksam dar�ber entscheiden, ob und ggf.
zum Austausch welcher seiner Sozialdaten es im Rahmen
des Verwaltungsverfahrens kommt. Hinzu kommt, dass
das Verfahren zu Lasten der Betroffenen in F�llen unzu-
mutbar ausgeweitet und verl�ngert wird, in denen die
UVT medizinische Gutachter beauftragt haben, die von
den Betroffenen m�glicherweise abgelehnt worden w�-
ren, wenn ihnen die Namen zum Zeitpunkt der Auftrags-
vergabe bekannt gewesen w�ren ....“8

Hieran hat sich in den sieben Jahren seit In-Kraft-Treten
des § 200 Abs. 2 SGB VII wenig verbessert.

Im Wesentlichen entz�nden sich Konflikte an folgenden
Praktiken:
1. Hinter dem R�cken des Versicherten werden Bera-

tungs�rzte mit „Beratungs�rztlichen Stellungnahmen“
nach Lage der Akten beauftragt, die meist bereits f�r
den Versicherten g�nstige �rztliche Gutachten ent-
halten, oder gezielt ausschließlich zu solchen Gutach-
ten und kommen regelm�ßig zu anspruchsverneinen-
den Ergebnissen.

2. H�ufige Variante dazu ist die Einschaltung von Bera-
tungs�rzten w�hrend des SG-Verfahrens z.B. zur Be-
gutachtung von Gerichtsgutachten nach §§ 106 bzw.
109 SGG oder zur Beantwortung relevanter medizini-
scher Vorfragen.

3. Die Beauftragung von Zusatzgutachtern wird unaus-
gesprochen oder ausdr�cklich dem Hauptgutachter
�berlassen, allenfalls „im Einvernehmen mit dem Be-
troffenen“.

4. Dem Versicherten werden zur Auswahl Gutachter vor-
geschlagen, zu denen pers�nliche und/oder fachliche
Umst�nde vorliegen, die bei ihnen die Besorgnis man-
gelnder Kompetenz bzw. Unbefangenheit ausl�sen
k�nnten, dem Versicherten aber nicht bekannt sind
und nicht mitgeteilt werden9 – Rechtsfolgen?

5. Eigene Gutachtervorschl�ge der Versicherten werden
h�ufig mit pauschaler, nicht schl�ssig nachvollziehba-
rer Begr�ndung abgelehnt.

6. Dem Versicherten werden mehrere Gutachter be-
nannt, ohne den Unterrichtungs- und Hinweispflich-
ten nach §§ 67 Abs. 3, 67b Abs. 2 und 76 Abs. 2
SGB X nachzukommen – Rechtsfolgen?

7. Anstelle des vom UVT benannten Gutachters, den der
Versicherte akzeptiert hatte und von dem er unter-
sucht worden war, wurde das Gutachten auf dem
Briefkopf des betr. Klinikinstituts nicht nur vom un-
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1 Vgl. § 214 Abs. 4 SGB VII.

2 Z.B. die Herren Brandenburg, Kliegel, K�hler, Kranig, Mehrtens, Petri, Ricke.

3 A.a.O., Nr. 23.1, S. 355.

4 Vgl. insbesondere §§ 24 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 2, 188, 199 Abs. 3, 200 Abs. 1, 201

Abs. 1 S. 3 und 5, § 203, 204 Abs. 7 SGB VII.

5 Anlage 23 des 15. TB des BfD, S. 259.

6 A.a.O. Nr. 10.8, S. 186 ff. und Nr. 14.1, S. 236 ff.

7 A.a.O., S. 239.

8 A.a.O, S. 239, 240.

9 Beispiele: Beratungsarzt des eigenen oder anderer UVT; Angeh�riger der sog. „Er-

langer Schule“; Auftragnehmer von Forschungs- oder wissenschaftlichen Publi-

kationsvorhaben von UVT, ihren Verb�nden oder der Industrie; ehemaliger Staat-

licher Gewerbearzt, noch dazu, wenn er f�r das Unternehmen zust�ndig war, in

dem der Betroffene sch�digenden Einwirkungen ausgesetzt war (klassischer Fall

der Interessenkollision); Letzteres trifft h�ufig bei �rzten in sog. „Instituten f�r

Begutachtungen“ zu, die somit �ber keinerlei klinische bzw. �rztliche Behand-

lungserfahrung und -praxis verf�gen, was schon Krasney (in NZS, 1996, 199 ff.,

204) an deren Eignung zweifeln ließ.



tersuchenden Gutachter, sondern an erster Stelle vom
Institutsdirektor selbst unterzeichnet abgegeben.

8. Zeitpunkt der L�schung gem. § 84 Abs. 2 SGB X.
Diese Fallkonstellationen wurden von den Datenschutz-
beauftragten folgendermaßen bewertet:

Zu 1. Beratungs�rztliche Stellungnahmen
„... habe ich mit dem Bundesversicherungsamt (BVA) Ein-
vernehmen dar�ber erzielt, dass die Anwendbarkeit des
§ 200 Abs. 2 SGB VII (auf beratungs�rztliche Stellungnah-
men, d. Red.) nicht nur davon abh�ngen kann, ob das
Gutachten in einem Bescheid der Berufsgenossenschaft
(BG) genannt wird. Das BVA hat sich damit von seiner
Vorstellung, �ber die ich noch in meinem 18. T�tigkeits-
bericht berichtet habe, distanziert und sich meiner Auf-
fassung angeschlossen, dass vor einer Hinzuziehung des
beratenden Arztes die Entscheidung getroffen werden
muss, ob ein Gutachten eingeholt werden soll. Wir haben
uns darauf geeinigt, dass entscheidender Ankn�pfungs-
punkt f�r eine Unterscheidung der von der BG gestellte
Gutachtenauftrag bzw. Auftrag zur Stellungnahme sein
muss ... F�r die Beurteilung eines Gutachtenauftrages
kann beispielsweise anhand der Formulierung gepr�ft
werden, ob eine allgemeine Erl�uterung medizinischer
Begriffe oder eine umfassende Bewertung angefordert
werden. F�r die Abgrenzung habe ich mich in der Vergan-
genheit an der zur Geb�hrenzahlung entwickelten Defi-
nition von Blome – ver�ffentlicht in einem Beitrag in der
Zeitschrift Die BG, Juni 1998 – orientiert. Danach ist ein
Zusammenhangsgutachten die eigenst�ndige Ursachen-
bewertung (der vorliegenden und erhobenen Befunde)
unter Heranziehung und W�rdigung der in der BK-Norm
aufgef�hrten Tatsachenkomplexe.
�bertragen auf den Gutachtenauftrag i.S.d. § 200 Abs. 2
SGB VII ist diese Vorschrift dann anwendbar, wenn die
Bitte um Stellungnahme durch die BG so formuliert ist,
dass sie auf eine umfassende Bewertung i.S. der genann-
ten Definition ausgerichtet ist bzw. wenn die Formulie-
rung unter Angabe der Berufskrankheit so offen gehal-
ten ist, dass eine umfassende Bewertung zu erwarten
ist ...“10.
„... Die Aufforderungen zur Stellungnahme an die Bera-
tungs�rzte ... sind Gutachtenauftr�ge i.S.d. § 200 Abs. 2
SGB VII, sodass dem Petenten vor der Erteilung der Gut-
achtenauftr�ge die in dieser Vorschrift genannten Rech-
te h�tten gew�hrt werden m�ssen. Im Rahmen von
§ 200 Abs. 2 SGB VII spielt die Unterscheidung von inter-
nen oder externen Gutachtern keine Rolle, da die Vor-
schrift inhaltlich an einen Gutachtenauftrag ankn�pft.
Die Auftragsschreiben an ... waren auf eine umfassende
Bewertung der Unfallfolgen und Gesundheitssch�den,
die nicht Unfallfolgen sind, und der Einsch�tzung des
Kausalzusammenhangs sowie die H�he der MdE gerich-
tet. Es wurden auch verfahrenssteuernde Fragen gestellt
... insgesamt legt jedoch die Mehrzahl der Fragen und

deren Bedeutung den Schluss nahe, dass eine Auseinan-
dersetzung mit dem Gutachten von Herrn Dr. Schl. erfol-
gen und der beratende Arzt eine eigene sachverst�ndige
Bewertung abgeben sollte.
Auch die Bitte um beratungs�rztliche Stellungnahme
nach Aktenlage an Herrn Prof. ... ist ein Gutachtenauf-
trag i.S.d. § 200 Abs. 2 SGB VII ... Der Schwerpunkt der
Fragestellung lag jedoch auf einer Stellungnahme zu
den Diagnosen und der Einsch�tzung der MdE in dem
Gutachten des C. auf orthop�dischem Fachgebiet. Dazu
sollte Herr Prof. ... eine eigenst�ndige umfassende Be-
wertung abgeben.
Durch den Widerspruch des Petenten nach § 76 Abs. 2
SGB X gegen die �bermittlung seiner Daten, die im Zu-
sammenhang mit einer Begutachtung wegen der Erbrin-
gung von Sozialleistungen an die beratenden �rzte
�bermittelt wurden, wurde die �bermittlungsbefugnis
(zus�tzlich) eingeschr�nkt.
Da die Gutachten von H. unter Verletzung der §§ 200
Abs. 2 SGB VII, 76 Abs. 2 SGB X eingeholt wurden, sind
sie gem. § 84 Abs. 2 SGB X zu l�schen...“11

9 „... Die �bermittlung der Daten des Petenten durch
die HBG an die von dieser beauftragten Gutachter
(zwei von drei waren Beratungs�rzte, d. Red.) war
nicht zul�ssig. Die Daten des Petenten wurden an alle
Gutachter jeweils mit einem Auftrag zur umfassenden
Bewertung zu den Tatbestandsvoraussetzungen einer
BK-Norm �bersandt ...
...mit der Bitte um Stellungnahme, ob eine BK vorliege
... das vorliegende Gutachten des B. dahingehend zu
�berpr�fen, ob die gezogenen Schlussfolgerungen
�bernommen werden k�nnten ...
Die Auffassung, dass der beratende Arzt wie ein Mit-
arbeiter der Verwaltung t�tig sei, die Weitergabe der
Daten eines Versicherten keine Daten�bermittlung,
sondern eine interne Nutzung der Daten innerhalb
der Verwaltung sei und deshalb ein Gutachten dieses
Mitarbeiters ohne Ber�cksichtigung des § 200 Abs. 2
SGB VII eingeholt werden d�rfe, widerspricht dem
eindeutigen Wortlaut des § 200 Abs. 2 SGB VII, der
mit der Formulierung vor Erteilung eines Gutachten-
auftrages inhaltlich an ein Gutachten ankn�pft und
nicht zwischen einem internen und externen Gutach-
ten unterscheidet.
Eine Aushebelung des Gutachterauswahl- und -vor-
schlagsrechts durch die Schaffung eines im Gesetz
nicht genannten Kriteriums ist nicht zul�ssig. Auf die
in Entscheidungen des LSG Nordrhein-Westfalen aus
den Jahren 1989 und 1991 f�r die Unterscheidung ei-
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10 BfD in Schr. v. 10.12.2002 an den Verf.

11 BfD, abschl. Stellungnahme v. 5.12.2002; die BGW hat am 22.1.2003 auf Anfra-

ge d. Verf. mitgeteilt, dass bislang nicht beabsichtigt sei und sie ihre Rechtsauf-

fassung dem BfD mitteilen werde.



ner Daten�bermittlung zur Anwendung des § 76
Abs. 2 SGB X entwickelten Kriterien wie vertrags�hnli-
ches Verh�ltnis oder Dienstvertrag kommt es im Rah-
men des § 200 Abs. 2 SGB VII nicht an. Da bei der Er-
teilung der Gutachtenauftr�ge an S., L. und D. die
Rechte nach § 200 Abs. 2 SGB VII, § 76 Abs. 2 SGB X
nicht beachtet wurden, sind die Gutachten nach § 84
Abs. 2 SGB X zu l�schen ...“12

9 „Wunschgem�ß teile ich Ihnen meine Rechtsauffas-
sung zur Anwendung des § 200 Abs. 2 SGB VII in zeit-
licher Hinsicht mit:
Nach dem Wortlaut des § 200 Abs. 2 Hs. 1 SGB VII soll
der UVT dem Versicherten vor Erteilung eines Gutach-
tenauftrages mehrere Gutachter zur Auswahl benen-
nen. Dies setzt zwangsl�ufig voraus, dass die Abgren-
zung zwischen beratungs�rztlicher und gutachterli-
cher T�tigkeit bereits zu diesem Zeitpunkt vorgenom-
men wird und sich die Entscheidung nach dem Inhalt
des Gutachtenauftrages richtet.
K�me es auf die tats�chlich ausge�bte T�tigkeit an,
m�sste eine ex post-Betrachtung durchgef�hrt werden.
Die Unterscheidung beratender Arzt/Gutachter, von der
die generelle Anwendung des § 200 Abs. 2 SGB VII (ins-
besondere die Frage eines Gutachterauswahlrechts) ab-
h�ngt, k�nnte in diesem Fall erst im Nachhinein getrof-
fen werden. Da die Begutachtung jedoch schon abge-
schlossen w�re, k�me die nachfolgende Differenzierung
mit dem m�glichen Ergebnis eines Gutachterauswahl-
rechts zu sp�t und w�re bedeutungslos. Eine solche
Vorgehensweise w�rde die ratio legis des § 200 Abs. 2
SGB VII, eine Verbesserung der Mitwirkungsrechte des
Versicherten sowie die Transparenz des Verfahrens zu
gew�hrleisten, unterlaufen und ist daher aus daten-
schutzrechtlicher Sicht unzul�ssig. Richtigerweise ist
ex ante, d.h. vor Erteilung von Gutachtenauftr�gen
und damit insbesondere vor deren Durchf�hrung an-
hand des jeweiligen Inhalts zu bewerten, ob eine bera-
tungs�rztliche oder gutachterliche T�tigkeit eines Me-
diziners bzw. einer Medizinerin in Frage steht.“13

9 die Unterscheidung beratender Arzt/Gutachter hat
sich grunds�tzlich an der Aufgabenstellung zu orien-
tieren.
Sofern der beratende Arzt konkrete Fragen des Sach-
bearbeiters nur mit einem Ja oder Nein zu beantwor-
ten hat oder allgemeine medizinische Kenntnisse wei-
tergibt, rechtfertigt es sich nicht, § 200 Abs. 2 SGB VII
anzuwenden.
Sofern der beratende Arzt wie ein externer Gutachter
handelt, ist § 200 Abs. 2 SGB VII anzuwenden.
In der Regel14 ist dann von einem Gutachten i.S.d.
§ 200 Abs. 2 SGB VII auszugehen, wenn eine sachver-
st�ndige Stellungnahme zur Kl�rung von Zweifelsfra-
gen erforderlich ist. ...
Bei der Unterscheidung zwischen beratendem Arzt
und externem Gutachter muss dem Gesetzeszweck

Rechnung getragen werden: Die Verbesserung der
Mitwirkungsrechte des Versicherten sowie die Trans-
parenz des Verfahrens gerade in F�llen, die das beson-
dere Vertrauen im Arzt-Patienten-Verh�ltnis ber�hren.
Nur auf diese Weise kann eine Rechtsunsicherheit und
eine Aush�hlung der in § 200 Abs. 2 SGB VII normier-
ten Rechte vermieden werden. Die dargestellte Ab-
grenzung schafft ein klares Regel-Ausnahme-Verh�lt-
nis zu Gunsten des Versicherten und sorgt daf�r,
dass die Anwendbarkeit des § 200 Abs. 2 SGB VII nicht
in das Belieben der Versicherer gestellt ist ...
Die vorliegend an Prof. Dr. Ze. gerichteten Fragen wa-
ren nicht lediglich mit einem Ja oder Nein zu beant-
worten, vielmehr m�sste er eine Begutachtung nach
Aktenlage und damit eine eigenst�ndige Ursachenbe-
wertung unter Heranziehung und W�rdigung der Tat-
sachenkomplexe vornehmen. Er hatte damit als Gut-
achter i.S.d. § 200 Abs. 2 SGB VII zu handeln. Folglich
h�tte die Bau BG dem Petenten vor Erteilung des Gut-
achtenauftrages mehrere Gutachter zur Auswahl be-
nennen, ihn auf sein Widerspruchsrecht nach § 76
Abs. 2 SGB X hinweisen und �ber den Inhalt des Gut-
achtenauftrages sowie den Zweck des Gutachtens in-
formieren m�ssen ...
Bez�glich einer m�glichen Befangenheit des Z. sowie
des T. bei der Begutachtung ... h�tte der Petent jedoch,
als ihm die Bau BG drei medizinische Gutachter (dar-
unter auch T.) zur Auswahl vorschlug, �ber diejenigen
Sachverhalte aufgekl�rt werden m�ssen, die die Frage
einer m�glichen Befangenheit ausl�sen k�nnen. Um-
st�nde, bei denen �blicherweise mit dem Vorwurf ei-
ner m�glichen Befangenheit zu rechnen ist, m�ssen
gegen�ber dem Befragten offen gelegt werden, weil
diese Informationen f�r seine Entscheidungsfindung
wesentlich sind. Fehlen diese Informationen, wird der
Betroffene �ber wesentliche Konsequenzen seiner Zu-
stimmung get�uscht und die Zustimmung ist aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht unwirksam. Nur eine infor-
mierte Einwilligung, bei welcher der Betroffene �ber
alle wesentlichen Gesichtspunkte aufgekl�rt wird, ist
datenschutzrechtlich wirksam.
Vorliegend fehlte eine solche Aufkl�rung �ber m�gli-
che Befangenheitsgesichtspunkte, sodass der Petent
keine informierte Einwilligung abgeben konnte. Die
mit Schreiben vom 10.6.1997 erkl�rte Einwilligung in
die Begutachtung durch T. war daher in datenschutz-
rechtlicher Hinsicht unwirksam.
Ich habe daher der Bau-BG zur Vermeidung weiterer
Verst�ße gegen Vorschriften �ber den Datenschutz
empfohlen, das Gutachten des Z. sowie das Gutach-
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12 BfD, abschl. Stellungnahme v. 15.11.2002.

13 LfD NRW, Schr. v. 4.10.2002 an den Verf.

14 Hervorhebungen geben die Vorlage wieder.



ten des T. vollst�ndig auszusondern und zu vernich-
ten und in Zukunft bei Einschaltung eines beratenden
Arztes die unter Ziffer 1 dargestellten Abgrenzungs-
kriterien zwischen beratungs�rztlicher und gutachtli-
cher T�tigkeit zu ber�cksichtigen ...“15

9 „...F�r die Anwendbarkeit des § 200 Abs. 2 SGB VII ist
nicht entscheidend, dass S. kein Gutachten erstattete,
sondern die Durchf�hrung eines station�ren Gutach-
tens vorschlug.
Damit einem Versicherten die in dieser Vorschrift ge-
nannten Rechte gew�hrt werden k�nnen, m�ssen ihm
vor Erteilung eines Gutachtenauftrages mehrere Gut-
achter durch die BG zur Auswahl benannt werden. In
welcher Form der beauftragte Gutachter anschließend
eine Stellungnahme abgibt – beispielsweise ob er den
Gutachtenauftrag ablehnt, wie vorliegend einen Vor-
schlag zur Verfahrenssteuerung unterbreitet oder ob
er eine vollst�ndige Bewertung vornimmt –, ist f�r die
Anwendbarkeit des § 200 Abs. 2 SGB VII ohne Bedeu-
tung ...“16.

Zu 2. Stellungnahme zu Gerichtsgutachten
„... hatte das SG Mannheim die BGN zur Stellungnahme
aufgefordert, ob bez�glich der normalen Lungenfunkti-
onswerte in der medizinischen Wissenschaft Konsens be-
stehe ... und ob die heute geltenden normalen Lungen-
funktionswerte bereits in fr�heren Gutachten ber�ck-
sichtigt worden seien. Die BGN hatte den Arzt, Herrn Dr.
B. Telefonisch um die Beantwortung dieser Fragen gebe-
ten.
Auf 3 1/2 Seiten hatte Herr Dr. B. Stellung genommen ...
Der Schriftsatz der BGN vom 2.10.2001 ... basierte aus-
schließlich auf dem Gutachten des Herrn Dr. B.
In der Stellungnahme zu der Anwendung von § 200
Abs. 2 SGB VII auf das Gutachten des Herrn Dr. B. hat
die BGN im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass
§§ 200 Abs. 2 SGB VII, 76 Abs. 2 SGB X nicht anwendbar
sind, da es sich nicht um eine Stellungnahme des bera-
tenden Arztes im Rahmen einer Entscheidung der Ver-
waltung und damit nicht den Regelfall des § 200 Abs. 2
SGB VII handele. Weiterhin handele es sich um eine in-
terne Nutzung, da die Stellungnahme des beratenden
Arztes als Begr�ndung in der Entscheidung nicht ge-
nannt werde ...
Diese Auffassung findet keine St�tze im Gesetz:
Das SGB enth�lt keine einschr�nkenden Regelungen f�r
die Anwendbarkeit der Vorschriften.
Auch wenn ein Gerichtsverfahren anh�ngig ist, k�nnen
die UVT nicht nach Belieben �ber die Daten der Versi-
cherten verf�gen. Auch als Beteiligter eines Sozialge-
richtsverfahrens bleibt ein Leistungstr�ger bezogen auf
seine eigene Datenverarbeitung den Regelungen des
SGB unterworfen ... Damit gelten f�r den UVT f�r das
Verfahren zur Beibringung des Beweismittels nicht die
Verfahrensregelungen des SGG, sondern ... Danach sind

die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten der
Versicherten und die damit verbundenen Eingriffe in das
informationelle Selbstbestimmungsrecht nach § 67d
SGB X nur zul�ssig, soweit eine �bermittlungsbefugnis
nach den §§ 68 bis 77 SGB X oder nach einer anderen
Rechtsvorschrift nach dem SGB vorliegt.
Die Daten�bermittlung an einen Gutachter ist damit nur
nach den Vorschriften des § 69 Abs. 1 SGB X i.V.m.
§§ 199 Abs. 1 u. 2, 200 Abs. 2 SGB VII – oder auf Grund
einer Einwilligung des Betroffenen zul�ssig. ...
Die Auffassung, dass der beratende Arzt wie ein Mitar-
beiter der Verwaltung t�tig sei, die Weitergabe der Da-
ten eines Versicherten keine Daten�bermittlung, sondern
eine interne Nutzung der Daten innerhalb der Verwal-
tung sei und deshalb ein Gutachten dieses Mitarbeiters
ohne Ber�cksichtigung des § 200 Abs. 2 SGB VII einge-
holt werden d�rfe, widerspricht dem eindeutigen Wort-
laut ....
Da bei der Erteilung des Gutachtenauftrages an Herrn
Dr. B. die Rechte nach § 200 Abs. 2 SGB VII, § 76 Abs. 2
SGB X nicht beachtet wurden, ist das Gutachten nach
§ 84 Abs. 2 S. 1 SGB X zu l�schen... “
Selbst wenn bei noch nicht beendeten Verfahren im
Hinblick auf die Verfahrens�konomie auch im Rahmen
des L�schungsgebots nach § 84 Abs. 2 SGB X die Maß-
st�be der Vorschriften f�r Verfahrensfehler (§§ 40 ff.
SGB X) herangezogen w�rden, ist das Gutachten nicht
verwendbar ... Selbst wenn ein Verstoß gegen § 200
Abs. 2 SGB VII mit einem Verfahrensfehler i.S. des § 42
SGB X vergleichbar w�re, ist das unter Verstoß gegen die
genannte Vorschrift eingeholte Gutachten zu l�schen,
da allenfalls eine Parallele zu § 42 S. 2 SGB X zu ziehen
ist. Die in S. 2 geregelte Anh�rung ist wesentlich eher
mit dem Auswahlrecht des Versicherten in § 200 Abs. 2
SGB VII vergleichbar als die in § 41 SGB X genannten
Verfahrens- und Formfehler. Das Auswahlrecht des § 200
Abs. 2 SGB VII ist als Beteiligungsrecht sogar st�rker aus-
gepr�gt als das Anh�rungsrecht und geht daher in seiner
Rechtswirkung noch �ber dieses hinaus...“18

9 „... Den mir vorliegenden Unterlagen des Betroffenen
ist zu entnehmen, dass er mit Schr. des GUV vom
9.1.1997 ... �ber die Einschaltung eines neuen Gutach-
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vom 24.10.2002 mitgeteilt: „Die Ausf�hrungen unter Ziffern 1 und 2 des

Schreibens des LfDF vom 12.7.2002 teilen wir uneingeschr�nkt ...“

16 BfD, abschl. Stellungnahme vom 27.10.2000.

17 Im Gegenteil: Gem. § 78 Abs. 1 SGB X i.V.m. § 35 Abs. 1 bis 3 SGB I gelten die

Vorschriften des Sozialdatenschutzes vorrangig vor den Verfahrensregeln des

SGG auch f�r die Sozialgerichtsbarkeit, die damit zum derivativen Normadres-

saten des Sozialgeheimnisses geworden ist (Kunkel, Ist das Sozialgeheimnis ju-

stizfest?, in ZFSH/SGB 11/2000, 643 ff., 649 m. Zit).

18 BfD, abschl. Stellungnahme vom 1.7.2002.



ters lediglich unterrichtet wurde. In diesem Schreiben
heißt es insoweit:
Wir haben nunmehr die gesamten Vorg�nge Bu., ...
�bersandt und mit der Begutachtung beauftragt....
Diese Form der Beteiligung des Petenten verletzt seine
Rechte aus § 200 Abs. 2 SGB VII ...
Auch wenn ein zeitlicher Zusammenhang mit dem
Verfahren vor dem SG (M�nster) bestanden hat, so
wurde dadurch jedoch nicht der Gutachtenauftrag
durch das Gericht erteilt. Dies wird einmal bereits
durch die Formulierung ,Wir haben ... beauftragt‘
deutlich. ... Hinzu kommt, dass ein Sozialgericht eige-
ne Gutachtenauftr�ge nach § 106 Abs. 3 Nr. 5 SGG
vergibt. Diesen Weg ist das SG im vorliegenden Fall
erkennbar nicht gegangen, da das Gericht ein schrift-
liches Ersuchen an einen Gutachter nicht gestellt hat.
... Wie Sie selbst herausstellen, hat nach Ihrer Auffas-
sung das Gericht ... lediglich einen entsprechenden
Hinweis auf das Fehlen eines ... Beweises sowie seine
Zustimmung zur Beibringung eines Gutachtens durch
den GUV im Rahmen des § 103 SGG gegeben ...
Sie �bersehen dabei, dass ein Eingriff in das informa-
tionelle Selbstbestimmungsrecht zul�ssigerweise nur
auf der Grundlage einer bereichsspezifischen gesetz-
lichen Regelung erfolgen darf (vgl. hierzu auch § 35
Abs. 2 SGB I). Fehlt eine solche, so ist eine Verarbei-
tung personenbezogener Daten des Betroffenen nur
mit seiner Einwilligung (§ 67b Abs. 1 i.V.m. Abs. 2
SGB X) zul�ssig.
Eine Regelungsl�cke besteht insoweit nicht. Auch als
Beteiligter eines Sozialgerichtsverfahrens bleibt ein
Leistungstr�ger bezogen auf seine eigene Datenverar-
beitung den Regelungen des SGB unterworfen ...
2. Ein weiterer rechtswidriger Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung des Petenten
liegt in der fehlenden Bekanntgabe des Inhalts des
Gutachtenauftrags, etwa als Anlage zum Schreiben
vom 9.1.1997.
Wie wichtig der Inhalt eines Gutachtenauftrags f�r
das weitere Verfahren ist, macht der vorliegende Fall
besonders deutlich. Es kommt entscheidend darauf an,
ob es in dem Gutachtenauftrag zu mehreren BK-Be-
reichen „bis“ oder „bzw.“ heißt. Entsprechend anders
gestaltet sich der Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung des Betroffenen ... ist es
f�r diesen von entscheidender Bedeutung, den zu er-
wartenden Umfang der Datenverarbeitung im Vorhin-
ein zu erfahren. Nur so kann ein Betroffener bewerten
und entscheiden, ob sich die Datenverarbeitung durch
den Gutachter im Rahmen des Gutachtenauftrags be-
wegt sowie ob eine gesetzliche Verpflichtung zur
Preisgabe der gew�nschten Daten gegen�ber dem
Gutachter besteht oder es sich insoweit um eine Ob-
liegenheit oder echte Freiwilligkeit handelt (vgl.
hierzu § 67a Abs. 3 S. 2 SGB X). Deshalb h�tte der Be-

troffene zumindest auch �ber den Inhalt des Gutach-
tenauftrags informiert werden m�ssen. Die Nichtbe-
kanntgabe k�nnte im vorliegenden Fall als T�uschung
des Betroffenen oder zumindest als Verstoß gegen das
Transparenzgebot bei Datenverarbeitung gewertet
werden.
Des Weiteren wurden ... die gesetzlichen Belehrungs-
und Unterrichtungsverpflichtungen nach § 67a
Abs. 3 SGB X und § 67b Abs. 2 SGB X nicht beachtet ...
Ebenso fehlt eine Belehrung des Betroffenen �ber das
Widerspruchsrecht nach § 76 Abs. 2 SGB X. Auch in
der fehlenden Belehrung und Unterrichtung liegt ein
rechtswidriger Eingriff in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung des Petenten ... Des weiteren
steht dem Betroffenen auf Grund der rechtswidrigen
Verletzung seiner Rechte ein Folgenbeseitigungsan-
spruch zu.
Insoweit empfehle ich, direkt mit dem Betroffenen
abzukl�ren, ob die Erteilung eines (neuen) rechtm�ßi-
gen Gutachtenauftrags im Hinblick auf den tats�chli-
chen Zeitverlust seinen Belangen tats�chlich besser
Rechnung tr�gt, und weiter in Abstimmung mit dem
Betroffenen festzustellen, in welcher Weise sonst f�r
ihn ein Ausgleich f�r die eingetretene Rechtsverlet-
zung geschaffen werden kann....“19

Zu 3. Zusatzgutachten
„Dazu teilt mir die Lederindustrie-BG mit, dass es sich
nicht um neue Gutachten handele, bei denen die UVT
verpflichtet w�ren, den Versicherten erneut die Auswahl
zwischen mehreren Zusatzgutachtern zu erm�glichen,
wenn ein Gutachter im Rahmen seines Gutachtenauftra-
ges weitere �rzte zur Durchf�hrung von Untersuchun-
gen oder zur Beurteilung von Fragen auf anderen medi-
zinischen Fachgebieten heranzieht ... die UVT k�nnten
nicht in die Durchf�hrung des Gutachtenauftrages durch
den Gutachter eingreifen.
Diese Auffassung teile ich nicht. Auch vor der Erteilung
eines Auftrags zu einem Zusatzgutachten sind dem Ver-
sicherten mehrere Gutachter zur Auswahl vorzuschlagen
und die in § 200 Abs. 2 genannten Rechte zu gew�hren.
... Der ... nach § 200 Abs. 2 SGB VII beauftragte Gutach-
ter ist nicht befugt, eigenm�chtig einen oder mehrere
Zusatzgutachter zu beteiligen und deren Gutachten bei-
zuziehen. Ein solches Vorgehen ber�cksichtigt nicht ...
dass die BG in allen Verfahrensschritten die Herrin des
Verfahrens bleibt. Zudem ist es nicht mit der Intention
des § 200 Abs. 2 SGB VII vereinbar, hinter dem R�cken
des Versicherten weitere Zusatzgutachter beauftragen zu
lassen, weil der Versicherte seine Mitwirkungsrechte und
sein Widerspruchsrecht nach § 76 Abs. 2 SGB X gegen
die �bermittlung seiner Sozialdaten an den Zusatzgut-
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achter nicht aus�ben k�nnte. Daher bedarf es auch bei
jeder Bestellung eines Zusatzgutachters einer Gutachter-
auswahl durch den Versicherten und eines Auftrages
durch den UVT...“20

Zu 4. Auswahl der Gutachter
F�r die Auffassung der LfD NRW verweise ich auf das Zi-
tat aus der abschließenden Stellungnahme vom
12.7.2002 unter 3. auf Seite 7.
Kontaktaufnahme mit den Gutachtern

„Dazu hat mir die Lederindustrie-BG mitgeteilt, dass
die Bitte an den Versicherten, keinen vorherigen Kon-
takt zu den Gutachtern aufzunehmen, aus organisato-
rischen Gr�nden ausgesprochen werde. Selbstver-
st�ndlich k�nne der Versicherte die vorgeschlagenen
Gutachter befragen, ob sie mit der BG Beratervertr�ge
unterhielten ...
Ich stimme Ihnen zu, dass es im Sinne der Transparenz
des Verfahrens vorzuziehen w�re, wenn die Berufsge-
nossenschaften allen Versicherten diese Information
ungefragt zur Verf�gung stellen w�rden ... F�r die
standardm�ßige Aufnahme dieser Information in die
Schreiben zur Gutachterauswahl werde ich mich auch
weiterhin einsetzen.“

Zu 5. Gutachtervorschlagsrecht
„Nach § 200 Abs. 2 SGB VII kann ein Versicherter selbst
einen oder mehrere Gutachter vorschlagen. Dieses Recht
der Versicherten ist zwar nicht ausdr�cklich in der Vor-
schrift genannt, ist aber in der Ausschussbegr�ndung
zum Gesetzgebungsverfahren des SGB VII festgehalten
und zwischenzeitlich allgemein anerkannt ...“21

„Dazu teilt die BG f�r Fahrzeughaltungen (BGF) mit,
sie lehne ein eigenes Vorschlagsrecht eines Versicher-
ten nicht generell ab. Eine Beauftragung erfolge aber
nur dann, wenn die vorgeschlagenen Gutachter fach-
lich hinreichend kompetent erschienen ...
Die BGF ist berechtigt, die Eignung eines vorgeschla-
genen Gutachters zu �berpr�fen. Wird der von Ihnen
vorgeschlagene Gutachter jedoch abgelehnt, ist die
BGF verpflichtet, die Entscheidung nachvollziehbar
und konkret zu begr�nden...“22

„... Ihnen h�tten deshalb vor Erteilung des Gutachten-
auftrages an N. die Rechte aus § 200 Abs. 2 SGB VII,
§ 76 Abs. 2 SGB X gew�hrt werden m�ssen. Das ist im
vorliegenden Fall nicht geschehen. Ihnen wurden nicht
drei Gutachter zur Auswahl vorgeschlagen und Ihrem
Gutachtervorschlag wurde ohne Angabe einer nach-
vollziehbaren Begr�ndung nicht gefolgt. Der erforderli-
che Hinweis auf ein Widerspruchsrecht in die Daten-
�bermittlung wurde ebenfalls nicht erteilt.
Demzufolge ist das unter Nichtbeachtung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften eingeholte Gutachten
des N. nach § 84 Abs. 2 S. 1 SGB X zu l�schen. Das in
dieser Vorschrift normierte Verwendungsgebot beruht

auf dem Grundgedanken, dass Sozialdaten nicht f�r
die Aufgabenerf�llung herangezogen und damit f�r
die Entscheidung der speichernden Stelle nicht ver-
wendet werden d�rfen, wenn sie unter Verstoß gegen
datenschutzrechtliche Regelungen erhoben worden
sind.
Die Edel- und Unedelmetall-BG hat mir nunmehr mit-
geteilt, dass sie sich dazu entschlossen habe, das ...
Gutachten aus Ihrer Akte zu l�schen...“

Zu 6. Rechtsfolgen bei fehlenden Hinweisen
„Nicht jeder Verstoß gegen eine Hinweispflicht f�hrt da-
zu, dass beispielsweise die Rechtsfolgen nach § 66 SGB I
nicht eintreten oder ein datenschutzrechtliches L�-
schungsgebot nach § 84 Abs. 2 SGB X eintritt. Nach dem
Sozialgesetzbuch bestehen in den unfallversicherungs-
rechtlichen Verfahren eine Vielzahl von allgemeinen
Aufkl�rungs- und Beratungspflichten und spezialgesetz-
lich geregelten Hinweispflichten. Wird entgegen diesen
Regelungen von dem zust�ndigen Sozialleistungstr�ger
ein Hinweis nicht erteilt, ist in jedem Einzelfall geson-
dert zu pr�fen, welche Rechtsfolgen sich f�r das jeweili-
ge Verfahren ergeben.“

RA Ingolf Spickschen, Salzgitter-Lesse

Lohnsteuerklassenwechsel w�hrend des Leistungs-
bezugs im Arbeitsf�rderungsrecht

1. Berechnung von Alg und Alhi aus dem Nettoein-
kommen
Die H�he des Arbeitslosengeldes (Alg) und der Arbeitslo-
senhilfe (Alhi) richtet sich grunds�tzlich nach dem zu-
letzt bezogenen Nettoarbeitsentgelt. Daher ist der fr�-
here Lohnsteuerabzug bzw. die vom Arbeitslosen ge-
w�hlte Lohnsteuerklasse f�r die Leistungsh�he bestim-
mend.
Gem�ß § 1291 bel�uft sich die H�he des Arbeitslosengel-
des �ber 67 % (soweit die Voraussetzungen des § 129
Nr. 1 gegeben sind) bzw. ansonsten �ber 60 % des pau-
schalierten Nettoentgelts (Leistungsentgelt). Zur Er-
mittlung des Leistungsentgelts ist zun�chst das Brutto-
entgelt im Bemessungszeitraum zu bestimmen, das
sog. Bemessungsentgelt. Die Grundregel des § 130
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Abs. 1 legt als Bemessungszeitraum die 52 Wochen vor
Entstehen des Anspruchs fest, in denen Versicherungs-
pflicht bestand und die beim Ausscheiden abgerechnet
waren. Das Bemessungsentgelt ist definiert als das im
Bemessungszeitraum durchschnittlich auf die Woche
entfallende Entgelt (§ 132 Abs. 1 S. 1). F�r seine Be-
rechnung ist demnach das Entgelt im Bemessungszeit-
raum durch die Zahl der Wochen zu teilen, f�r die es ge-
zahlt worden ist (§ 132 Abs. 2 S. 1). Zur Ermittlung des
Leistungsentgeltes, aus dem dann die konkrete H�he des
Arbeitslosengelds bzw. der Arbeitslosenhilfe zu errech-
nen ist (§§ 129, 195), muss schließlich das Bemessungs-
entgelt nach Maßgabe der §§ 136, 137 in pauschalier-
ter Weise um die gesetzlichen Entgeltabz�ge vermindert
werden.
Die steuerlichen Abz�ge sind in der Weise erheblich, dass
die Arbeitslosen entsprechend den f�r sie maßgeblichen
Steuerklassen verschiedenen Leistungsgruppen (von A
bis E) zugeordnet werden, vgl. § 137 Abs. 1 u. Abs. 2.
Die Zuordnung richtet sich nach der Lohnsteuerklasse,
die zu Beginn des Kalenderjahres, in dem der Leis-
tungsanspruch entstanden ist, auf der Lohnsteuerkarte
des Arbeitslosen eingetragen war, § 137 Abs. 3 S. 1. Sp�-
tere �nderungen der eingetragenen Lohnsteuerklasse
werden mit Wirkung des Tages ber�cksichtigt, an dem
erstmals die Voraussetzungen f�r die �nderung vorlagen,
was ebenso gilt, wenn auf der f�r sp�tere Kalenderjahre
ausgestellten Lohnsteuerkarte eine andere Lohnsteuer-
klasse eingetragen wird, § 137 Abs. 3 S. 2 u. 3.

Beispiel:
Die Bedeutung der Steuerklasse f�r die H�he der Leis-
tung zeigt sich an Folgendem: Das w�chentliches Leis-
tungsentgelt betr�gt 500 A: Dann bemisst sich der Alg-
Leistungssatz pro Woche im Jahr 2002 (erh�hter S. gem.
§ 129 Nr. 1 – mit Kind –) in Leistungsgruppe C (ent-
spricht Lohnsteuerklasse III) �ber 250,25 A; in Leistungs-
gruppe D (entspricht Lohnsteuerklasse V) aber nur �ber
151,13 A w�chentlich.
Demnach hat die Wahl der Steuerklasse direkte Auswir-
kung auf die Leistungsh�he. In der Praxis wird dies vor
allem bei doppelverdienenden Ehegatten relevant.
Diese k�nnen nach § 38b S. 2 EStG zwischen den Steuer-
klassenkombinationen III/V, V/III und IV/IV w�hlen.

Hinweis:
Wenn § 136 Abs. 1 auf die „gew�hnlich“ anfallenden
Entgeltabz�ge abstellt, so soll sich hieraus f�r den Steu-
erabzug ergeben, dass alle individuellen Freibetr�ge,
die kraft besonderer Eintragung auf der Lohnsteuerkarte
abgezogen werden k�nnen (§ 39a EStG) und sonstige
Steuerverg�nstigungen, die erst im Rahmen des Lohn-
steuerjahresausgleichs bzw. der Einkommensteuererkl�-
rung zu einer Steuerentlastung f�hren, bei der Bemes-
sung von Alg/Alhi unber�cksichtigt bleiben, obwohl

dies f�r die Betroffenen einen prozentual h�heren Net-
toeinkommensverlust bei Arbeitslosigkeit bedeutet als
bei anderen Arbeitnehmern. Diese Rechtsfolge gilt auch
hinsichtlich des Freibetrags f�r behinderte Menschen
(§ 33b EStG), was nicht gegen das Diskriminierungsver-
bot des Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG verstoßen soll, BSG NZS
1998, 249.

2. H�herer Leistungsanspruch durch Lohnsteuerklas-
senwechsel?
Wenn Ehegatten mit dem Ziel h�herer Leistungen w�h-
rend des Kalenderjahres einen Steuerklassenwechsel vor-
nehmen, etwa dadurch, dass sie die Steuerklassen III und
V austauschen oder von den Steuerklassen IV/IV zu III/V
wechseln oder umgekehrt, so werden nach § 137 Abs. 4
S. 1 Nr. 1 die neu eingetragenen Lohnsteuerklassen (ab-
weichend von der Bestimmung des § 137 Abs. 3 S. 2)
nur dann von dem Tage an, an dem sie wirksam werden,
ber�cksichtigt, wenn sie dem Verh�ltnis der monatli-
chen Arbeitsentgelte beider Ehegatten entsprechen.
Hiervon ist nur auszugehen, wenn die neu eingetragenen
Steuerklassen den geringsten gemeinsamen Lohnsteu-
erabzug zur Folge haben (BSG SozR 4100 § 113 Nr. 7).
Ob dies der Fall ist, ist anhand der j�hrlich vom Bundes-
ministerium f�r Finanzen und den obersten Finanzbe-
h�rden der L�nder neu herausgegebenen Tabellen zur
Lohnsteuerklassenwahl zu beurteilen. Teilweise bedarf es
dieses Hilfsmittels nicht. So ist z.B. die Kombination von
Steuerklasse V f�r den h�her verdienenden Ehegatten
und Steuerklasse III f�r den geringer verdienenden Part-
ner immer unzweckm�ßig.
a) Das BSG hatte jetzt dar�ber zu entscheiden, dass der
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mehr als seine Ehefrau
verdienende Ehemann zun�chst Alhi nach Leistungs-
gruppe D (Steuerklasse V, Ehefrau Steuerklasse III) bezo-
gen hatte. Die Eheleute wechselten dann beide nach
Steuerklasse IV. Die BA lehnte die beantragte h�here
Leistung nach Leistungsgruppe A (Steuerklasse IV) ab,
weil diese Steuerklasse nicht dem Verh�ltnis der monat-
lichen Arbeitsentgelte des Kl�gers und seiner Ehefrau
entspr�chen. Vielmehr h�tte der Kl�ger die noch g�nsti-
gere Steuerklasse III (Ehefrau Steuerklasse V) w�hlen
m�ssen. Das BSG folgte dem nicht und entschied, dass
auch der Wechsel zu einer g�nstigeren (nicht: der g�n-
stigsten) Lohnsteuerklassenkombination dem Verh�lt-
nis der Arbeitsentgelte beider Ehegatten i.S.d. § 137
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 „entspricht“ und damit bei der Berech-
nung der Arbeitslosenhilfe einzustellen ist (NZS 2002,
436).
b) Auch wenn Eheleute, die bereits einmal w�hrend des
Kalenderjahres einen Steuerklassenwechsel vorgenom-
men haben, bei einem erneuten Wechsel zu der Steu-
erklassenkombination zur�ckkehren, die sie zu Beginn
des Kalenderjahres hatten, in dem der Anspruch ent-
standen ist, hat die �berpr�fung der �nderung nach
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Maßgabe des § 137 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 zu erfolgen (BSG
DBIR 4262, AFG § 113). Es sei, so das BSG, kein Grund
ersichtlich, weshalb die vom Gesetz generell vorgesehene
�berpr�fung sich deshalb er�brigen solle, weil die Ehe-
leute auf eine fr�here Steuerklassenkombination zur�ck-
greifen.
c) Zu beachten ist i.�., dass nach § 137 Abs. 4 S. 2 im
Rahmen der Zweckm�ßigkeitspr�fung nach S. 1 Nr. 1
dieser Vorschrift nicht auf eine lohnsteuerfreie Lohner-
satzleistung abzustellen ist. Diese aus dem AFG �ber-
nommene Vorschrift bezweckt zweierlei:
Einmal soll sich ein Lohnsteuerklassenwechsel, der allein
wegen eines Lohnausfalls bei einem der beiden Ehe-
gatten vorgenommen wird, nicht auf die H�he des Ar-
beitslosengeldes auswirken, wenn dieser Lohnausfall ei-
nen Anspruch auf eine lohnsteuerfreie Lohnersatzleis-
tung (z.B. Alg, Alhi, Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Renten wegen verminderter Erwerbsf�higkeit) begr�n-
det. Maßstab ist in diesen F�llen also allein, ob der
Lohnsteuerklassenwechsel auch ohne den Lohnausfall
tunlich gewesen w�re, was anhand des Arbeitsentgelts
zu beurteilen ist, das der betreffende Ehegatte zuvor
erzielt hatte.
Zum anderen will die Vorschrift des § 137 Abs. 4 S. 2
vermeiden, dass ein Steuerklassenwechsel nach Verlust
von Einkommen stets zu einer niedrigeren Steuerklas-
se und damit zu einer f�r den Arbeitslosen ung�nstige-
ren Leistungsgruppe f�hrt. Hinsichtlich der H�he seines
Arbeitslosengeldes soll ein Arbeitnehmer nicht dadurch
einen Nachteil erleiden, dass er w�hrend des Bezugs ei-
ner lohnsteuerfreien Lohnersatzleistung die Steuerklasse
im Hinblick auf den Verdienst seines Ehegatten �ndert
und den tats�chlichen Einkommensverh�ltnissen an-
passt. Nach der Rechtsprechung des BSG gilt auch das
Erziehungsgeld im Rahmen vom § 137 Abs. 4 S. 2 als
Lohnersatzleistung jedenfalls dann, wenn w�hrend des
Bezugs von Erziehungsgeld ein zuvor erzielter Arbeits-
lohn tats�chlich ausf�llt (NZS 1992, 105).

Beispiele:
§ 137 Abs. 4 S. 2 kann sich zu Gunsten und zu Lasten
der Arbeitslosen auswirken:
– Die Eheleute A und B beziehen beide Erwerbseinkom-

men. Eingetragen ist die f�r sie zweckm�ßige Lohn-
steuerklassenkombination IV/IV. A wird krank und sp�-
ter arbeitslos. W�hrend des Krankengeldbezugs (oder
sp�ter nach Beginn des Alg, was f�r die rechtliche Be-
urteilung unerheblich ist) wird die Kombination V (A)/
III (B) gew�hlt. Stellt man nur auf § 137 Abs. 4 S. 2
ab, so bemisst sich der Alg-Anspruch nach Leistungs-
gruppe A (LSt.-Klasse IV). Allerdings kann dem nun-
mehr die Bestimmung des § 137 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ent-
gegenstehen, vgl. hierzu unten 3.

– Wie zuvor: A und B beziehen beide Erwerbseinkom-
men, der Lohnsteuerabzug bestimmt sich nach Klasse

IV. Dann bezieht B eine steuerfreie Lohnersatzleistung.
Die Eheleute wechseln daraufhin zur Kombination III
(A)/V (B). Sp�ter (noch im gleichen Jahr) wird A ar-
beitslos. Dessen Alg-Anspruch berechnet sich aus Leis-
tungsgruppe A (LSt.-Klasse IV).

d) Der Regelung des § 137 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 kann u.E. der
allgemeine Rechtsgedanken entnommen werden, dass
die dem Verh�ltnis der monatlichen Arbeitsl�hne der
Ehegatten entsprechende Lohnsteuerklasse (auch ohne
Eintrag) zu ber�cksichtigen ist, wenn dies f�r die neu
eingetragene Lohnsteuerklassenkombination nicht zu-
trifft: In diesem Sinne hat das SG Duisburg entschieden
(info also 2000, 145). Die dortige Kl�gerin hatte w�h-
rend des Kalenderjahres die zuvor eingetragene Steuer-
klasse V in III �ndern lassen (entsprechend wechselte ihr
Ehemann von III auf V). Zu diesem Zeitpunkt erzielte sie
ein Bruttoeinkommen in H�he von 3.066 DM (Ehemann
2.026 DM). Einer Ber�cksichtigung der neu eingetrage-
nen Lohnsteuerklasse III stand unzweifelhaft § 137
Abs. 4 S. 1 Nr. 1 entgegen. Die Kl�gerin hat dem Rech-
nung getragen und ihre Klage auf das Ziel beschr�nkt,
Arbeitslosengeld nach Leistungsgruppe A, entsprechend
der f�r sie auch zweckm�ßigen Lohnsteuerklasse IV zu
erhalten. Das SG gab der Klage u.a. mit der Begr�ndung
statt, ein Abstellen auf diese Steuerklasse stehe der vom
Gesetzgeber unterbundenen, ungerechtfertigten Mani-
pulation zu Lasten der Arbeitslosenversicherung gerade
nicht entgegen. Das Urteil wurde zwar in der Berufungs-
instanz aufgehoben (LSG NRW, NZS 2002, 328), im Revi-
sionsverfahren hat die Bundesanstalt die Berufung dann
jedoch zur�ckgenommen, sodass das Urteil des SG
rechtskr�ftig wurde (Pressemitteitung des BSG v.
29.8.2002 zu Az. B 11 AL 70/01 R).

Hinweis:
Aus obigen Ausf�hrungen folgt f�r die Praxis:
Nur vor dem Eintritt von Arbeitslosigkeit kann zwischen
den Ehegatten eine freie Steuerklassenwahl insofern er-
folgen, als im Hinblick auf eine zu erwartende Arbeitslo-
sigkeit zu Beginn des Kalenderjahres eine f�r den sp�te-
ren Leistungsanspruch g�nstige Steuerklasse eingetragen
wird.
Nach Eintritt der Arbeitslosigkeit sind Steuerklassen-
wechsel zum Zwecke der Leistungserh�hung nach der
Bestimmung des § 137 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ausgeschlossen.
Dies gilt auch hinsichtlich des Steuerklassenwechsels f�r
sp�tere Kalenderjahre, da dieser gem�ß § 137 Abs. 4 S. 3
als Steuerklassenwechsel innerhalb des laufenden Jahres
gilt, f�r den ebenfalls die erschwerten Voraussetzungen
des § 137 Abs. 4 Nr. 1 gelten.

3. Steuerklassenwechsel der zu Leistungsnachteilen
f�hrt
W�hrend nach der Vorg�ngervorschrift des § 113 AFG
ein Steuerklassenwechsel (nur) dann unbeachtlich war,
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wenn diese Steuerklassenkombination unzweckm�ßig
war (weil sie bei dem berufst�tigen Partner des Arbeits-
losen zu einem zu hohen Lohnsteuerabzug f�hrte), wird
durch § 137 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 eine Ausnahme von diesem
Grundsatz eingef�hrt:
Ein Steuerklassenwechsel, der sich nachteilig auf den
Leistungsanspruch der Arbeitslosen auswirkt, wird stets
ber�cksichtigt, also auch dann, wenn die neueingetra-
genen Steuerklassen nicht dem Verh�ltnis der monatli-
chen Arbeitsentgelte der Ehegatten entsprechen.

Beispiel:
Diese Rechtsfolge tritt etwa ein, wenn der h�her ver-
dienende Ehegatte, der bisher in Lohnsteuerklasse III
eingestuft war, arbeitslos wird und nunmehr in Lohn-
steuerklasse V wechselt, um – was nahe liegend er-
scheint – f�r seinen weiterhin berufst�tigen Ehegatten
durch die Lohnsteuerklasse IIl einen geringeren Steuer-
abzug vom Lohn zu erreichen. Wenn in solchen F�llen
das Arbeitsamt erst sp�ter von der �nderung der Steuer-
klassen erf�hrt, kann es nach einer teilweisen Aufhe-
bung der Leistungsbescheide nach § 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
SGB X zu R�ckforderungen in betr�chtlicher H�he
kommen (§ 50 Abs. 1 SGB X).
Im Rahmen von 2 Revisionsverfahren hat sich das BSG
am 29.8.2002 erstmals mit dieser Norm befasst und �ber
die Frage, ob sie gegen h�herrangiges Recht verst�ßt,
zwar nicht entscheiden m�ssen, weil die Revisionen be-
reits wegen unzureichender Belehrung der Arbeitslosen
bei einem Lohnsteuerklassenwechsel in den Merkbl�t-
tern der Bundesanstalt Erfolg hatten (B 11 AL 31/02 R u.
B 11 AL 87/01 R).
Das BSG hat es jedoch als „verfassungsrechtlich nicht
unproblematisch“ bezeichnet, die nach Art. 14 GG ge-
sch�tzte Leistung auf Arbeitslosengeld nur deshalb zu
vermindern, weil der Betreffende und sein Ehegatte von
einer steuerrechtlich zul�ssigen Gestaltung der Lohn-
steuerklassen Gebrauch machen, der Grund f�r die
Leistungsbemessung sich jedoch im �brigen nicht ge-
�ndert und die vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ge-
w�hlte Steuerklassenkombination den Einkommensver-
h�ltnissen der Ehegatten entsprochen hat. Die Recht-
sprechung wird sich mit diesem Fragenkreis demnach
auch dann noch zu besch�ftigen haben, wenn es auf
Grund der Urteile zu einer �nderung der Merkbl�tter
gekommen ist.
Die Urteile des BSG betrafen R�ckforderungen von Ar-
beitslosengeld als Folge der Aufhebung von Leistungsbe-
scheiden nach § 48 Abs. 1 SGB X. Die Problematik ergibt
sich aber auch dann, wenn nach einem dem Arbeitsamt
bekannt gewordenen Lohnsteuerklassenwechsel die Leis-
tung f�r die Zukunft herabgesetzt wird.

RA Dr. jur Ulrich Sartorius, Fachanwalt f�r Arbeits- und
Sozialrecht, Breisach

Aus der Gesetzgebung

Vorbemerkung
Im Anschluss an die letzte Berichterstattung in ASR
2002, 57 ff. ist zun�chst festzuhalten, dass die allseits
f�r erforderlich erachtete Gesundheitsreform im Jahr
2003 nicht mehr verabschiedet wurde. Unter dem
27.6.2002 ist allerdings eine neue Approbationsordnung
f�r �rzte (BGBl I, 2405) ver�ffentlicht worden. Ziel ist
eine Modernisierung und Qualit�tsverbesserung der
�rztlichen Ausbildung. Folge wird sein, dass die Zahl der
Studienpl�tze um rund 8 % sinkt, was aber nach Auffas-
sung des Verordnungsgebers angesichts von derzeit �ber
10.000 Studienanf�ngern pro Jahr kein Problem darstellt
(dazu im Einzelnen Haage, Das neue Medizinstudium,
MedR 2002, 456 ff).

1. Schuldrechtsmodernisierung und kein Ende
Die ge�nderten Verj�hrungsvorschriften haben nun auch
Eingang in die verschiedenen Sozialgesetzb�cher ge-
f�hrt, wenn auch an versteckter Stelle, n�mlich in den
Art. 5 ff. des H�ttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rungs-Neuregelungs-Gesetzes vom 21.6.2002 (BGBl I,
2167). Entsprechend korrigiert wurden u.a. die §§ 45
Abs. 2 SGB I, 25, 27 SGB IV, 52 SGB X, 198 SGB VI. Eine
f�r die Praxis der Rentenversicherungstr�ger zu beach-
tende Neuregelung enth�lt § 118 Abs. 4 SGB VI, womit
der Erstattungsanspruch gegen�ber Dritten bei Renten-
�berzahlung nach dem Tod neu geregelt wurde.

2. Rechengr�ßen
Mit der Verordnung vom 17.12.2002 (BGBl I, 4561) wur-
den das Durchschnittsentgelt sowie die Bezugsgr�ße f�r
das Jahr 2003 festgelegt (West: 2.380 A monatlich; Ost:
1.995 A monatlich). Die Beitragsbemessungsgrenze in
der Rentenversicherung betr�gt nunmehr 4.600 A mo-
natlich (West) und 3.850 A monatlich (Ost). Die bedeut-
samste Korrektur in diesem Zusammenhang enth�lt je-
doch das Beitragssatzsicherungsgesetz vom 23.12.2002
(BGBl I, 4637), wonach die Jahresarbeitsentgeltgrenze ab
1.1.2003 45.900 A betr�gt, also um 4.500 A h�her liegt,
als es der bisherigen Systematik des § 6 SGB V entspricht
(�bergangsregelung in § 6 Abs. 6 SGB V n.F.).

3. Minijobs
Ab 1.4.2003 gilt eine wesentliche �nderung des § 8
SGB IV. Danach sind beitragsfrei Arbeitsverh�ltnisse mit
einem Arbeitsentgelt, welches regelm�ßig im Monat 400 A

nicht �bersteigt. Die 15-Stundengrenze wurde aufge-
hoben. Aufgehoben wurde auch die Zusammenrechnung
mit versicherungspflichtigen Besch�ftigungen. Wird bei
der Zusammenrechnung verschiedener geringf�giger Be-
sch�ftigungen festgestellt, dass die Voraussetzungen ei-
ner geringf�gigen Besch�ftigung nicht mehr vorliegen,
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setzt die Versicherungspflicht erst mit dem Tage der Be-
kanntgabe der Feststellung durch die Einzugstelle oder
einen Rentenversicherungstr�ger ein (§ 8 Abs. 2 S. 3
SGB V i.d.F. Gesetz vom 23.12.2002, BGBl I, 4621). Zu
dieser Neuregelung der Minijobs vgl. im Einzelnen Rolfs,
ZIP 2003, 141 ff.). Ab dem 1.4.2003 erh�ht sich auch die
Hinzuverdienstgrenze gem. § 96a Abs. 2 Nr. 2 SGB VI,
n�mlich auf 340 A monatlich.

4. Gleitzone
Betr�gt das aus einem Besch�ftigungsverh�ltnis erzielte
Entgelt zwischen 400,01 A und 800,00 A im Monat und
wird die Grenze von 800,00 A im Monat regelm�ßig nicht
�berschritten (mehrere Besch�ftigungsverh�ltnisse wer-
den zusammengerechnet), verringern sich die Beitr�ge
zur Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung. Dies
geschieht durch eine Korrektur des Entgeltes als Faktor
zur Beitragsbemessung, vgl. § 20 Abs. 2 SGB IV n.F. i.V.m.
§ 344 Abs. 4 SGB III, § 226 Abs. 4 SGB V und § 163 Abs. 10
SGB VI n.F. (BGBl I, 4621). Diese komplizierten Vorschrif-
ten erl�utert im Einzelnen Rolfs, NZA 2003, 70 ff).

5. Scheinselbstst�ndigkeit
Zum 1.1.2003 wurde § 7 Abs. 4 SGB IV ersatzlos gestri-
chen und durch einen Hinweis auf die Selbstst�ndigen,
die einen Existenzgr�ndungszuschuss (Ich-AG) gem.
§ 421 Abs. 1 SGB III beantragen bzw. erhalten, ersetzt.
F�r Personen, die f�r eine selbstst�ndige T�tigkeit einen
Zuschuss beantragen, wird widerlegbar vermutet, dass
sie in dieser T�tigkeit selbstst�ndig sind. F�r die Dauer
des Bezuges dieses Zuschusses gelten diese Personen als
selbstst�ndig T�tige. Die Streichung des § 7 Abs. 4
SGB IV a.F. �ndert nichts an der Abgrenzung von selbst-
st�ndiger T�tigkeit und abh�ngiger Besch�ftigung nach
den von der Rechtsprechung zu § 7 Abs. 1 SGB IV ent-
wickelten Grunds�tzen einschließlich der so genannten
„typusbildenden Merkmale“ (dazu ausf�hrlich Plage-
mann, AnwaltsHandbuch Sozialrecht, 2003, § 5).

6. Hartz-Reform
Das Konzept der Hartz-Kommission wurde durch zwei
Gesetze „f�r moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ vom 23.12.2002 – jedenfalls teilweise – umge-
setzt (BGBl I, 4607 und 4621). Hier geht es u.a. um die
Entgeltsicherung f�r �ltere Arbeitnehmer gem. § 421j
SGB III, den Existenzgr�ndungszuschuss f�r die „Ich-AG“,
die Korrektur der Zumutbarkeitskriterien, eine neue Be-
weislastverteilung bei der Sperrzeit, eine Korrektur der
Dauer der Sperrzeit sowie erweiterte Meldepflichten.
Nach § 37b SGB III sind nun Personen, deren Versiche-
rungspflichtverh�ltnis endet, verpflichtet, sich unverz�g-
lich nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts pers�nlich
beim Arbeitsamt arbeitssuchend zu melden. Die Pflicht
beginnt mit der Kenntnis vom Beendigungszeitpunkt.
Die Meldepflicht besteht unabh�ngig davon, ob der

Fortbestand des Arbeitsverh�ltnisses gerichtlich geltend
gemacht wird. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Ar-
beitnehmer schon vor Beendigung des Arbeitsverh�ltnis-
ses fr�hzeitig �ber die Verpflichtung zur unverz�glichen
Meldung zu informieren (§ 2 Abs. 2 SGB III). Durch die
ersatzlose Streichung des § 201 SGB III wird der An-
spruch auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe von
der Steigerung der Inflationsrate abgekoppelt. Mit Wir-
kung zum 1.1.2003 wird der Freibetrag bei der Verm�-
gensanrechnung von bislang 520 A auf 200 A je Lebens-
jahr reduziert. Nach dem Willen des Gesetzgebers stellt
dies den ersten Schritt zur beabsichtigten Zusammen-
f�hrung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe dar. Nach
§ 37c SGB III hat jedes Arbeitsamt die Einrichtung min-
destens einer Personal-Service-Agentur sicherzustellen.
Aufgabe dieser Agentur ist es insbesondere, eine Arbeit-
nehmer�berlassung zur Vermittlung von Arbeitslosen in
Arbeit durchzuf�hren. Mit der Hartz-Reform wurde auch
das Arbeitnehmer�berlassungsgesetz erheblich ge�ndert
(dazu: Lembke, BB 2003, 98 ff; zu den sozialrechtlichen
�nderungen der beiden genannten Gesetze vgl. ausf�hr-
licher den �berblick in: Plagemann, AnwaltsHandbuch
Sozialrecht XLIX ff.).

Rechtsanwalt Prof. Dr. Hermann Plagemann, Fachanwalt
f�r Sozialrecht in Frankfurt am Main

Rechtsprechung
Beschl�sse · Urteile

Vorlage an EuGH wegen der Vereinbarkeit von
§§ 16, 18 SGB V mit Art. 59 und 60 EGV (hier: Kos-
tenerstattung f�r Zahnarztbehandlung in �sterreich)

SG Augsburg, Beschl. v. vom 7.3.2002 – S 10 KR 99/01

II. Dem Europ�ischen Gerichtshof (EuGH) werden gem.
Art. 177 des Vertrages zur Gr�ndung der Europ�ischen
Gemeinschaft (EG-Vertrag) folgende Fragen zur Vorab-
entscheidung vorgelegt:
1. Verstoßen §§ 16, 18 SGB V, die hier die Erstattung der

Kosten f�r Zahnarztbehandlung durch einen Zahnarzt
in einem anderen Mitgliedstaat von der Genehmi-
gung des Tr�gers der sozialen Sicherheit der Versi-
cherten dem Grunde nach abh�ngig machen, auch
dann gegen Art. 59 und 60 EGV, wenn das nationale
System der gesetzlichen Krankenversicherung von
dem Sachleistungsprinzip getragen wird (und nicht
wie im Fall Raymond Kohll ./. Union des caisses de
maladie – EuGH, Urt. v. 28.4.1998, Az.: C-158/96 –
vom Kostenerstattungsprinzip)?
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2. Sofern entsprechend der Antwort zu Frage 1. die Bekl
aus europarechtlichen Gr�nden verpflichtet sein
sollte, die Kosten f�r die Zahnbehandlung (hier: in
der Republik �sterreich) zu erstatten, richtet sich der
Erstattungsanspruch der H�he nach auf die tats�ch-
lich angefallenen und verauslagten Kosten oder ist er
der H�he nach auf die S�tze des nationalen Kranken-
versicherungssystems (hier: Bundesrepublik Deutsch-
land) beschr�nkt?

Aus den Gr�nden: Die am 15.1.1955 geborene Kl ist in
der Bundesrepublik Deutschland gesetzlich krankenversi-
chert. Sie begehrt gem. § 13 Abs. 3 des Sozialgesetzbu-
ches – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V) die Kos-
tenerstattung von Zahnarztkosten im Kleinwalsertal (Re-
publik �sterreich) in H�he von 177,00 DM = nunmehr
90,50 EUR.
Der behandelnde Zahnarzt P., hat im April 1999 seine
Praxis nach R (Republik �sterreich) verlegt. Die Kl hat
sich daher an die Bekl gewandt und darum ersucht, die
Kosten k�nftiger ambulanter Zahnbehandlungsmaßnah-
men zu erstatten. Dies ist von der Bekl mit Nachricht
vom 23.2.2000 abgelehnt worden.
Daraufhin hat sich die Kl als Privatpatientin im Zeitraum
25.4.2000 bis 2.5.2000 bei P. in R behandeln lassen. Die
Honorarnote vom 4.7.2000 weist einen Zahlbetrag von
177,00 DM = nunmehr 90,50 EUR aus. Nach deutschen
Kassenarzts�tzen h�tten 112,30 DM = nunmehr
57,82 EUR in Rechnung gestellt werden k�nnen.
Der Antrag auf Kostenerstattung vom 9.7.2000 ist mit
dem steitgegenst�ndlichen Bescheid vom 12.7.2000 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21.2.2001 ab-
gelehnt worden: Gem�ß § 16 SGB V ruht der Anspruch
auf Leistungen, solange Versicherte sich im Ausland auf-
halten, und zwar auch dann, wenn sie dort w�hrend ei-
nes vor�bergehenden Aufenthaltes erkranken. Eine Aus-
nahmeregelung wurde durch den § 18 SGB V geschaffen.
Danach kann die Krankenkasse Kosten der erforderlichen
Behandlung im Ausland ganz oder teilweise �berneh-
men, wenn eine dem allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Erkenntnisse entsprechende Behandlung
einer Krankheit nur im Ausland m�glich ist. Ein solcher
Ausnahmefall liegt hier nicht vor. – Im Rahmen des
�berstaatlichen Krankenversicherungsrechts haben Mit-
glieder der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung
und ihre Familienangeh�rigen gem. Art. 22 Abs. 1a und
Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 Anspruch auf
Sachleistungshilfe w�hrend eines vor�bergehenden Auf-
enthaltes in einem anderen EU-Staat durch den Tr�ger
des Aufenthaltsstaates. Voraussetzung hierf�r ist, dass
sich der Versicherte nicht zur medizinischen Behandlung
in einen anderen EU-Staat begeben hat und der Gesund-
heitszustand eine unverz�gliche Inanspruchnahme �rzt-
licher oder medizinischer Leistungen notwendig macht.
Solche w�hrend eines vor�bergehenden Aufenthaltes in

einem anderen EU-Staat wegen einer Akutbehandlung
sofort ben�tigten Leistungen werden durch den Tr�ger
des Aufenthaltsortes nach dessen Rechtsvorschriften zu
Lasten des zust�ndigen deutschen Krankenversiche-
rungstr�gers erbracht (Sachleistungshilfe). Ein solcher
Fall hat auch nicht vorgelegen. – Begeben sich Versi-
cherte wie hier hingegen in einen anderen EU-Staat, um
dort eine ihrem Gesundheitszustand angemessene Be-
handlung zu erhalten, ben�tigen sie hierf�r die vorheri-
ge Genehmigung ihrer Krankenkasse gem. Art. 22 Abs. 1c
und Abs. 2 Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71.
Nach �berstaatlichem Krankenversicherungsrecht darf
die Genehmigung f�r die Behandlung im Ausland nur
dann nicht verweigert werden, wenn die Versicherten in
Anbetracht ihres derzeitigen Gesundheitszustandes und
des voraussichtlichen Verlaufs der Krankheit eine Inland-
behandlung nicht innerhalb des dort �blichen Zeitrau-
mes erhalten k�nnen. Im �brigen steht die Erteilung der
Genehmigung zur Aufenthaltsverlegung in einen ande-
ren Vertragsstaat im Ermessen des Versicherungstr�gers.
– In F�llen wie dem vorliegenden, in denen Versicherte
sich nach Eintritt des Versicherungsfalles ohne vorherige
Genehmigung der Krankenkasse in anderen EU-Staaten
Leistungen beschaffen, kann ein Anspruch auch nicht
auf Art. 34 VO (EWG) Nr. 574/72 gest�tzt werden. Ein
Anspruch nach § 34 VO (EWG) Nr. 574/72 setzt zumin-
dest einen dem Grunde nach bestehenden Sachleis-
tungsanspruch nach Maßgabe des �berstaatlichen Kran-
kenversicherungsrechts voraus. Dieser ist jedoch dann
nicht gegeben, wenn Versicherte sich ohne Genehmi-
gung ihrer Krankenkasse zur Behandlung in einen ande-
ren EU-Staat begeben. – Lediglich in den F�llen, in de-
nen Versicherte nach § 13 Abs. 2 SGB V zur Kostener-
stattung berechtigt sind, besteht – auch ohne Genehmi-
gung – Anspruch auf Erstattung der in anderen EU-
Staaten selbstbeschafften Sachleistungen. Die Kl geh�rt
als Versicherungspflichtige nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
jedoch nicht zu den Versicherten, die nach § 13 Abs. 2
SGB V zur Kostenerstattung berechtigt sind. F�r die Kl
besteht ein Sach- und Dienstleistungsanspruch gem. § 2
Abs. 2 SGB V.
Die hiergegen gerichtete Klageschrift vom 22.3.2001
ging am 26.3.2001 im Sozialgericht Augsburg ein: Es ist
zwar zutreffend, dass die zitierte Entscheidung des EuGH
vom 28.4.1998 – C 158/96 in Sachen Kohll ./. UCM die
vom Kostenerstattungsprinzip gepr�gte luxemburgische
Gesundheitsversorgung betrifft. Es ist auch richtig, dass
– mangels Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene –
der EuGH das Recht eines jeden Mitgliedstaates best�tigt
hat zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein
Leistungsanspruch gegen�ber einem Sozialversiche-
rungstr�ger besteht. – Die Curia hat jedoch unmittelbar
daraufhin festgestellt, dass jeder Mitgliedstaat bei der
Aus�bung dieser Befugnis das Gemeinschaftsrecht be-
achten muss und dass die Besonderheiten bestimmter
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Dienstleistungen auch nicht dazu f�hren, dass diese
nicht unter den elementaren Schutz des freien Verkehrs
fallen. Außerdem �ndere – laut EuGH – die Regelung in
Art. 22 VO (EWG) Nr. 1408/71 nicht die Pr�fung, ob der
streitgegenst�ndliche Sachverhalt mit Art. 59, 60 EGV
vereinbar sei. Auf jeden Fall geh�re die zahn�rztliche
Leistung zu den in Art. 60 EGV ausdr�cklich genannten
freiberuflichen T�tigkeiten. Die von der Bekl geforderte
vorherige Genehmigung der zahn�rztlichen EG-Aus-
landsbehandlung nach Maßgabe des § 18 SGB V offen-
bare das Spannungsverh�ltnis zwischen Gemeinschafts-
recht und deutschem Sozialrecht, indem die geforderte
vorherige Genehmigung einer EG-Auslandsbehandlung
durch die Krankenkasse betont wird und dabei gleichzei-
tig die Regelung des Art. 59 EGV missachtet werde. –
Der streitgegenst�ndliche Kostenerstattungsanspruch ist
der Kl nach Gemeinschaftsrecht daher zuzubilligen, so-
weit er nicht von dem, von der Bekl erw�hnten, auf dem
Sachleistungsprinzip aufbauenden System der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) eingeschr�nkt ist. Der
EuGH hat bislang lediglich auf der Grundlage eines vom
Kostenerstattungsprinzip ausgehenden nationalen Sys-
tems entschieden; nicht entschieden ist der Fall des vom
Sachleistungsprinzip dominierten deutschen GKV-Sys-
tems. – Vor allem: „Rein wirtschaftliche Gr�nde k�nnen
eine Beschr�nkung des elementaren Grundsatzes des
freien Dienstleistungsverkehrs nicht rechtfertigen ... Je-
doch kann eine erhebliche Gef�hrdung des finanziellen
Gleichgewichts des Systems der sozialen Sicherheit einen
zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen,
der eine solche Beschr�nkung rechtfertigen kann.“ Hier-
f�r sind kl�gerseits keine Anhaltspunkte erkennbar. Der
Bekl sind vorliegend auch keine weiter gehenden Kosten
im Vergleich zu einer inl�ndischen vertragszahn�rztli-
chen Abrechnung entstanden. Dar�ber hinaus hat Herr
Richter am Sozialgericht von Renesse in NJW 2001, 738
berichtet, dass die Ausgaben in der GKV bez�glich Lei-
stungsexport nach amtlicher Statistik 1998 und 1999 le-
diglich 0,29 % der Gesamtausgaben betragen. Klassische
Kohll/Decker-F�lle deutscher Versicherter seien daher rar
ges�t.
Von Seiten des Gerichts sind die Akten der Bekl beigezo-
gen worden. Nach �berpr�fung bef�rwortete das Sozial-
gericht Augsburg mit Nachricht vom 11.5.2001 eine Vor-
lage an den EuGH zur Herbeif�hrung einer Vorabent-
scheidung. Nach nationalem Recht muss die Klage abge-
wiesen werden. Sollte der EuGH seine bisherige Recht-
sprechung fortf�hren, besteht eine begr�ndete Aussicht
auf Erfolg, dass die geltend gemachten Zahnarztkosten
bis zur H�he vergleichbarer Inlands�tze zu erstatten
sind.
Mit Klageerwiderung vom 21.5.2001 machte die Bekl auf
§ 30 Abs. 2 des Sozialgesetzbuches – Allgemeiner Teil
(SGB I) aufmerksam: „Regelungen des �ber- und zwi-
schenstaatlichen Rechts bleiben unber�hrt.“

In der m�ndlichen Verhandlung vom 7.3.2002 ist be-
schlossen worden, den Rechtsstreit gem. § 114 des So-
zialgerichtsgesetzes (SGG) auszusetzen und eine Vorab-
entscheidung durch den EuGH herbeizuf�hren.
Wie die Bekl mit Widerspruchsbescheid vom 21.2.2001
zutreffend dargelegt hat, ist die Kl nach § 5 Abs. 1 Nr. 1
SGB V versicherungspflichtig. Sie geh�rt somit nicht zu
den Versicherten, die nach § 13 Abs. 2 SGB V zur Kosten-
erstattung berechtigt sind. Nachdem sich die Kl zur
Durchf�hrung einer einfachen nicht eiligen ambulanten
zahn�rztlichen Behandlungsmaßnahme nach R (Republik
�sterreich) begeben hat, erm�glicht §§ 16, 18 SGB V
keine Kostenerstattung.
Der EuGH hat mit Urt. v. 28.4.1998 – C 158/96 (Ray-
mond Kohll ./. Union des caisses de maladie) ausge-
f�hrt, „eine nationale Regelung, die die Erstattung der
Kosten f�r Zahnbehandlung durch einen Zahnarzt in
einem anderen Mitgliedsstaat nach den Tarifen des Ver-
sicherungsstaates von der Genehmigung des Tr�gers
der sozialen Sicherheit des Versicherten abh�ngig
macht, verst�ßt gegen die Art. 59 und 60 EGV.“ – Die
vorstehend zitierte Entscheidung des EuGH ist in der
Angelegenheit eines luxemburgischen Staatsangeh�ri-
gen ergangen. Das dortige System der gesetzlichen
Krankenversicherung ist vom Kostenerstattungsprinzip
gepr�gt.
Die hiesige Klage hat daher nur dann Aussicht auf Er-
folg, wenn die Curia ihre bisherige Rechtsprechung
auch auf gesetzliche Krankenversicherungssysteme er-
weitert, die wie das deutsche System der GKV vom
Sachleistungsprinzip gepr�gt sind (vgl. in diesem Zu-
sammenhang vor allem G�nter Hirsch, Die Auswirkun-
gen der europ�ischen Vertr�ge auf den freien Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehr in der Gesundheitsver-
sorgung – Aktenblatt 28 ff. der Gerichtsakten – und
von Renesse – Aktenblatt 34 und 35 der Gerichts-
akten).
Sofern die Frage Nr. 1 zu Gunsten der Kl beantwortet
werden sollte, stellt sich in Hinblick auf § 13 Abs. 3
SGB V die weiter gehende Frage Nr. 2, ob aus europa-
rechtlichen Gr�nden nicht auf eine Erstattung der tat-
s�chlich angefallenen Kosten abzustellen ist, sondern
nur auf die (hier niedrigeren) S�tze des nationalen Kran-
kenversicherungsrechtes. Das vorlegende Gericht sieht
anderenfalls die Gefahr der finanziellen Aush�hlung des
nationalen Systems der GKV, wenn sich gesetzlich in der
Bundesrepublik Deutschland Krankenversicherte faktisch
im europ�ischen Ausland den Status von Privatpatienten
verschaffen k�nnten.
Abschließend sei darauf aufmerksam gemacht, dass die
Techniker Krankenkasse (TK) bereits im Juni 2001 eine
Satzungs�nderung zur Behandlung im Ausland beschlos-
sen hat. Das Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbe-
h�rde der TK hat diese Satzungs�nderung nicht geneh-
migt. Die TK hat daraufhin Klage beim Sozialgericht
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Hamburg eingereicht. – Die TK verfolgt im Ergebnis das
n�mliche Ziel wie die hiesige Kl.

Mitgeteilt von RA Rainer Brei, Kempten

Anspruch auf digitales H�rger�t f�r Kinder, auch ge-
gen Preisvereinbarung �ber die H�rger�teversorgung
vom 1.10.1994

SG Suhl, Urt. v. 20.10.1999 – S 3 KR 285/98

Das Gericht bejaht den Anspruch wie folgt:

Aus den Gr�nden: Der Kl hat gegen die Bekl nach § 13
Abs. 3 des Sozialgesetzbuchs F�nfter Teil (SGB V) An-
spruch auf Erstattung der Kosten in H�he von
4.436,18 DM, die den von der Bekl bereits gew�hrten
H�chstpreis �bersteigen.
Denn die Bekl hat die Versorgung des Kl mit dem digita-
len H�rger�t Typ Digi Focus compakt zu Unrecht abge-
lehnt und eine Kosten�bernahme nur im Rahmen der
H�chstpreise auf der Grundlage der Preisvereinbarung
�ber die H�rger�teversorgung von Kindern und Jugend-
lichen vom 1.4.1994 gewahrt.
Nach § 13 Abs. 3 SGB V hat ein Versicherter Anspruch
auf Erstattung der Kosten f�r eine selbst beschaffte Leis-
tung, wenn diese von der Krankenkasse zu Unrecht ab-
gelehnt wurde und ihm dadurch Kosten entstanden sind.
Unstreitig hat der Kl nach § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V An-
spruch auf Versorgung mit einer H�rhilfe.
F�r diese H�rhilfe ist die Bekl aber entgegen § 33 Abs. 2
Satz 2 SGB V verpflichtet, die vollen Kosten zu �berneh-
men. Nach dieser Vorschrift �bernimmt die Krankenkasse
f�r Hilfsmittel, f�r die – wie hier – kein Festbetrag festge-
setzt wurde, die jeweils vertraglich vereinbarten Preise.
Durch diese vereinbarten Preise soll im Allgemeinen eine
ausreichende, zweckm�ßige und wirtschaftliche sowie in
der Qualit�t gesicherte Versorgung gew�hrleistet werden.
Im Rahmen des Klageverfahrens ist jedoch inzidenter zu
pr�fen, ob diese Preisvereinbarung auch diesen Anspr�-
chen gen�gt (Schulin, Handbuch des Sozialversicherungs-
rechts, Bd. I, Krankenversicherungsrecht § 20 Rn 196).
Durch die hier streitige Preisvereinbarung vom 1.10.1994
�ber die H�rger�teversorgung von Kindern und Jugend-
lichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wird keine
Versorgung sichergestellt, die den oben angef�hrten An-
forderungen entspricht. Dies ergibt sich zur �berzeu-
gung des Gerichts aus dem schl�ssigen und nachvoll-
ziehbaren Gutachten vom 4.4.1999 des Professor X sowie
aus der Stellungnahme vom 27.8.1998 der Frau Y H�rge-
r�teakustikermeisterin.
Der Kl leidet an einer kombinierten Schwerh�rigkeit
beidseits. Mit den H�rger�ten wird eine deutliche Ver-
besserung des Sprachverst�ndnisses erreicht. Wie sowohl

Professor X als auch Frau Y �berzeugend ausf�hren, be-
stehen die Vorteile der digitalen Ger�te in einer sauberen
Tonwiedergabe, weniger Verzerrungen, sehr geringen
St�rger�uschen und der Tatsache, dass die Sprache ge-
gen�ber St�rger�uschen bevorzugt �bertragen wird. Der
einzige Vorteil von analogen Ger�ten im Vergleich zu di-
gitaler Technik liegt in den niederen Preisstrukturen. Auf
Grund des h�heren Tragekomforts erkennt das Kind ei-
nen Nutzen im t�glichen Umgang. Dies erh�he die Com-
pliance. Ein optimal funktionierendes H�rger�t ist be-
sonders w�hrend der sprachvulnerablen Phase Vorausset-
zung f�r eine m�glichst normgerechte Sprachentwick-
lung, wie der Sachverst�ndige betont. Ziel eines H�rge-
r�tes ist es, das Eingangssignal nicht nur unverzerrt und
verst�rkt zu �bertragen, sondern bei der Vielzahl der an
das Ohr dringenden Ger�usche m�glichst nur das Nutz-
signal zu verst�rken. Dies ist jedoch nur mit digitalen
Ger�ten m�glich. Diese �bertreffen die analog verst�rk-
ten Ger�te in der Klangqualit�t, in der Leichtigkeit des
H�rens, dem Klangkomfort und einer signifikant verbes-
serten Sprachverst�ndlichkeit besonders im L�rm. Im Fall
des Kl besteht aus medizinischer Sicht die Besonderheit
einer pancochlearen Innenohrschwerh�rigkeit. In diesem
Zusammenhang f�hrt der Sachverst�ndige �berzeugend
aus, dass auch eine H�rminderung im tieferen Bereich
besondere Anforderungen an die H�rger�teversorgung
stellt. Ein breitbandiger H�rverlustausgleich sei beson-
ders in der sprachvulnerablen Phase entscheidend. Mit
analogen Ger�ten sei ein solcher nur bedingt m�glich.
�berzeugend legt der Gutachter dar, dass bei Kindern
eine potenzielle Unsicherheit bei der Messung der H�r-
schwellen ebenso wie ein wechselndes H�rverm�gen auf
Grund rezidivierender Infekte der oberen Atemwege be-
dacht werden m�sse. Das Ergebnis, dass aus medizini-
scher Sicht nur eine Versorgung mit einem digitalen
H�rgerat empfohlen werden kann, ist schl�ssig und
nachvollziehbar. �berzeugend ist auch das Ergebnis, dass
eine solche Kosten�bernahme wirtschaftlich ist. Der
Sachverst�ndige weist genauso wie Frau Y darauf hin,
dass zum Zeitpunkt der Preisvereinbarung f�r die H�rge-
r�teversorgung bei Kindern digitale H�rger�te noch
nicht auf dem Markt verf�gbar waren. Damit ist die
Preisvereinbarung nach Ansicht des Gerichts veraltet, so-
dass der Auftrag an die gesetzliche Krankenversicherung
in § 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V, n�mlich die Ber�cksichtigung
des medizinischen Fortschritts, nicht erf�llt ist. Dies ist
ebenfalls ein wichtiger Punkt, der bei der �berpr�fung
der Preisvereinbarung ber�cksichtigt werden muss.
Die Versorgung mit dem digitalen H�rger�t entspricht
ferner dem Wirtschaftlichkeitsgebot des § 12 SGB V. Da-
nach ist nur die Leistung wirtschaftlich, bei der das
g�nstigste Verh�ltnis zwischen Aufwand und Wirkung
besteht. Nach dem schl�ssigen und nachvollziehbaren
Gutachten des Professor X steht im Fall des Kl keine we-
niger aufw�ndige H�rhilfe zur Verf�gung.
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Dieses Ergebnis wird nicht widerlegt durch das Gutachten
des MDK vom 24.7.1997. Dieses �berzeugt nicht. Dr. Z
stellt lediglich darauf ab, dass sich der Schwerh�rigkeits-
grad sicher auch mit Festbetragsger�ten ausreichend re-
habilitieren lasse. Er hat weder dargestellt, wie diese Ge-
r�te funktionieren, noch ob sie durch den Kl getragen
werden k�nnen. Denn er hat den Kl nicht untersucht. Das
Argument, dass mit der bisherigen H�rger�teversorgung
eine Sprachentwicklung m�glich gewesen sei, die dem
Kind den zuk�nftigen Besuch einer Regelschule erm�gli-
chen werde, ist nicht stichhaltig. Denn zum einen kann
diese Sprachentwicklung auf einer besonderen F�rderung
des Elternhauses beruhen, zum anderen w�re m�glicher-
weise eine noch bessere Sprachentwicklung erfolgt, wenn
der Kl zum fr�hstm�glichen Zeitpunkt mit einem digita-
len H�rger�t versorgt worden w�re.

Anmerkung der Redaktion:
Dieses Urteil zeigt, wie technischer Fortschritt in die tra-
dierten Leistungsstrukturen hineinwirkt. Das Gebot der
Wirtschaftlichkeit muss sich an dem Gebot der Erforder-
lichkeit messen lassen (und umgekehrt).

Der „letzte wirtschaftliche Dauerzustand“ zur Be-
gr�ndung von Unterhaltspflichten als Voraussetzung
f�r den Anspruch auf Witwerrente i.S.v. §§ 46 Abs. 2,
303 Satz 1 SGB VI kann auch noch in den letzten
Monaten vor dem Tod der Versicherten begr�ndet
werden.

SG W�rzburg, Urt. v. 5.3.2001 – S 4 RJ 149/99

Es geht um den Anspruch auf Witwerrente eines portu-
giesischen Arbeiters, der in Deutschland seine Ehefrau
versorgt hatte, sich dann seine Rentenversicherungsbei-
tr�ge hatte auszahlen lassen und im Jahre 1984 nach
Portugal mit seiner Ehefrau zur�ckkehrte. Dort lebten
die beiden von der kleinen Rente der Ehefrau. Diese
starb ca. 3 Monate nach der R�ckkehr. Den Anspruch
auf Witwerrente lehnte die LVA bestandskr�ftig ab. 1998
rollte der Witwer das Verfahren nach § 44 SGB X neu
auf. Vor dem SG hatte seine Klage Erfolg.

Aus den Gr�nden: Der Kl hat die Voraussetzungen des
§ 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI erf�llt. Da die verstor-
bene Versicherte jedoch bereits vor dem 1.1.1986 ver-
starb, ist zus�tzlich die in § 303 Satz 1 SGB VI genannte
Voraussetzung zu erf�llen, wonach die verstorbene Ver-
sicherte den Unterhalt ihrer Familie im letzten wirt-
schaftlichen Dauerzustand vor dem Tode �berwiegend
bestritten haben musste. Diese Anspruchsvoraussetzun-
gen entsprechen den bis zum 31.12.1985 geltenden Wit-
werrentenvoraussetzungen nach § 1266 RVO a.F., die bei
der �berpr�fung der Rechtm�ßigkeit des Ausgangsbe-

scheides noch zu beachten sind (Art. 2 § 18 Abs. 2, 19a
Arbeiterrentenversicherungsneuregelungsgesetz).
Dieser Dauerzustand beginnt mit der letzten wesentli-
chen �nderung in den wirtschaftlichen Verh�ltnissen
und kann daher auch relativ kurz sein. Grunds�tzlich
wird das Jahr vor dem Tod angesetzt, soweit darin keine
wesentliche �nderung eingetreten ist. Dabei bleiben die
�nderungen der Lebensverh�ltnisse im Zusammenhang
mit der krankheitsbedingten Einweisung der verstorbe-
nen Versicherten in station�re Behandlung, in der sie
dann auch verstarb, unber�cksichtigt (vgl. Text und Er-
l�uterungen der BfA zum SGB VI § 303 Abschnitt 4.2,
Urteil des BSG vom 30.5.1978, SozR 2200 § 1266 Nr. 7).
Im letzten Jahr vor dem Tod der verstorbenen Versicher-
ten sind jedoch weitere wesentliche �nderungen der Le-
bensverh�ltnisse eingetreten. Der Kl und die verstorbene
Versicherte sind im Fr�hjahr 1984 nach Portugal zur�ck-
gekehrt, womit eine �nderung der �ußeren Lebensum-
st�nde, der finanziellen Situation und der Zukunftsper-
spektive verbunden war. Dabei scheint die Ver�nderung
der Lebensverh�ltnisse �ber einen Zeitraum von mehre-
ren Monaten verteilt gewesen zu sein. Sie war jedoch
mit Sicherheit am 20.6.1984 abgeschlossen. Bereits mit
Schreiben vom 8.3.1984 hatte die verstorbene Versi-
cherte beantragt, ihre Rente ab 1.4.1984 nach Portugal
zu �berweisen. Laut Mitteilung des Einwohnermeldeam-
tes G-U hat sich die verstorbene Versicherte am
12.5.1984 melderechtlich nach Portugal umgemeldet.
Der Kl hat am 7.6.1984 eine Erstattung der von ihm zur
Rentenversicherung entrichteten Beitragsanteile bean-
tragt. Die Leistungen seitens der Arbeitsverwaltung an
den Kl erfolgten noch bis 19.6.1984 und wurden dann
auf Grund einer eigenen Abmeldung des Kl ab 20.6.1984
eingestellt.
Ab diesem Zeitpunkt war die Lebensperspektive der ver-
storbenen Versicherten und des Kl allein auf einen Auf-
enthalt in Portugal ausgerichtet. Leistungen von deut-
schen Sozialleistungstr�gern waren zuk�nftig aus-
schließlich aus der Versicherung der verstorbenen Versi-
cherten zu erwarten. Zus�tzlich war mit einem Kapital-
zufluss aus den erstatteten Rentenversicherungsbeitr�-
gen des Kl zu rechnen.
F�r das Gericht ergibt sich aus den glaubw�rdigen Dar-
legungen des Kl, dass zu diesem Zeitpunkt die Aufnahme
einer Erwerbst�tigkeit von ihm nicht konkret geplant
war und somit zumindest f�r einen l�ngeren Zeitraum
damit zu rechnen war, dass die einzige regelm�ßige Ein-
nahmequelle der Eheleute in der Erwerbsunf�higkeits-
rente der verstorbenen Versicherten liegen w�rde. Diese
erscheint in Anbetracht des seinerzeit bestehenden er-
heblichen Kaufkraftgef�lles zwischen Deutschland und
Portugal auch objektiv zur Bestreitung des Familienun-
terhaltes geeignet gewesen zu sein. Dass diese Leistun-
gen in der seinerzeitigen Lebensplanung der Eheleute
eine erhebliche Rolle spielte, ist auch aus der Tatsache
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zu entnehmen, dass der Kl seine eigene Alterssicherung
aufgel�st hatte und nicht zu erwarten war, dass ihm in
Anbetracht seines bereits vorger�ckten Alters ein erneu-
ter Aufbau einer ausreichenden eigenen Altersversor-
gung m�glich werden w�rde.
Das Gericht kam zum Ergebnis, dass als letzter wirt-
schaftlicher Dauerzustand konkret die Zeit vom
20.6.1984 bis zum 7.7.1984 anzusehen war, die von ih-
rem Charakter her nicht nur einen vor�bergehenden Zu-
stand darstellte, sondern eine auf l�ngere Dauer ange-
legte �nderung der Lebensverh�ltnisse widerspiegelte.
Die finanziellen Verh�ltnisse in diesem Zeitraum stellten
sich dabei folgendermaßen dar: Die verstorbene Versi-
cherte erhielt eine Erwerbsunf�higkeitsrente mit einem
monatlichen Zahlbetrag von 702,44 DM. Nach Eingang
der Erstattungssumme von rund 38.000 DM h�tte der Kl
bei einer Anlage des Betrages mit einer vierprozentigen
Verzinsung monatlich rund 130 DM Zinseink�nfte erzie-
len k�nnen. Den vorhandenen Hausbesitz und den wirt-
schaftlichen Wert der Haushaltsf�hrung hat die Bekl zu-
treffend beiden Eheleuten zu gleichen Teilen zugerech-
net. Die Besitzsituation ergab sich aus dem Vorliegen ei-
ner G�tergemeinschaft bzw. Errungenschaftsgemein-
schaft. Die Haushaltsf�hrung ist in F�llen, in denen kei-
ner der beiden Eheleute erwerbst�tig ist, regelm�ßig den
beiden Eheleuten jeweils zur H�lfte zuzuordnen (vgl.
BSG, Urt. v. 1.12.1983, Az.: 4 RJ 33/82). Somit ergibt
sich, dass die verstorbene Versicherte den Familienunter-
halt im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand �berwie-
gend bestritten hat. Damit sind die besonderen Voraus-
setzungen des § 1266 RVO bzw. des § 303 SGB VI im Fall
des Kl erf�llt. Dem Kl ist somit antragsgem�ß Witwer-
rente zu gew�hren.
Der Kl hat am 17.6.1998 zum zweiten Mal die Gew�hrung
der Witwerrente beantragt. Damit w�re unter Ber�cksich-
tigung von § 99 Abs. 2 Satz 3 SGB VI eine Zahlung ab
1.6.1997 m�glich. Nachdem der Kl jedoch zur �berzeu-
gung des Gerichtes zugleich einen Antrag nach § 44
SGB X auf �berpr�fung des ablehnenden Bescheides vom
26.2.1986 gestellt hat, war f�r die Rentengew�hrung der
erste Rentenantrag vom 24.7.1984 beachtlich, sodass die
Begrenzung des § 99 Abs. 2 Satz 3 SGB VI hier nicht zum
Tragen kommt. Falls man entgegen der Ansicht des Ge-
richtes den �berpr�fungsantrag nicht mit der Antragstel-
lung vom 17.6.1998 inzident gestellt sieht, sondern erst
im Klageschreiben vom 27.1.1999, in dem ausdr�cklich
auf § 44 SGB X abgehoben wird, einen solchen Antrag er-
blickt, so w�re der Kl im Wege eines sozialrechtlichen
Herstellungsanspruches (vgl. Kasseler Kommentar, See-
wald, vor § 38 SGB I, Rn 30 ff.) so zu stellen, als ob er die-
sen �berpr�fungsantrag bereits im Juni 1998 gestellt
h�tte. Die Bekl h�tte den Kl darauf hinweisen m�ssen,
dass �ber den Witwerrentenantrag bereits rechtskr�ftig
entschieden worden sei und somit ein entsprechender
�berpr�fungsantrag erforderlich w�re.

Eine r�ckwirkende Rentengew�hrung ab dem Zeitpunkt
des Todes der verstorbenen Versicherten ist jedoch aus-
geschlossen, da in § 44 Abs. 4 Satz 1 i.V.m. Satz 3 SGB X
festgelegt ist, dass eine r�ckwirkende Leistungserbrin-
gung f�r l�ngstens bis zu vier Jahren vor dem Beginn
des Jahres der Antragstellung m�glich ist. Nachdem der
Kl im Jahr 1998 den Antrag auf �berpr�fung gestellt
hat, konnten die r�ckwirkenden Rentenzahlungen f�r
Zeitr�ume vor dem 1.1.1994 nicht erbracht werden.
Dementsprechend waren die angefochtenen Bescheide
der Bekl aufzuheben und die Bekl war zur Gew�hrung
einer Witwerrente an den Kl ab 1.1.1994 zu verurteilen.

Mitgeteilt von RA Gottfried Krutzki, Frankfurt/M.

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung f�r den
Unfall bei einer Handlung, die sowohl privaten Zwe-
cken (Abbrucharbeiten) wie auch versicherten Zwe-
cken (Aufgabe des landwirtschaftlichen Betriebs) dient

SG Augsburg, Urt. v. 7.5.2002 – S 5 U 5030/01 L

Der Tr�ger der gesetzlichen UV wurde aus folgenden
Gr�nden zur Leistung verurteilt:

Aus den Gr�nden: Ein Arbeitsunfall ist gem. § 7 Abs. 1
SGB VII ein Versicherungsfall. Dabei sind nach § 8 Abs. 1
SGB VII Arbeitsunf�lle Unf�lle von Versicherten infolge
einer den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6
SGB VII begr�ndenden T�tigkeit (versicherte T�tigkeit).
Unf�lle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den K�r-
per einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheits-
schaden oder zum Tod f�hren. Da § 8 Abs. 1 SGB VII den
Arbeitsunfall nicht abweichend vom bisherigen Recht
regelt, kann die bisherige Rechtsprechung zu § 548
Reichsversicherungsordnung (RVO) zur Auslegung des
Absatzes 1 herangezogen werden (vgl. auch Kater/Leube,
Gesetzliche Unfallversicherung SGB VII, § 8 Rn 10).
Der Kl war gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5a SGB VII als Unterneh-
mer eines landwirtschaftlichen Kleinstbetriebes zum Un-
fallzeitpunkt kraft Gesetzes bei der Bekl gegen Unf�lle
versichert. Grunds�tzlich unterliegen dem Versicherungs-
schutz auch sog. Abwicklungsarbeiten, sodass auch Ar-
beiten im Zusammenhang mit einer geplanten Betriebs-
aufgabe unter dem Unfallversicherungsschutz stehen.
In vorliegendem Fall ist jedoch heftig umstritten, ob der
Zweck der Aufr�umarbeiten in der Obertenne am
17.4.1999 auf den anstehenden Abbruch der Tenne und
den Neubau privater Wohnungen gerichtet war oder auf
eine Beendigung der landwirtschaftlichen T�tigkeit.
Das �ußere Ereignis muss mit der die Versicherteneigen-
schaft begr�ndenden T�tigkeit rechtlich wesentlich zu-
sammenh�ngen. Dabei bed�rfen alle rechtserheblichen
Tatsachen des vollen Beweises, das heißt, sie m�ssen mit

28

Rechtsprechung ASR · 1/2003



an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorgelegen
haben (BSGE 45, 285). Die Beweiserleichterung der hin-
reichenden Wahrscheinlichkeit gilt nur insoweit, als der
urs�chliche Zusammenhang i.S.d. wesentlichen Bedin-
gung zwischen der der versicherten T�tigkeit zuzurech-
nenden und zum Unfall f�hrenden Verrichtung und dem
Unfall sowie der Zusammenhang betroffen ist, der im
Rahmen der haftungsausf�llenden Kausalit�t zwischen
dem Arbeitsunfall und der maßgebenden Verletzung be-
stehen muss (Krasney, VSSR 1993, 81, 114).
Um einen Arbeitsunfall zu bejahen, muss daher eine
sachliche Verbindung mit der im Gesetz genannten ver-
sicherten T�tigkeit bestehen. Insoweit muss ein innerer
bzw. sachlicher Zusammenhang zwischen den Aufr�um-
arbeiten und der versicherten T�tigkeit gegeben sein
(s.a. BSGE 63, 273, 274; BSG SozR 2200 § 548 Nr. 82
und 97; BSG SozR 3-2200 § 548 Nr. 19 und 26). Der in-
nere Zusammenhang ist wertend zu ermitteln, indem
untersucht wird, ob die jeweilige Verrichtung innerhalb
der Grenzen liegt, bis zu denen der Versicherungsschutz
in der gesetzlichen Unfallversicherung reicht (BSG v.
7.11.00, Az.: B 2 U 39/99 R-BSGE 58, 76, 77; BSGE 61,
127, 128).
Der Kl war am 17.4.1999 dabei, die Obertenne aufzur�u-
men. Dort lagerten noch Heu, Stroh, alte landwirtschaft-
liche Ger�te sowie restliche Dachziegel. Bereits im Jahre
1988 wurde der �berwiegende Teil der Viehwirtschaft
aufgegeben und im Anschluss der Großteil der landwirt-
schaftlichen Fl�chen verpachtet. Die Landwirtschaft
wurde zuletzt nur noch als Nebenerwerbslandwirtschaft
betrieben. Doch auch das verbliebene Vieh, insbesondere
die letzten vier Schafe, wurden Ende 1998 aufgegeben
und der letzte Grasschnitt im Herbst 1998 eingebracht.
Der Kl hatte somit sp�testens Ende 1998 den Entschluss
gefasst, die Landwirtschaft endg�ltig aufzugeben.
Einhergehend wurden Pl�ne zur weiteren Nutzung der
Fl�chen und Geb�ude geschmiedet, so der Verkauf der
bislang verpachteten Fl�chen, der Abriss der Tenne sowie
der Bau zweier Wohneinheiten. Ein entsprechender Ein-
gabeplan war zum Zeitpunkt des Unfalls bereits beim
zust�ndigen Landratsamt Oberallg�u zur Genehmigung
eingereicht. Dabei war auch der Abriss der Tenne bereits
beantragt, jedoch noch nicht genehmigt. Insoweit ist es
ohne durchgreifende Bedeutung, wann der Kontakt mit
einem Abrissunternehmen hinsichtlich der Kostensch�t-
zung aufgenommen wurde.
Es erscheint sachgerecht und lebensnah, die Aufr�umar-
beiten sowohl im Zusammenhang mit der Aufgabe der
Landwirtschaft als auch mit der (privaten) Errichtung ei-
nes Neubaus zu sehen, sodass die Ausf�hrungen der Bekl
in dem streitgegenst�ndlichen Widerspruchsbescheid
vom 8.5.2001 zu einer gemischten T�tigkeit zu Recht er-
folgten.
Gemischte T�tigkeiten sind einheitliche Handlungen, die
untrennbar zugleich privaten wie versicherten Belangen

dienen (Ricke, in: Kasseler Kommentar, Sozialversiche-
rung, Band 2, § 8 SGB VII, Rn 44). Sie sind versichert,
wenn sie nach Inhalt und Bedeutung wesentlich auch
versicherten Zwecken dienen sollen (BSGE 20, 215, 217).
Entscheidend ist damit die wesentliche Bedeutung der
versicherten Belange. So ist die gemischte T�tigkeit nicht
unfallversichert, wenn der betriebliche Teil in der ge-
schehenen Weise nur gelegentlich der privaten Maßnah-
me miterledigt wurde (Ricke, a.a.O.). Zwar gab der Kl
gem. dem Bericht des Außendienstmitarbeiters der Bekl
vom 20.5.1999 damals an, dass die Dachplatten zur Vor-
bereitung der Abbrucharbeiten ausgef�hrt wurden. Doch
l�sst die Beantwortung des Fragebogens vom 19.12.1999
erkennen, dass die Gegenst�nde „nicht mehr gebraucht
werden“. Der Kl hatte danach durchaus auch die Ten-
denz, im Hinblick auf das Ende der landwirtschaftlichen
Bet�tigung zu handeln, indem er als Zweck der Arbeiten
angab, dass die landwirtschaftlichen Arbeiten dem Ende
zugingen (Wald wurde nun verkauft, Fl�chen wurden
verkauft, Tiere wurden verkauft).
Die Zeugin und Ehefrau des Kl gab in ihrer Aussage am
7.5.2002 an, dass die Frage der Baugenehmigung auf
Grund der schwierigen baurechtlichen Situation im Au-
ßenbereich zum Zeitpunkt des Unfalls noch offen war.
Ein Zeitplan f�r die anstehenden Arbeiten sei noch nicht
vorgegeben gewesen. Auch wenn das Gericht dabei den
Interessenkonflikt der Zeugin erkennt und entsprechend
w�rdigt, ist ihre Aussage insoweit glaubhaft, dass die
Landwirtschaft nach M�glichkeit in G�nze aufgegeben
werden sollte und die Fl�chen privat genutzt werden
sollten. Da erfahrungsgem�ß Baugenehmigungen im Au-
ßenbereich nach § 35 des Baugesetzbuches regelm�ßig
einer besonderen Problematik unterliegen, war auch
nicht ohne Weiteres mit der Erteilung einer Baugeneh-
migung zu rechnen.
Der Kl best�tigte in der m�ndlichen Verhandlung vom
7.5.2002, dass die konkrete Planung letztlich von der
Frage der Erteilung der Baugenehmigung abhing, wobei
auch ein Fortbestehen der Situation, wie sie sich zum
Unfallzeitpunkt darstellt, nicht ausgeschlossen war.
Im Ergebnis geht das Gericht deshalb davon aus, dass
der Kl am 17.4.1999 Aufr�umungsarbeiten verrichtete,
die (auch) durch das geplante Ende der Landwirtschaft
bedingt waren, zumal es sich auch um Gegenst�nde
handelte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Landwirtschaft stehen.
Das Gericht zweifelt nicht daran, dass auch der Abriss
der Tenne eine gewichtige Rolle spielte. Insoweit sind
die Einwendungen der Bekl durchaus nachvollziehbar.
Jedoch dienten die Arbeiten zugleich wesentlich der Ab-
wicklung der Landwirtschaft. Nach der oben zitierten
Rechtsprechung des BSG ist es ausreichend, wenn die
Arbeiten nach Inhalt und Bedeutung wesentlich auch
versicherten Zwecken dienen sollen (BSGE 20, 215, 217).
Dass die Arbeiten zur Beendigung der Landwirtschaft
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nur gelegentlich der geplanten und noch nicht geneh-
migten, privaten Baumaßnahme miterledigt wurden, ist
im Ergebnis nicht zu bejahen. Auch erscheint nach dem
Ergebnis der Beweisaufnahme nicht begr�ndbar, dass die
Aufr�umarbeiten nicht ohne den geplanten Neubau in
etwa zur gleichen Zeit durchgef�hrt worden w�ren.

Mitgeteilt von RA Rainer Brei, Kempten

Anspruch auf Kostenerstattung f�r eine selbst be-
schaffte Legasthenie-Therapie als Hilfe zur Erziehung
gem. § 27 SGB VIII

VG Gießen, Urt. v. 24.7.2001 – 4 E 3196/00

Das Jugendamt lehnte eine Hilfe anfangs ab, weil Legas-
thenie eines Schulkindes nicht auf einer seelischen Er-
krankung beruhe. Sp�ter verwies es die Eltern auf einen
vom Jugendamt bevorzugten Tr�ger. Die Eltern machten
von ihrem Wahlrecht Gebrauch.

Die Klage der Eltern gegen das Jugendamt hatte Erfolg.

Aus den Gr�nden: Zum Umfang der Erziehung geh�rt das
Recht des jungen Menschen auf F�rderung seiner Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsf�higen Pers�nlichkeit (vgl. § 1
Abs. 1 KJHG). Dazu geh�rt, dass er in seiner schulischen
Entwicklung – gegebenenfalls durch insbesondere p�d-
agogische und damit verbundene therapeutische Leistun-
gen (vgl. § 27 Abs. 3 Satz 1 KJHG) – gef�rdert wird.
Erwiesenermaßen liegt bei K eine Lese- und Recht-
schreibschw�che als so genannte Teilleistungsst�rung
vor. Dies ergibt sich aus dem nachvollziehbaren Befund
des Facharztes B vom 12.8.1999. Wenn die Bekl meint,
wie sie im Widerspruchsbescheid vom 24.8.2000 vertre-
ten hat, dass die Bescheinigung des Facharztes nicht
hinreichend aussagekr�ftig ist, h�tte sie weiter ermitteln
k�nnen und weitere �rztliche Untersuchungsergebnisse
einholen m�ssen. Zwischenzeitlich haben aber auch die
vom Gericht eingeholten Stellungnahmen der Lehrerin-
nen und des Fachlehrers – obwohl die Amtsaufkl�rung
insoweit Aufgabe der Bekl gewesen w�re – die Lese-
und Rechtschreibschw�che des K best�tigt.
Hilfe zur Erziehung kann nur dann in Betracht kommen,
wenn die Eltern, denen vorrangig die Erziehung obliegt,
das Erziehungsziel nicht erf�llen k�nnen.
Es gibt keinen Anhaltspunkt daf�r, dass die Kl und Eltern
des K dessen Lese- und Rechtschreibschw�che beheben
k�nnten. Hierf�r besitzen sie nicht die fachliche Qualifi-
kation. Es gibt auch keinerlei Hinweis darauf, dass die
Problematik bei K auf Fehlverhalten der Eltern zur�ck-
f�hrbar sein k�nnte. Hierauf gibt auch die Bekl keinen
Hinweis. Ein Beratungs- und Aufkl�rungsgespr�ch hat

sie trotz Anregung durch das Gericht mit den Eltern
nicht gef�hrt bzw. �ber das Ergebnis desselben nichts
berichtet. Es bleibt daher festzuhalten, dass irgendwel-
che famili�ren Defizite nicht ersichtlich sind.
Unrichtig ist in diesem Zusammenhang die Behauptung
der Bekl, die Kl h�tten nur eine Kosten�bernahme durch
den Jugendhilfetr�ger gewollt und eine Beratung und
vorhergehende Information nicht gew�nscht. Ebenso
kann die Behauptung des Bekl nicht nachvollzogen wer-
den, die Kl h�tten bei der Aufstellung eines Hilfeplanes
i.Si.d. § 36 KJHG nicht mitgewirkt. Den Tatsachenbe-
hauptungen der Bekl steht entgegen die nachvollziehba-
re Erkl�rung der Kl im Er�rterungstermin vom 13.2.2001.
Die Kl hat glaubhaft dargestellt, dass sie vor Beauftra-
gung des LOS Gespr�che mit einer Sachbearbeiterin
beim Jugendamt gef�hrt habe und von dieser aber im-
mer nur das Sharon-Haus in Gießen als f�rderungsw�r-
dige Institution angeboten worden sei. H�tte die Bekl
eine Mitwirkung der Kl gew�nscht, dann h�tte das Ju-
gendamt entsprechende Einladungen an die Kl senden
k�nnen. Dass dies geschehen w�re, ergibt sich nicht an-
satzweise aus der offenbar nur unvollst�ndig gef�hrten
Beh�rdenakte. Letztlich ist die Argumentation der Bekl
insoweit aber auch unerheblich. Denn ist die von den Kl
begehrte Hilfemaßnahme notwendig und geeignet i.S.d.
§ 27 KJHG, dann besteht ein Rechtsanspruch, ohne dass
zuvor ein Beratungsgespr�ch h�tte stattfinden oder ein
Hilfeplan h�tte aufgestellt werden m�ssen. Die entspre-
chenden Umst�nde macht das Gesetz nicht zur Voraus-
setzung der Hilfegew�hrung (vgl. VGH Baden-W�rttem-
berg, Beschl. v. 6.12.1999, FEVS 51, 471).
Weitere Voraussetzung f�r den kl�gerischen Anspruch ist
aber, dass die Erziehung nicht durch die Schule gew�hr-
leistet werden kann.
Grunds�tzlich geh�rt es nach der 1. Verordnung �ber
die Leistungsfeststellung und die Leistungsbewertung
bei Sch�lern mit besonderen Schwierigkeiten beim Le-
sen, Schreiben und Rechtschreiben vom 22.10.1985
(Amtsblatt Kultusministerium 1996, S. 2 ff.) zu den Auf-
gaben der Schule, Sch�ler bei einer Lese- und
Rechtschreibschw�che entsprechend zu f�rdern. Weder
in der Grundschule noch jetzt in der F�rderstufe ist die
Schule aber personell und fachlich in der Lage, K hin-
reichend zu f�rdern. Dies ergibt sich aus den nachvoll-
ziehbaren Ausf�hrungen der Lehrerinnen. Zwar ist zum
Teil ein entsprechender F�rderunterricht eingerichtet.
Dieser findet aber nur in nicht ausreichender, geringer
Stundenzahl und in gr�ßeren Gruppen statt, wobei
nicht individuell auf die Ursachen der Schw�chen ein-
gegangen werden kann.
Zusammengefasst steht insoweit zur �berzeugung des
Gerichts fest, dass eine außerschulische F�rderung des K,
wie schon vom Facharzt C bescheinigt, in einer entspre-
chend fachlich orientierten Institution notwendig i.S.d.
§ 27 Abs. 1 KJHG ist.
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Ebenso ist das Gericht zu der �berzeugung gelangt, dass
die Unterrichtung und F�rderung beim LOS in Gießen
geeignete Maßnahme i.S.d. § 27 KJHG ist.
Nach dem Inhalt der Unterlagen in der Gerichtsakte (In-
haltsbeschreibung des LOS, Blatt 31, 32 der Gerichtsakte)
und insbesondere auf Grund der informatorischen Anh�-
rung des Leiters des LOS Gießen D im Er�rterungstermin
vom 13.2.2001 hegt das Gericht keinen Zweifel, dass das
Institut grunds�tzlich geeignete Einrichtung ist. Die da-
gegen vorgebrachten Einwendungen der Bekl �berzeu-
gen nicht. Es kann zu Gunsten der Bekl angenommen
werden, dass bei fachp�dagogischen oder sozialp�dago-
gischen Einsch�tzungen dem Tr�ger der �ffentlichen Ju-
gendhilfe ein verwaltungsgerichtlich nur beschr�nkt
nachpr�fbares Bewertungsvorrecht zusteht und somit
die Auswahl einer geeigneten Institution durch die Bekl
nur eingeschr�nkt nachpr�fbar ist (vgl. Hinweise bei
Schellhorn, SGB VIII/KJHG, Rn 25 zu § 27). Dieses Bewer-
tungsvorrecht hat die Bekl aber fehlerhaft ausge�bt. Die
Argumente der Bekl rechtfertigen unter Ber�cksichti-
gung des Gleichbehandlungsgebots aus Art. 3 Abs. 1 GG
nicht eine Zur�ckweisung des LOS gegen�ber dem „Kon-
kurrenten“ Sharon-Haus als ungeeignet i.S.d. §§ 27 ff.
KJHG. Das etwaige Auswahl- und Bewertungsermessen
ist „auf Null“ reduziert im Hinblick auf die Auswahl des
LOS Gießen als fachlich geeignete Hilfeinstitution. Das
LOS unterrichtet und f�rdert die Sch�ler nicht nur durch
P�dagogen, besch�ftigt ist vielmehr auch eine Psycholo-
gin. Der Leiter verf�gt nach eigenen, glaubhaften Anga-
ben �ber jahrelange Erfahrung im Bereich der Lernbe-
hinderungen, die er seinen Mitarbeitern weitergibt. Eine
Elternbeteiligung ist gew�hrleistet. Gegen die Kleingrup-
penarbeit findet sich kein durchgreifendes Gegenargu-
ment. Das LOS verf�gt �ber einen wissenschaftlichen
Beirat, in dem ein anerkannter Wissenschaftler vertreten
ist (Dr. M, Hamburger Schreib- und Leseprobe).
Die Geeignetheit des LOS hat sich zwischenzeitlich auch
dadurch herausgestellt, dass K teilweise erfolgreich ge-
f�rdert worden ist. Dies best�tigt ausdr�cklich die Lehre-
rin, bei der K zuletzt die 5. Klasse besucht hat. Die Leh-
rerin der Grundschule hat zwar keinen Erfolg durch die
F�rderung seitens des LOS erkennen k�nnen. Dies l�sst
sich aber darauf zur�ckf�hren, dass der Kurs beim LOS
erst im 4. Schuljahr begonnen hat und sich offenbar in-
nerhalb dieses Schuljahres noch kein erkennbarer Erfolg
eingestellt hat, dieser vielmehr erst langfristig eingetre-
ten ist.
Wesentliche Argumente der Bekl gegen das LOS sind
nicht nachzuvollziehen. Im Vorverfahren ist die Ungeeig-
netheit ohnehin zun�chst nur pauschal behauptet wor-
den, ohne sie zu begr�nden. Erst im Klageverfahren be-
ruft sich die Bekl auf eine Untersuchung der Universit�t
W�rzburg. Diese Untersuchung h�lt das Gericht nicht
f�r aussagekr�ftig. Zum einen hat sie bereits im Herbst/
Winter 1998 begonnen und ist daher schon „etwas �l-

ter“. Zudem hat sich die Untersuchung bezogen auf das
LOS in W�rzburg, sodass es schon an einer unmittelba-
ren Vergleichbarkeit mit dem teilweise anders organisier-
ten LOS in Gießen fehlt. Schließlich aber schließt die
Untersuchung der Uni W�rzburg auch nicht mit dem Er-
gebnis, dass das LOS ungeeignet sei, sondern nur, dass es
sich nicht „ohne weiteres“ in die untersuchten (guten)
Einrichtungen „einreihen lasse“.
Unzutreffend erscheinen wesentliche Argumente der
Bekl im Schriftsatz vom 5.7.201. Die Bekl weist auf eine
fehlende therapeutische Ausrichtung hin. Das LOS ver-
f�gt aber �ber eine Erzieherin und eine Psychologin,
sodass eine therapeutische Ausrichtung m�glich ist. Da-
von abgesehen verlangt § 27 Abs. 3 KJHG auch nicht
zwingend eine therapeutische Leistung. Dies ergibt sich
bereits aus dem Wortlaut des § 27 Abs. 3 Satz 1 KJHG,
wonach die Hilfe zur Erziehung nur „insbesondere“ die
Gew�hrung p�dagogischer „und“ damit verbundener
therapeutischer Leistungen umfasst. Einerseits sind also
nicht einmal p�dagogische und therapeutische Leistun-
gen erforderlich. Andererseits kann die Gew�hrung p�-
dagogischer Leistungen allein ausreichend sein und im
Vordergrund stehen (so auch VGH Baden-W�rttemberg
a.a.O.).
In diesem Zusammenhang l�sst sich daher nicht die Auf-
fassung der Bekl (im genannten Schriftsatz) nachvollzie-
hen, dass es sich bei der F�rderung durch das LOS nicht
um eine Hilfeleistung i.S.d. §§ 27 ff. BSHG handele. Das
Gegenteil ist der Fall. Ebenso l�sst sich der Vortrag der
Bekl nicht nachvollziehen, das LOS lasse keinen Ansatz
erkennen, wonach die Erziehungst�tigkeit der Eltern ver-
bessert werden k�nne. Wieso die Bekl meint, dass die Er-
ziehungsf�higkeit der Eltern und Kl verbessert werden
m�sse, bleibt unerfindlich. Es fehlt jeder Hinweis darauf,
dass bei den Kl ein Erziehungsdefizit vorliegt. Die Bekl
hat nie ein entsprechendes Beratungs- und Informati-
onsgespr�ch mit den Kl gef�hrt oder aber jedenfalls
dem Gericht hierzu nichts vorgetragen.
Wesentlich gegen die Argumentation der Bekl spricht
auch, dass keinerlei Vortrag zur fachlichen Qualifikation
des Sharon-Hauses erfolgt, welches nach Ansicht der
Bekl geeignete Institution sein soll. Inwiefern dort das
vom Bekl f�r richtig erachtete Konzept gew�hrleistet
sein soll, inwiefern das Sharon-Haus therapeutisch, unter
ganzheitlichen Aspekten oder unter Einbindung des El-
ternhauses besser organisiert und ausgestattet sein soll
als das LOS, wird nicht ansatzweise dargelegt.
Letztlich ist Indiz f�r die Geeignetheit des LOS Gießen
auch die Tatsache, dass mehrere Jugendhilfetr�ger (der
Kreise Wetterau, Gießen und Lahn-Dill sowie der Stadt
Wetzlar) sowie Verwaltungsgerichte in der Vergan-
genheit keinerlei Zweifel an der Geeignetheit des LOS-
Konzepts gehegt haben (vgl. z.B. Hess.VGH, Beschl. v.
13.3.2001, 1 TZ 2872/00; VG Saarland, Urt. v. 17.6.1998,
4 K 108/96; VG Freiburg, Urt. v. 5.5.1998, 8 K 1762/97).
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Zusammengefasst hat das Gericht daher nur zu der Fest-
stellung kommen k�nnen, dass die Voraussetzungen des
§ 27 KJHG vorliegen und insbesondere das LOS Gießen
geeignete Institution zur Behebung der Lese- und
Rechtschreibschw�che des K ist.

Pflegegeld f�r Kinder ab 6. Lebensjahr trotz entge-
genstehender Pflegerichtlinien

SG Schleswig, Urt. v. 21.11.2002 – S 4 P 28/01

Aus den Gr�nden: Die insbesondere form- und fristge-
recht erhobene Klage ist zul�ssig, §§ 87 ff. Sozialge-
richtsgesetz (SGG).
Die Klage ist im Umfang des in der m�ndlichen Ver-
handlung gestellten Antrages auch begr�ndet. Die Kl
hat Anspruch ab Vollendung ihres 6. Lebensjahres am
5.9.2001 auf Leistungen entsprechend der Pflegestufe II.
Der angefochtene Bescheid vom 22.12.1999 sowie der
Bescheid vom 19.3.2001 in der Fassung des Wider-
spruchsbescheides vom 15.5.2001 ist entsprechend abzu-
�ndern.

Gem. § 15 Abs. 1 Nr. 1 (erheblich Pflegebed�rftige) So-
zialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) sind Personen pfle-
gebed�rftig, die bei der K�rperpflege, der Ern�hrung
oder der Mobilit�t f�r wenigstens zwei Verrichtungen
aus einem oder mehreren Bereichen mindestens 1 6
t�glich der Hilfe bed�rfen und zus�tzlich mehrfach in
der Woche Hilfen bei der hauswirtschaftlichen Versor-
gung ben�tigen. Gem. § 15 Abs. 1 Nr. 2 SGB XI liegt
Schwerpflegebed�rftigkeit vor bei Personen, die bei der
K�rperpflege, der Ern�hrung oder der Mobilit�t mindes-
tens 3 6 t�glich zu verschiedenen Tageszeiten der Hilfe
bed�rfen und zus�tzlich mehrfach in der Woche Hilfen
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung ben�tigen.
Gem. § 15 Abs. 3 Nr. 1 SGB XI muss der w�chentliche
Zeitaufwand im Tagesdurchschnitt, den ein Familienan-
geh�riger oder eine andere nicht als Pflegekraft ausge-
bildete Pflegeperson f�r die erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung
ben�tigt, in der Pflegestufe I mindestens 90 Minuten
betragen, wobei auf die Grundpflege mindestens 45 Mi-
nuten entfallen m�ssen, in der Pflegestufe II mindestens
3 Stunden, wobei auf die Grundpflege mindestens
2 Stunden entfallen m�ssen (vgl. hierzu die Richtlinien
der Spitzenverb�nde der Pflegekassen zur Begutachtung
von Pflegebed�rftigkeit nach dem Elften Buch des So-
zialgesetzbuches vom 21.3.1997 sowie in der Fassung
vom 22.8.2001). Gem. § 15 Abs. 2 SGB XI ist bei Kindern
f�r die Zuordnung der zus�tzliche Hilfebedarf gegen�ber
einem gesunden gleichaltrigen Kind maßgebend.
Nach dem Gesamtergebnis des Verfahrens ist die Kam-
mer der Auffassung, dass bei der Kl zumindest ab Voll-

endung ihres 6. Lebensjahres die Voraussetzungen f�r
die Pflegestufe II erf�llt sind. Besondere Ber�cksichti-
gung erf�hrt hierbei das eingeholte schriftliche Gutach-
ten der Sachverst�ndigen Dr. P. Die Sachverst�ndige hat
die in den Akten befindlichen Vorbefunde, Gutachten
des MDK und die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchung
der Kl am 10.12.2001 zugrunde gelegt. Das Gutachten
ist in sich schl�ssig und �berzeugt die Kammer unter
Ber�cksichtigung des mitgeteilten Hilfebedarfs. Danach
ist davon auszugehen, dass bei der Kl ein fr�hkindlicher
Autismus mit den typischen von der Sachverst�ndigen
beschriebenen und bei der Kl festgestellten Verhaltens-
defiziten vorliegt. Diese Defizite bedingen es, dass die Kl
bei allen Verrichtungen der Grundpflege der Hilfe in
s�mtlichen Auspr�gungen von vollst�ndiger �bernahme
bis zur Anleitung bedarf. Unter Ber�cksichtigung des
von den Eltern der Kl in einem Pflegetagebuch ermittel-
ten Aufwandes ist von einem t�glichen im Sinne
des Pflegeversicherungsgesetzes ber�cksichtigungsf�hi-
gen Grundpflegebedarf von durchschnittlich 186 Minu-
ten t�glich auszugehen. Zu diesem eigentlichen Pflege-
aufwand ist ferner der Zeitaufwand hinzuzuziehen, der
durch das Beruhigen der Kl im Zusammenhang mit
Grundpflegeverrichtungen vorzunehmen ist, wenn es bei
der Kl zu den krankheitstypischen Verhaltensweisen z.B.
mit Wutanf�llen und uneinsichtigem Verhalten kommt.
Dieser zeitliche Bedarf ist tagesdurchschnittlich mit
12 Minuten anzunehmen, wobei hier eine große
Schwankungsbreite auch nach den Angaben der Eltern
im Pflegetagebuch besteht. Soweit demgegen�ber von
der Bekl ein durchschnittlicher Hilfebedarf im Bereich
der Grundpflege von 175 Minuten sowie ein zus�tzlicher
Hilfebedarf f�r das Beruhigen der Kl von t�glich 6 Minu-
ten in der Stellungnahme zum Gutachten angenommen
wurde, vermochte dies die Kammer auf Grund des hierzu
nicht erfolgten substantiierten Vortrages nicht zu �ber-
zeugen. Da bei Kindern f�r die Zuordnung zur Pflegestu-
fe nur der zus�tzliche Hilfebedarf gegen�ber einem ge-
sunden gleichaltrigen Kind maßgebend ist, ist der Mehr-
bedarf zu ermitteln. Dieser ergibt sich aus der Differenz
des festgestellten Zeitaufwandes f�r die Grundpflege zu
dem Zeitaufwand, der �blicherweise bei der Betreuung
und Versorgung eines gesunden Kindes im Bereich der
Grundpflege ohnehin anf�llt, vgl. BSG v. 29.4.1999 – B 3
P 7/98 R –. Soweit hierzu in den Begutachtungsrichtli-
nien der Spitzenverb�nde f�r ein sechsj�hriges gesundes
Kind ein t�glicher Hilfebedarf von insgesamt 105 Minu-
ten als Abzugswert zugrunde gelegt wird, vermochte
diesen die Kammer im Anschluss an das Urt. des Sozial-
gerichts Dortmund v. 19.10.1999 – S 39 P 56/97 – in
Breithaupt 2000, 726 ff. sowie das Urt. des Sozialgerichts
Mannheim v. 15.3.2002 – S 4 P 1197/01 – in ASR 2002,
60 ff. nicht zu �bernehmen. Das Sozialgericht Dortmund
und im Anschluss daran das Sozialgericht Mannheim
(siehe oben a.a.O.) haben in ihren Entscheidungsgr�nden
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nach Auffassung der Kammer nachvollziehbar und �ber-
zeugend ausgef�hrt, dass der Zeitrichtwert zumindest
f�r ein gesundes Kind ab Vollendung des 6. Lebensjahres
nicht mehr als haltbar anzusehen ist. Die Kammer
schließt sich den dortigen Ausf�hrungen ausdr�cklich
an. Auch nach ihrer Auffassung ist der Zeitwert von ei-
ner Dreiviertelstunde f�r den Bereich der K�rperpflege
nicht nachzuvollziehen. Es ist vielmehr davon auszuge-
hen, dass ein Kind in diesem Alter in der Regel selbst in
der Lage ist, die K�rperpflege selbstst�ndig durchzuf�h-
ren. Der Bedarf d�rfte sich in diesem Bereich ohnehin
im Wesentlichen darauf beschr�nken, Aufsicht und An-
leitungen zu geben und sich nur bei wenigen Verrich-
tungen wie z.B. dem Temperatureinstellen beim Duschen
oder Baden �berhaupt ein Hilfebedarf ergeben. Auch der
Aufwand von einer halben Stunde im Bereich der Ern�h-
rung ist nicht nachzuvollziehen. Da selbst die Begutach-
tungsrichtlinien von einer selbstst�ndigen Aufnahme der
Nahrung ab dem 3. Lebensjahr ausgehen, w�rde der an-
genommene Zeitwert von einer halben Stunde damit al-
lein auf die mundgerechte Zubereitung der Nahrung
entfallen. Ein solcher Aufwand w�re jedoch weit �ber-
h�ht. Auch in diesem Bereich ist daher anzunehmen,
dass sich die Hilfe im Wesentlichen allein auf Kontrolle
und begrenzte Anleitung bezieht. Es ist ferner f�r den
Bereich der Mobilit�t davon auszugehen, dass ein alters-
entsprechend entwickeltes sechsj�hriges Kind die in die-
sen Bereich fallenden Verrichtungen im Wesentlichen
selbstst�ndig ausf�hren kann und lediglich bei bestimm-
ten komplizierten Vorg�ngen noch der Fremdhilfe be-
darf. Soweit in den Begutachtungsrichtlinien im Bereich
der Mobilit�t f�r das Aufstehen und Zubettgehen ange-
nommen wird, dass erst ein Kind ab dem 12. Lebensjahr
erfahrungsgem�ß diese Verrichtung beherrscht, ist auch
dies f�r die Kammer nicht nachzuvollziehen. Hinzu
kommt, dass die Zeitwerttabelle betreffend den H�chst-
bedarf an Hilfe gesunder Kinder zum Teil Verrichtungen
mit auff�hrt, die nach dem Gesetz nicht ber�cksichti-
gungsf�hig sind, so im Bereich der K�rperpflege das
N�gel schneiden und im Bereich der Mobilit�t das allge-
meine Beruhigen, ohne dass dieses im Zusammenhang
mit einer ber�cksichtigungsf�higen Verrichtung erfolgt.
Insgesamt d�rfte damit auf Grund der angegebenen
Zeitwerte in den Begutachtungsrichtlinien in den drei
Bereichen der Grundpflege von einer �berversorgung
auszugehen sein. Die Kammer ist an die Richtlinien der
Pflegekassen auch nicht gebunden, weil die Richtlinien
Verwaltungsbinnenrecht darstellen. Denn § 17 SGB XI
enth�lt keine normative Erm�chtigung der Spitzenver-
b�nde, die gesetzlichen Regelungen zu den Vorausset-
zungen von Pflegebed�rftigkeit bzw. der Zuordnung zu
den Pflegestufen mit bindender Wirkung f�r Versicherte
und Gerichte zu erg�nzen. Sie haben weder die Rechts-
qualit�t einer Rechtsverordnung noch die einer Satzung
(vgl. hierzu Udsching, SGB XI § 17 Anm. 4). Eine kon-

krete Sch�tzung des Mehraufwandes insbesondere bei
geistig gesunden Kindern ist nicht ausgeschlossen (vgl.
Urt. des BSG v. 26.11.1998, SozR 3-3300 § 14 SGB XI
Nr. 9). Soweit das Sozialgericht Mannheim einen Ab-
zugswert von 33 Minuten f�r ein gesundes Kind ab Voll-
endung des 6. Lebensjahres annimmt, ist dieser auch f�r
die Kammer nachvollziehbar und realistisch. Dies gilt
auch unter Ber�cksichtigung der von einem schulpflich-
tigen Kind grunds�tzlich erwarteten selbstst�ndigen Ver-
richtungen der Grundpflege w�hrend des Schulbesuchs
(An- und Umkleiden f�r Sportunterricht, Essensaufnah-
me in den Pausen, Toilettenbesuch). Diesem Abzugswert
schließt sich die Kammer an. Unter Ber�cksichtigung
dieses Abzugswertes f�r ein sechsj�hriges gesundes Kind
ergibt sich damit im vorliegenden Fall f�r die Kl ein
Mehraufwand von 153 Minuten (186 Minuten – 33 Mi-
nuten). Der damit festgestellte Mehraufwand von 153
Minuten f�hrt nach Auffassung der Kammer dazu, dass
im Falle der Kl die Voraussetzungen f�r die Pflegestufe II
bereits erf�llt sind. Denn nach den insoweit �berzeugen-
den Ausf�hrungen der gerichtlichen Sachverst�ndigen
ist davon auszugehen, dass im Falle der Kl auch im Be-
reich der hauswirtschaftlichen Versorgung ein Mehrbe-
darf in H�he von t�glich 32 Minuten besteht. Damit er-
gibt sich insgesamt ein Zeitaufwand von 153 Minuten
Mehraufwand in der Grundpflege zuz�glich 32 Minuten
f�r die hauswirtschaftliche Versorgung = 185 Minuten.
Auf die zwischen den Beteiligten streitige Frage zur Er-
mittlung des Mehraufwandes f�r die Grundpflege und
die hauswirtschaftliche Versorgung bei Kindern kommt
es damit nicht mehr an.
Nach alledem hat die Klage im Umfang der Antragstel-
lung Erfolg.

Mitgeteilt von RA Ronald Richter, Hamburg

1. Zur Pflicht der Beh�rde, einen Verschlimmerungs-
antrag umfassend auch nach § 44 SGB X zu pr�-
fen.

2. Zur Pflicht des Gerichts, den vom Prozessbevoll-
m�chtigten gestellten Fragen an einen gerichtli-
chen Gutachter auch nachzugehen.

BSG, Urt. v. 21.8.2002 – B 9 V 1/02 R

Aus den Gr�nden: Im �brigen ist die Revision des Kl zu-
l�ssig und im Wesentlichen begr�ndet. In diesem Um-
fang f�hrt sie im Hinblick auf insoweit noch erforderli-
che Ermittlungen zur Zur�ckverweisung der Sache an
das LSG.
Soweit der Kl r�gt, die Vorinstanz habe den Bescheid
vom 11.4.1994 �ber die Anerkennung eines besonderen
beruflichen Betroffenseins nicht in das Verfahren einbe-
zogen, kann er damit allerdings nicht durchdringen;
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denn er hat mit diesem Vorbringen keinen Verfahrens-
mangel bezeichnet, auf dem das Berufungsurteil beru-
hen kann (vgl. § 164 Abs. 2 S. 3 SGG). Insbesondere hat
er nicht dargetan, inwiefern seine Berufung vom LSG
nicht zur�ckgewiesen worden w�re, wenn die im Be-
scheid vom 11.4.1994 vorgenommene Erh�hung der MdE
von 40 auf 50 v.H. im landessozialgerichtlichen Urteil
ber�cksichtigt worden w�re.
Dagegen weist der Kl zu Recht darauf hin, dass der Be-
scheid vom 12.4.1994 auch die Ablehnung seines Antra-
ges enth�lt, ihn belastende, fr�her ergangene Verwal-
tungsakte nach § 44 SGB X zu �berpr�fen. Dieser auf
den Antrag vom 16.10.1993 ergangene Bescheid ist zwar
ausdr�cklich nur auf § 48 SGB X (�nderung der Verh�lt-
nisse) gest�tzt. Es ist ihm jedoch zu entnehmen, dass der
betreffende Antrag des Kl auch insoweit abgelehnt wer-
den sollte, als er i.S.v. § 44 SGB X die Aufhebung von
Vorbescheiden wegen (angeblicher) urspr�nglicher, den
Kl belastender Rechtswidrigkeit bezweckte. Dies gilt na-
mentlich f�r die damit vom Kl geltend gemachte Aner-
kennung seiner Beschwerden im rechten Knie als SF mit
Wirkung ab 1.12.1989 (Zeitpunkt seines ersten Neufest-
stellungsantrages). Diesbez�glich beschr�nkt sich der Be-
scheid vom 12.4.1994 n�mlich nicht auf einen Vergleich
der Verh�ltnisse von 1990 und 1994, sondern behandelt
die Frage eines urs�chlichen Zusammenhanges umfas-
send.
Im Hinblick auf den vom LSG festgestellten Zeitpunkt
des Auftretens der Ver�nderungen am rechten Knie- und
H�ftgelenk des Kl (1981 bzw. 1983) kommt nicht nur
eine Unrichtigkeit der mit Bescheid vom 3.5.1990 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 14.12.1990 ge-
troffenen Neufeststellung, sondern auch des Erstaner-
kennungsbescheides vom 24.6.1983 in Betracht. Die ge-
nannten Gesundheitsst�rungen sind in diesen Verwal-
tungsakten dann zu Unrecht nicht als SF anerkannt wor-
den, wenn sie i.S.v. § 1 BVG mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit auf das im M�rz 1945 eingetretene sch�-
digende Ereignis zur�ckzuf�hren sind. Das LSG hat einen
derartigen urs�chlichen Zusammenhang verneint. Diese
Feststellung ist f�r den erkennenden Senat jedoch nicht
i.S.v. § 163 SGG bindend. Denn insoweit greift die Ver-
fahrensr�ge des Kl durch, das LSG habe dem gerichtli-
chen Sachverst�ndigen Dr. H die von ihm schriftlich ge-
stellten Fragen unzul�ssigerweise nicht zur Beantwor-
tung vorgelegt.
Nach § 116 S. 2 SGG und entsprechend den nach § 118
SGG auch im sozialgerichtlichen Verfahren anwendbaren
§§ 402, 397, 411 Abs. 4 Zivilprozessordnung (ZPO) hat
ein Beteiligter das Recht, sachdienliche Fragen an den
Sachverst�ndigen zu richten, solange dies nicht versp�-
tet oder missbr�uchlich ist (vgl. dazu Senatsurt. v.
12.4.2000, SozR 3-1750 § 411 Nr 1). Diese Befugnis ist
Ausfluss seines Anspruchs auf rechtliches Geh�r i.S.v.
§ 62 SGG, Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz (GG) (vgl. dazu

BVerfG, Beschl. v. 3.2.1998, NJW 1998, 2273; Senats-
beschl. v. 3.3.1999, SGb 2000, 269).
Im vorliegenden Fall hat das LSG dieses Fragerecht des
Kl verletzt. Eine vorwerfbare Versp�tung oder ein Miss-
brauch liegen hier fern, da der Kl seine an den Sachver-
st�ndigen Dr. H gerichteten Fragen mit Schriftsatz vom
28.6.2000 dem Gericht �bermittelt hat, nachdem ihm
das Gutachten dieses Sachverst�ndigen vom 2.5.2000
mit richterlicher Verf�gung vom 25.5.2000 �bersandt
worden war. Die Fragen, die nach dem Inhalt des Beru-
fungsurteils Gegenstand der m�ndlichen Verhandlung
vor dem LSG gewesen sind, waren nach dem damaligen
Stand des Verfahrens objektiv sachdienlich (vgl. dazu
BSG, Urt. v. 5.5.1961, SozR Nr. 160 zu § 162 SGG); sie
betreffen Existenz und Inhalt von Lehrmeinungen zu
den Auswirkungen von Beinverk�rzungen bzw. Beinfehl-
stellungen auf die Verh�ltnisse des anderen Beines.
Die genannten Fragen beziehen sich auf den hier ent-
scheidenden Streitpunkt, n�mlich das Problem eines ur-
s�chlichen Zusammenhanges zwischen den anerkannten
SF am linken Bein des Kl und der als SF geltend ge-
machten arthrotischen Ver�nderung an dessen rechtem
Bein. Da sich die einen derartigen Zusammenhang ver-
neinenden Sachverst�ndigen auf die herrschende Lehr-
meinung und der Bekl speziell auf die AHP berufen ha-
ben, die sich wiederum im Wesentlichen auf die herr-
schende Lehrmeinung st�tzen (vgl. z.B. Senatsurt. v.
11.10.1994, BSGE 75, 176, 178 = SozR 3-3870 § 3 Nr. 5
S. 7 f.), war es zun�chst sachdienlich, der Frage nachzu-
gehen, ob die Gutachter und die AHP den gegenw�rti-
gen Stand der wissenschaftlichen Lehrmeinung zutref-
fend wiedergeben. Hinzu kommt, dass die in den Vor-
instanzen geh�rten Sachverst�ndigen die einschl�gige
Lehrmeinung nicht im Einzelnen dargelegt und auf den
vorliegenden Fall angewandt haben. Auch enthalten die
AHP unter Nr. 129 Abs. 4 bez�glich Gliedmaßensch�den
(also nicht Gliedmaßenverlusten) nur eine allgemeine
Formulierung, die f�r die Anwendung im Einzelfall einer
n�heren Interpretation bedarf. Dort heißt es n�mlich
nur, dass bei Gliedmaßensch�den (z.B. nicht ausgegli-
chene Beinverk�rzungen, Gelenkversteifungen in ung�n-
stiger Stellung) die gleichen Folgen am Bewegungsappa-
rat auftreten k�nnen wie nach einer Amputation mit
vergleichbarer Funktionsst�rung.
Das LSG hat die Fragen des Kl nicht prozessordnungsge-
recht behandelt, indem es unterließ, sie dem Sachver-
st�ndigen Dr. H oder einem anderen sachkundigen Medi-
ziner zur Beantwortung vorzulegen. Mit den vom LSG
angestellten Erw�gungen l�sst sich diese Verfahrenswei-
se nicht rechtfertigen. Dabei hat das LSG unterstellt,
dass die den AHP zugrunde liegende medizinische Lehr-
meinung – entsprechend der Vermutung des Kl – nur
auf der Auswertung statistischen Materials anhand von
Oberschenkelamputationen beruht, und auf dieser
Grundlage unter Hinweis auf eine geringe Beinl�ngen-
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differenz und eine nach hinten gerichtete Achsenabwei-
chung des linken Unterschenkels die M�glichkeit einer
f�r den Kl g�nstigen Beurteilung verneint. Abgesehen
davon, dass es fraglich ist, ob der – an sich nachvollzieh-
bare – Gedankengang des LSG insoweit ohne medizini-
sche Sachkunde als hinreichend gesichert gelten darf,
hat die Vorinstanz damit die Fragen des Kl zur einschl�-
gigen medizinischen Lehrmeinung nicht ersch�pfend be-
antwortet. So erlauben die berufungsgerichtlichen Aus-
f�hrungen weder eine Pr�fung, ob die AHP diesbez�g-
lich dem Stand der medizinischen Wissenschaft entspre-
chen, noch kl�ren sie, ob es zu den Auswirkungen der
am linken Bein des Kl bestehenden SF auf dessen rechtes
Bein spezielle wissenschaftliche Erkenntnisse gibt.
Auf dem damit vorliegenden Verfahrensmangel kann die
Entscheidung des LSG zu diesem Streitpunkt beruhen; es
ist nicht vollst�ndig auszuschließen, dass die vom Kl an-
gestrebte Befragung eines medizinischen Sachverst�ndi-
gen ein f�r ihn g�nstiges Ergebnis haben k�nnte. Dem
steht auch nicht die vom Bekl vorgelegte Stellungnahme
der Medizinaldirektorin Dr. R vom 17.4.2002 entgegen;
denn diese kann als neues Tatsachenvorbringen im Revi-
sionsverfahren nicht ber�cksichtigt werden (vgl. § 163
SGG). Da der erkennende Senat die erforderliche Sach-
verst�ndigenbefragung nicht selbst durchf�hren kann,
ist das Urteil des LSG, soweit es die Frage der Anerken-
nung einer „Arthrose des rechten H�ft- und Kniege-
lenks“ als SF betrifft, aufzuheben und die Sache in die-
sem Umfang an das LSG zur�ckzuverweisen.

Mitgeteilt von RA Gottfried Krutzki, Frankfurt/M.

Regelstreitwert 8.000 DM = 4.090,32 A f�r Streit
�ber Heranziehungsbescheid des Sozialamts zu ge-
meinn�tzigen Arbeiten

OVG Berlin, Beschl. v. 29.6.2002 – 6 L 5.02/VG 1 A
613.00

Aus den Gr�nden: Der Kl hatte mit der im Oktober 2000
erhobenen, inzwischen in der Hauptsache erledigten Kla-
ge seine Heranziehung zu gemeinn�tziger Arbeit (§§ 19 f.
BSHG) angefochten, weil es f�r eine solche Heranzie-
hung schon keinen Anlass gebe, außerdem weil die Her-
anziehungsverf�gung zu unbestimmt und schließlich
weil nicht gew�hrleistet sei, dass er nicht k�rperliche Ar-
beiten verrichten m�sse, die er wegen eines Wirbels�u-
lenschadens nicht leisten d�rfe. Nachdem der Bekl we-
gen des Gesundheitszustandes des Kl die Heranziehungs-
verf�gung aufgehoben und das Verfahren sich in der
Hauptsache erledigt hatte, hat das Verwaltungsgericht
die Kosten des Verfahrens dem Bekl auferlegt. Der Kl hat
Festsetzung des Wertes des Gegenstandes der T�tigkeit
seines Prozessbevollm�chtigten beantragt. Das Verwal-

tungsgericht hat diesen Wert – orientiert an dem K�r-
zungsbetrag von 25% des Regelsatzes f�r drei Monate
(§ 25 Abs. 1 S. 2 BSHG) – auf 825 DM festgesetzt. Dage-
gen wendet sich der Kl mit der Beschwerde; er �ußert
die Auffassung, es sei vom Auffangstreitwert nach § 13
Abs. 1 S. 2 GKG auszugehen. Der Bekl verteidigt den an-
gefochtenen Beschluss.
Die gem. § 10 Abs. 3 BRAGO zul�ssige Beschwerde des Kl
ist begr�ndet.
Die Festsetzung des Wertes des Gegenstandes der an-
waltlichen T�tigkeit war zu �ndern und der Wert nach
§§ 8 und 10 BRAGO entsprechend § 13 Abs. 1 S. 2 GKG
festzusetzen. Die Bedeutung der Anfechtung der Heran-
ziehung zu gemeinn�tziger Arbeit f�r den Kl l�sst sich
vorliegend nicht allein auf das Interesse daran verk�rzen,
einer bei Weigerung angedrohten Minderung des Regel-
satzes der Hilfe zum Lebensunterhalt zu entgehen. Viel-
mehr standen f�r den Kl die Fragen im Vordergrund, ob
bei seiner sozialhilferechtlichen Lage �berhaupt Anlass
f�r eine Heranziehung bestand und ob gegebenenfalls
sein gesundheitlicher Zustand hinreichend ber�cksichtigt
werde. Insbesondere sah sich der Kl durch jedwede He-
ranziehung zu gemeinn�tziger Arbeit „in einer effekti-
ven Ausnutzung von Selbsthilfem�glichkeiten“ und der
Aufnahme einer neuen beruflichen T�tigkeit behindert.
F�r die Einsch�tzung der Bedeutung der Sache ergeben
sich danach keine gen�genden Anhaltspunkte, den Wert
anders als mit dem Auffangstreitwert anzunehmen.
Nicht entscheidend ist hingegen die Auffassung des Pro-
zessbevollm�chtigten des Kl, dass nur mit dem Auf-
fangstreitwert sein zeitlicher Arbeitsaufwand im Einzel-
fall angemessen Ber�cksichtigung finde.

Mitgeteilt von RA Hans-G�nther Becker-L�hl, Berlin

Außergerichtliches Widerspruchsverfahren; kein ge-
k�rzter Geb�hrenrahmen wegen außergerichtlicher
T�tigkeit; H�chstgeb�hr bei Streit �ber Dauerrente*

§§ 12, 116 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO; § 12 GKG

1. Bei einem Streit �ber eine Dauerrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung (hier: Weiterge-
w�hrung der Erwerbsunf�higkeits- bzw. Berufsun-
f�higkeitsrente) ist regelm�ßig die H�chstgeb�hr
des § 116 BRAGO angesichts der erheblichen wirt-
schaftlichen Bedeutung der Sache angemessen,
wenn nach Umfang und Schwierigkeit mindestens
ein durchschnittlicher Fall vorliegt (im Anschluss
an Beschl. des Th�ringer LSG vom 14.3.2001 – L 6
B 3/01 SF).

2. Im vorgerichtlichen Verfahren ist der Geb�hren-
rahmen des § 116 Abs. 1 BRAGO nicht pauschal
um 1/3 zu k�rzen, da hierf�r keine Rechtsgrundla-

35

ASR · 1/2003 Rechtsprechung



ge erkennbar ist und der Gesetzgeber durch �nde-
rungen der BRAGO geb�hrenrechtliche Anreize ge-
schaffen hat, Verfahren außergerichtlich zu erle-
digen.

SG Nordhausen, Urt. v. 23.8.2001 – 54 RJ 620/00

Aus den Gr�nden: Die Verg�tung des Anwalts richtet
sich im Widerspruchsverfahren nach dem analog anzu-
wendenden § 116 BRAGO. Unstreitig ist zwischen den
Beteiligten, dass die Kosten dem Grunde nach zu 2/3 zu
erstatten sind. Ebenso ist der Geb�hrenrahmen nach
§ 116 Abs. 1 i.V.m. § 116 Abs. 3. BRAGO zu bestimmen,
weil der Prozessbevollm�chtigte des Kl bei der ver-
gleichsweisen Erledigung des Widerspruchs mitgewirkt
hat. Demnach ist der vom Kl geltend gemachte Geb�h-
renrahmen anzuwenden.
Innerhalb des Geb�hrenrahmens bestimmt der Rechtsan-
walt nach § 12 Abs. 1 BRAGO die Geb�hr im Einzelfall
nach billigem Ermessen unter Ber�cksichtigung aller
Umst�nde, insbesondere der Bedeutung der Angelegen-
heit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltli-
chen T�tigkeit sowie der Einkommens- und Verm�gens-
verh�ltnisse des Auftraggebers. Die Geb�hr ist f�r den
Fall, dass sie von einem Dritten zu ersetzen ist, nicht
verbindlich, wenn sie unbillig ist. Im Allgemeinen sind
Abweichungen von bis zu 20 v.H. noch als billig zu be-
trachten.
Im vorliegenden Fall ist innerhalb des Geb�hrenrahmens
von der H�chstgeb�hr auszugehen. In Streitigkeiten �ber
eine Dauerrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ist immer eine erhebliche wirtschaftliche Bedeu-
tung anzunehmen, wenn durch sie das Einkommen in
der Hauptsache bestritten wird; im Regelfall ist dann die
H�chstgeb�hr angemessen. Umfang und Schwierigkeit
der anwaltlichen T�tigkeit rechtfertigen eine Abwei-
chung vom H�chstsatz nur dann, wenn die Umst�nde
des Einzelfalls vom Normalfall abweichen (Beschl. des
Th�ringer Landessozialgerichts vom 14.3.2001 L 6 B 3/01
SF). Ein nach dem Umfang und der Schwierigkeit durch-
schnittlicher Fall rechtfertigt deshalb regelm�ßig nicht
die Herabsetzung der H�chstgeb�hr.
Nach diesen Grunds�tzen war im vorliegenden Fall von
der H�chstgeb�hr auszugehen. Die Weitergew�hrung der
Erwerbsunf�higkeits- bzw. Berufsunf�higkeitsrente war
f�r den Kl von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung,
weil er daraus seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte.
Im �brigen war das Widerspruchsverfahren weder nach
Schwierigkeit noch nach seinem Umfang als unterdurch-
schnittlich anzusehen. Hierzu hat der Prozess bevoll-
m�chtigte des Kl auf umfangreiche Recherchen hinge-
wiesen, die zur Stellungnahme zu den von der Bekl ein-
geholten medizinischen Sachverst�ndigengutachten
durchgef�hrt wurden. Auch wurde berufskundlich um-
fangreich und qualifiziert Stellung genommen. Eine He-

rabsetzung der H�chstgeb�hr ist deshalb nicht gerecht-
fertigt.
Ebenso wenig ist der Geb�hrenrahmen des § 116 Abs. 1
i.V.m. Abs. 3 BRAGO pauschal um 1/3 zu k�rzen. Eine
gesetzliche Regelung dazu existiert nicht. Einen allge-
meinen Rechtsgrundsatz, wonach Rechtsanw�lte im vor-
gerichtlichen Verfahren weniger verdienen als in Ge-
richtsverfahren, konnte das Gericht nicht feststellen.
�berzeugend hat der Kl dargelegt, dass der Gesetzgeber
durch �nderung der BRAGO geb�hrenrechtliche Anreize
geschaffen hat, Verfahren außergerichtlich zu erledigen.
Die Bestimmung der Geb�hren durch den Prozessbevoll-
m�chtigten war deshalb nicht unbillig und die Bekl zur
Zahlung des weiteren Betrages zu verurteilen.

Anmerkung: Hochinteressant ist das Urteil des SG Nord-
hausen wegen der Feststellung: „Einen allgemeinen
Rechtsgrundsatz, wonach Rechtsanw�lte im vorgerichtli-
chen Verfahren weniger verdienen als im Gerichtsverfah-
ren, konnte das Gericht nicht feststellen.“ Dem liegt Fol-
gendes zu Grunde: Der Geb�hrenrahmen f�r die außer-
gerichtliche T�tigkeit in Sozialsachen betr�gt in entspre-
chender Anwendung des § 116 Abs. 1 Nr. 1 50–660 EUR.
Das BSG hat dagegen f�r das Vorverfahren, ausgehend
von seiner Auffassung, dass im Allgemeinen die Geb�hr
f�r eine T�tigkeit, die dem gerichtlichen Verfahren vor-
ausgeht, geringer sein muss als die f�r das Gerichtsver-
fahren entstehende, einen eigenen Rahmen normiert,
der etwa 2/3 der im gerichtlichen Verfahren vor dem So-
zialgericht anfallenden Rahmengeb�hr entspricht. Die-
sen Rahmen bemisst es – ausgehend von dem damals
g�ltigen Rahmen des § 116 BRAGO von 35 DM bis
455 DM – auf 25 DM bis 305 DM, m�sste also jetzt
35 bis 435 EUR betragen (BSG AnwBl 1984, 565 und
1985, 652. Zur Kritik an dieser Rechtsprechung s. Ge-
rold/Schmidt/Madert, BRAGO, 15. Aufl. 2002, § 116
Rn 12 und 13 und die dort angegebenen weiteren Nach-
weise).
Der BRAGO kann der angeblich allgemeine Grundsatz,
dass Geb�hren f�r eine T�tigkeit, die einem gerichtlichen
Verfahren vorausgeht, geringer sein m�ssen als die f�r
Gerichtsverfahren entstehende, nicht entnommen wer-
den.
Der vom Bundessozialgericht „erfundene“ eigene Geb�h-
renrahmen ist abzulehnen. Von einer Mindestgeb�hr
auszugehen, die unter der gesetzlichen liegt, in unzul�s-
sig. W�hrend viele Gerichte sich dem Bundessozialge-
richt angeschlossen haben, ist der Mut des SG Nordhau-
sen zu loben, sich souver�n �ber die falsche Rechtspre-
chung des BSG hinwegzusetzen.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Wolfgang Madert
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Anmerkung der Redaktion:
Dieser hoffentliche bahnbrechende Beschluss des SG
Nordhausen sollte fl�chendeckend Vorbild sein. Es ist zu
w�nschen, dass wir alsbald obergerichtliche Entschei-
dungen haben, welche die Rechtsprechung des BSG aus
dem Jahre 1984 und 1985 revidiert.

BSG-Urteile

Liste Nr. 3/2002 (Fortsetzung von ASR 2002, 111 ff.)

Urt. v. 8.11.2001 – B 11 AL 45/01 R
Der Anteil der innerhalb des Jahres ausscheidenden Ar-
beitnehmer, die das 56. Lebensjahr vollendet haben
(§ 128 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 AFG), ist unter Einschluss der Ar-
beitnehmer zu berechnen, die ihr Arbeitsverh�ltnis selbst
gek�ndigt haben.

Urt. v. 20.11.2001 – B 1 KR 21/00 R
Geb�hren und Auslagen eines Rechtsbeistandes f�r ein
in eigener Angelegenheit erfolgreich betriebenes Wider-
spruchsverfahren sind erstattungsf�hig, wenn ein ver-
st�ndiger Dritter ohne spezielle Rechtskenntnisse in glei-
cher Lage einen Bevollm�chtigten hinzugezogen h�tte.

Urt. v. 20.11.2001 – B 1 KR 31/00 R
Zur H�he der �rztlichen Verg�tung bei einem Schwan-
gerschaftsabbruch auf Grund sozialer Indikation nach
dem Gesetz zur Hilfe f�r Frauen bei Schwangerschafts-
abbr�chen in besonderen F�llen.

Liste Nr. 4/2002

Urt. v. 6.9.2001 – B 5 RJ 28/00 R
Ruhe- und �berbr�ckungsgelder, die in der Zeit zwischen
der Beendigung des Besch�ftigungsverh�ltnisses und dem
Beginn einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezahlt werden, sind grunds�tzlich dem Arbeitsent-
gelt vergleichbare Leistungen und damit als Erwerbsein-
kommen auf die Hinterbliebenenrente anzurechnen.

Urt. v. 30.10.2001 – B 3 KR 27/01 R
Die Anerkennung eines H�rtefalls durch die Pflegekasse
bei station�rer Pflege setzt voraus, dass ein Versicherter
wegen seines außergew�hnlich hohen Pflegebedarfs ei-
nen gegen�ber dem �blichen Pflegesatz der Pflegeklasse
III erh�hten Pflegesatz zu zahlen hat.

Urt. v. 31.10.2001 – B 6 KA 16/00 R
Honorarbescheide sind ihrer rechtlichen Natur nach vor-
l�ufige Regelungen, auf deren dauerhaften Bestand Ver-
trags�rzte nur in beschr�nktem Umfang vertrauen k�n-
nen.

Urt. v. 20.11.2001 – B 1 KR 26/00 R
Wird eine station�re Behandlung mit einer Fallpauschale
verg�tet, l�sst ein nach Erbringung der Hauptleistung
eintretender Kassenwechsel die Leistungszust�ndigkeit
unber�hrt.

Urt. v. 20.11.2001 – B 1 KR 31/99 R
Wechselt der Versicherte w�hrend der Behandlung die
Krankenkasse, so ist die Kasse leistungspflichtig, bei der
er im Zeitpunkt der tats�chlichen Leistungserbringung
versichert ist. Beim Zahnersatz richtet sich die Leistungs-
zust�ndigkeit nach dem Zeitpunkt der Eingliederung und
nicht nach demjenigen der Aufstellung des Heil- und
Kostenplans.

Urt. v. 21.11.2001 – B 8 KN 6/00 R
Im Beitrittsgebiet vor dem 1.1.1992 zur�ckgelegte, nicht
mit Beitr�gen belegte Zeiten einer Pfleget�tigkeit sind
keine rentenrechtlichcn Zeiten i.S.d. SGB VI.

Urt. v. 4.12.2001 – B 2 U 35/00 R
Soweit �bergangsweise die Fortgeltung von Recht der
ehemaligen DDR vorgeschrieben ist, ist bei dessen Ausle-
gung auch die dortige Verwaltungspraxis zu ber�cksich-
tigen, sofern diese Praxis nicht rechtsstaatlichen Grund-
s�tzen oder den Regelungen des Einigungsvertrages wi-
derspricht.

Urt. v. 4.12.2001 – B 2 U 37/00 R
Arbeitsplatz i.S.d. Berufskrankheit nach Nr. 4104 Fall-
gruppe 3 der Anlage zur BKV ist nur der, an dem eine
versicherte T�tigkeit ausge�bt wird.

Urt. v. 5.12.2001 – B 7 AL 52/01 R
Zur Verl�ngerung der Rahmenfrist wegen Kinderbetreu-
ungszeiten.

Urt. v. 5.12.2001 – B 7/1 SF 1/00 R
Zur K�rzung von Landesblindengeld nach dem Nieder-
s�chsischen Gesetz �ber das Landesblindengeld bei Auf-
enthalt in einem Berufsf�rderungswerk zwecks blinden-
technischer Grundrehabilitation.

Urt. v. 12.12.2001 – B 6 KA 88/00 R
Neben der An�sthesie bei einer Schultergelenksoperation
ist eine An�sthesie zur Schmerztherapie w�hrend der
postoperativen Gelenkmobilisation nicht gesondert be-
rechnungsf�hig.

Urt. v. 12.12.2001 – B 6 KA 3/01 R
Nimmt eine Kassen�rztliche Vereinigung im Streit um
die Abrechenbarkeit einer Leistung auf den Widerspruch
des Vertragsarztes hin eine sachlich-rechnerische Rich-
tigstellung zur�ck, ist sie im Regelfall gehindert, inso-
weit nochmals eine sachlich-rechnerische Richtigstellung
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durchzuf�hren. Weiterhin kann sich f�r den Vertragsarzt
ein Vertrauensschutz f�r weitere Quartale ergeben.

Urt. v. 12.12.2001 – B 6 KA 5/01 R
Bei der Anwendung von Honorarbegrenzungsregelun-
gen eines Honorarverteilungsmaßstabes ist die Verg�-
tung aus beleg�rztlicher T�tigkeit mit zu ber�cksich-
tigen.

Urt. v. 12.12.2001 – B 6 KA 7/01 R
Die Wirtschaftlichkeit der Behandlungsweise eines Ver-
tragsarztes kann in einem Quartal hinsichtlich bestimm-
ter Einzelleistungen mit dem Durchschnitt der Arztgrup-
pe und hinsichtlich anderer Leistungen mit seinem eige-
nen Abrechnungsverhalten in der Vergangenheit vergli-
chen werden.

Urt. v. 13.12.2001 – B 3 KR 19/00 R
Ist ein Heilmittelerbringer alkoholabh�ngig und steht er
deswegen unter Betreuung, darf ihm die Zulassung zur
Behandlung von Versicherten nicht erteilt werden.

Urt. v. 13.12.2001 – B 3 KR 1/01 R
Bei der Verg�tung von Krankenhausleistungen sind Fall-
pauschalen- und Sonderentgeltkataloge streng nach ih-
rem Wortlaut anzuwenden.

Urt. v. 13.12.2001 – B 3 KR 11/01 R
Der durch die Entscheidung des Krankenhausarztes be-
gr�ndete Anscheinsbeweis der Notwendigkeit und Dauer
einer bestimmten Krankenhausbehandlung kann nicht
dadurch ersch�ttert werden, dass die Krankenkasse auf
eine statistisch festgestellte allgemeine �berschreitung
der durchschnittlichen Verweildauer verweist.

Urt. v. 13.12.2001 – B 13 RJ 67/99 R
Ein Rentenversicherungstr�ger darf eine bewilligte und
bereits monatlich gezahlte Rente nicht durch bloße Be-
rufung auf eine Einrede, sondern nur durch Verwal-
tungsakt vorl�ufig einstellen.

Urt. v. 18.12.2001 – B 12 KR 8/01 R
Zur Frage, ob eine Sportlehrerin, die als �bungsleiterin
f�r einen Sportverein Gymnastikkurse abh�lt, abh�ngig
besch�ftigt und deshalb versicherungspflichtig ist.

Urt. v. 18.12.2001 – B 12 RA 2/01 R
Bei Versicherungspflichtigen ist der am 1.1. eines Kalen-
derjahres bei ihrer Krankenkasse geltende allgemeine
Beitragssatz f�r die Beitragsbemessung aus der Rente in
der Zeit von Juli dieses Kalenderjahres bis Juni des fol-
genden Kalenderjahres auch dann anzuwenden (§ 247
Abs. 1 S. 2 SGB V), wenn sich ihre Kasse nach dem 1.1.
des ersten Kalenderjahres mit einer anderen Krankenkas-
se vereinigt.

Urt. v. 19.12.2001 – B 11 AL 57/01 R
Der Arbeitgeber kann die Entscheidung des Arbeits-
amtes, die seinen Arbeitnehmer Schwerbehinderten nach
§ 2 SchwbG gleichstellt, nicht anfechten.

Urt. v. 20.12.2001 – B 4 RA 126/00 R
�berweist das Geldinstitut auf Aufforderung des Ren-
tenversicherungstr�gers die nach dem Tod des Versicher-
ten geleisteten Rentenbetr�ge zur�ck, so steht ihm kein
Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen zu.

Urt. v. 20.12.2001 – B 4 RA 6/01 R
Teilt ein Versorgungstr�ger im so genannten Entgeltbe-
scheid neben den Zugeh�rigkeitszeiten den erzielten Ar-
beitsverdiensten, den tats�chlichen Voraussetzungen f�r
die Anwendung niedrigerer Beitragsbemessungsgrenzen
und ggf. von Arbeitsausfalltagen auch noch die kalender-
j�hrlichen im Gesetz festgesetzten Beitragsbemessungs-
grenzen mit, handelt es sich – nur – insoweit nicht um
Verwaltungsakte, sodass § 44 SGB X nicht anwendbar ist.

Urt. v. 20.12.2001 – B 4 RA 38/01 R
Zum Eintritt des Nachversicherungsfalles und zur F�llig-
keit des Beitragsanspruchs.

Urt. v. 20.12.2001 – B 4 RA 53/01 R
Geldleistungsempf�nger i.S.v. § 118 Abs. 4 S. 1 Regelung 1
SGB VI ist nicht nur, wer den Betrag einer wegen des
Todes des Berechtigten fehlgeschlagenen Geldleistung
als Bargeld erhalten hat, sondern auch derjenige, der ihn
durch eine das Geldinstitut nach Abs. 3 a.a.O. wirksam
entreichernde Verf�gung erlangt hat.

Urt. v. 29.1.2002 – B 10/14 EG 8/99 R
Die Ehefrau eines in Deutschland lebenden t�rkischen
Arbeitnehmers hat f�r ihr in der T�rkei erzogenes Kind
keinen Anspruch auf Erziehungsgeld; darin liegt keine
unzul�ssige Diskriminierung i.S.d. EWG-Abk. T�rkei und
seines Zusatzprotokolls sowie der dazu ergangenen Asso-
ziationsratsbeschl�sse.

Urt. v. 29.1.2002 – B 10/14 EG 11/99 R
Ein Berechtigtenwechsel w�hrend des Bezugszeitraums
von Erziehungsgeld f�hrt nicht dazu, dass vom neuen
Berechtigten vorher erzielte Eink�nfte bei der Anrech-
nung auf das Erziehungsgeld unber�cksichtigt bleiben.

Urt. v. 29.1.2002 – B 10/14 EG 1/00 R
Die Ehefrau eines Mitglieds einer konsularischen Vertre-
tung der T�rkei in Deutschland hat keinen Anspruch auf
Erziehungsgeld, wenn weder sie noch ihr Ehemann zum
Zeitpunkt der Geburt des Kindes versicherungspflichtig
besch�ftigt ist, Entgeltersatzleistungen bezieht oder frei-
willig einem sozialen System der Bundesrepublik
Deutschland angeh�rt.
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Urt. v. 29.1.2002 – B 10 EG 2/01 R
Der Ausschluss in Bayern wohnender t�rkischer Staats-
angeh�riger vom bayerischen Landeserziehungsgeld ver-
st�ßt gegen das Diskriminierungsverbot des europ�isch-
t�rkischen Assoziationsrechts.

Urt. v. 29.1.2002 – B 10 EG 5/01 R
Unter das – inzwischen außer Kraft getretene – Koope-
rationsabkommen EWG-Marokko fallen auch Arbeitneh-
mer, die als Asylbewerber oder Fl�chtlinge nach
Deutschland eingereist sind.

Urt. v. 30.1.2002 – B 5 RJ 10/01 R
Zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach un-
sachgem�ßem Vorgehen des Gerichts bei Eingang einer
Berufung ohne Unterschrift.

Urt. v. 30.1.2002 – B 5 RJ 26/01 R
Hat ein Sozialleistungstr�ger eine Beitragserstattung auf
Grund einer Abtretung nach § 53 SGB I an den Abtre-
tungsgl�ubiger ausgezahlt, kann bei M�ngeln im Leis-
tungsanspruch (Deckungsverh�ltnis) die Sozialleistung
nur von dem urspr�nglich Leistungsberechtigten und
nicht „auch“ von dem Abtretungsgl�ubiger zur�ckgefor-
dert werden.

Urt. v. 30.1.2002 – B 5 RJ 34/01 R
Eine Großmutter kann einen Enkel auch in der Form in
ihren Haushalt aufnehmen, dass sie mit der Mutter des
sp�ter waisenrentenberechtigten Kindes einen gemeinsa-
men Hausstand gr�ndet und beide zur F�hrung des
Haushalts zumindest in gleicher Weise beitragen.

Urt. v. 30.1.2002 – B 6 KA 73/00 R
Richtlinienempfehlungen des Bundesausschusses �ber
die notwendige Qualifikation von �rzten, die eine neue
Untersuchungs- oder Behandlungsmethode in der ge-
setzlichen Krankenversicherung anwenden d�rfen, sind
unmittelbar verbindlich und bed�rfen keiner Umsetzung
seitens der Partner der Bundesmantelvertr�ge.

Urt. v. 30.1.2002 – B 6 KA 12/01 R
In vertrags�rztlichen Streitigkeiten, die bis zum 1.1.2002
rechtsh�ngig geworden sind, ergeht die Kostengrundent-
scheidung auf der Grundlage des § 193 SGG in der bis
zu diesem Tag geltenden Fassung; § 197a SGG i.d.F. des
6. SGG�ndG vom 17.8.2001 ist insoweit nicht anzuwen-
den.

Urt. v. 31.1.2002 – B 13 RJ 7/01 R
Eine nach § 3 S. 1 Nr. 1a SGB VI versicherte nicht er-
werbsm�ßige Pfleget�tigkeit ist keine Erwerbst�tigkeit
i.S.v. § 44 Abs. 2 SGB VI (Fassung bis 31.12.2000), die
eine arbeitsmarktbedingte Erwerbsunf�higkeit zum Weg-
fall bringen k�nnte.

Urt. v. 31.1.2002 – B 13 RJ 33/01 R
Im Rahmen des § 34 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 SGB VI ist ein
�berschreiten der Hinzuverdienstgrenze bis zum Dop-
pelten des regelm�ßig zul�ssigen Hinzuverdienstes auch
dann rentenunsch�dlich, wenn er auf Mehrarbeit be-
ruht.

Urt. v. 7.2.2002 – B 7 AL 102/00 R
L�sst sich trotz entsprechender Anhaltspunkte nicht
feststellen, ob ein Arbeitsloser im Erstattungszeitraum
die Voraussetzungen f�r eine anderweitige Sozialleistung
erf�llt hatte (§ 128 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 Alt. 2 AFG), tr�gt die
Bundesanstalt f�r Arbeit die Feststellungslast.

Urt. v. 7.2.2002 – B 7 AL 14/01 R
Zum „Personalabbau“ bei Strukturanpassungsmaßnah-
men Ost.

Urt. v. 7.2.2002 – B 12 KR 6/01 R
Pauschal versteuerte Vorteile, die eine Fluggesellschaft
ihren Besch�ftigten als Freifl�ge oder verbilligte Fl�ge
einr�umt, sind als Einmalzahlungen beitragspflichtiges
Arbeitsentgelt.

Urt. v. 7.2.2002 – B 12 KR 12/01 R
Pauschal versteuerte Vorteile, die eine Sparkasse ihren
Besch�ftigten durch kostenlose Kontenf�hrung ein-
r�umt, sind als Einmalzahlungen beitragspflichtiges Ar-
beitsentgelt.

Urt. v. 7.2.2002 – B 12 KR 13/01 R
Das von einem Arbeitgeber an seinen Ehegatten gezahlte
Arbeitsentgelt, aus dem Beitr�ge nachgewiesen und ge-
zahlt worden sind, bleibt auch insoweit beitragspflichtig,
als es vom Finanzamt sp�ter nicht in vollem Umfang als
Betriebsausgaben anerkannt wird.

Urt. v. 19.2.2002 – B 1 KR 32/00 R
Die im Krankenversicherungsrecht vorgesehene Zuzah-
lung zur station�ren Krankenhaus- oder Rehabilitations-
behandlung ist f�r jeden angefangenen Behandlungstag,
also auch f�r den Aufnahme- und den Entlassungstag,
zu entrichten.

Urt. v. 20.2.2002 – B 11 AL 60/01 R
Wird Kraftfahrzeughilfe durch einen Zuschuss zu den
Bef�rderungskosten gew�hrt, so hat der Behinderte in
der Regel einen nutzungsbezogenen Eigenanteil an den
Bef�rderungskosten zu tragen.

Urt. v. 20.2.2002 – B 11 AL 71/01 R
Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung wird als Anspruch,
den der Arbeitnehmer „wegen der Beendigung des Ar-
beitsverh�ltnisses“ hat, vom Ausschluss des § 184 Abs. 1
Nr. 1 SGB III erfasst.
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Urt. v. 21.2.2002 – B 3 KR 4/01 R
Die Fallpauschale, mit der die arbeitsteilige Behandlung
durch eine operierende Herzklinik und ein nachsorgen-
des wohnortnahes Krankenhaus abgegolten wird, um-
fasst nicht auch die Kosten des Krankentransports zwi-
schen den Krankenh�usern.

Urt. v. 21.2.2002 – B 3 KR 30/01 R
Eine Kombinationsleistung i.S.d. Sonderentgelts 21.02
liegt nicht vor, wenn die Herzkatheteruntersuchung und
die Erweiterung der Herzkranzgef�ße (Ballon-Dilatation)
w�hrend eines station�ren Aufenthalts an verschiedenen
Tagen durchgef�hrt werden.

Urt. v. 21.2.2002 – B 3 P 12/01 R
Der Transfer des Pflegebed�rftigen zur Wohnung der
Pflegeperson kann bei der Feststellung des Pflegebedarfs
nicht als Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der
Wohnung ber�cksichtigt werden.

Beschl. v. 5.3.2002 – B 13 RJ 193/01 B
Bei einem unentschuldigten Ausbleiben eines rechtskun-
dig vertretenen Beteiligten in der abschließenden m�nd-
lichen Verhandlung darf das Tatsachengericht grund-
s�tzlich davon ausgehen, dass ein zuvor angek�ndigter
Beweisantrag als nicht mehr aufrechterhalten betrachtet
werden kann, wenn der Beteiligte nicht unmittelbar vor
dem Termin hinreichend deutlich zum Ausdruck ge-
bracht hat, dass im Falle seines Ausbleibens �ber den
schrifts�tzlich gestellten Beweisantrag entschieden wer-
den soll.

Tipps f�r die Praxis

Schneider (AGS 2003, 45) befasst sich mit der Frage
„Anwaltsstunde: Was muss sie bringen? Was kostet sie?“

Honorarvereinbarung – Unwirksamkeit der Spesen-
klausel f�hrt nicht zur Unwirksamkeit der Honorar-
vereinbarung selbst
Das BVerfG NJW 2002, 3314 hat die OLG-Entscheidung
aufgehoben und der Verfassungsbeschwerde stattgege-
ben unter W�rdigung des Grundrechts aus Art.12 GG.

Lage der Sperrzeit bei einer unwiderruflichen Frei-
stellungsvereinbarung
Das BSG, Urt. v. 25.4.2002, Az.: B 11 AL 65/01 R, info also
2002, 248 hat neuerlich wieder entschieden, dass bei ei-
ner unwiderruflichen Freistellung im Rahmen eines Auf-
hebungs- oder Abwicklungsvertrags die Besch�ftigungs-
losigkeit und damit der Beginn der Sperrzeit von § 144
SGB III mit der Freistellung zu laufen beginnt. Das be-

deutet, dass bei einer Freistellung von mindestens 3 Mo-
naten die Sperrzeit bereits abgelaufen ist, wenn der Ar-
beitsvertrag endet. Das Arbeitsamt schuldet in diesem
Fall die Zahlung von Arbeitslosengeld ab Ende des Ar-
beitsvertrags. Die Jahresfrist des § 128 Abs. 2 S. 2 letzter
Hs. SGB III beginnt mit der unwiderruflichen Freistel-
lung. Die K�rzung der Anspruchsdauer nach § 124 Abs. 1
Nr. 4 SGB III (um ein Viertel) bleibt davon unber�hrt.

Vorl�ufiger Rechtsschutz f�r nicht zugelassene Medi-
kamente bei lebensbedrohlichen Situationen (off-la-
bel-use)
Das BVerfG hat mit Beschluss vom 22.11.2002, Az.: 1 BvR
1586/02, die Sozialgerichte verpflichtet, statt bloß sum-
marisch zu pr�fen, ob nicht im Einzelfall ein nicht zugelas-
senes Medikament verordnungsf�hig ist, eine Folgenab-
w�gung durchzuf�hren und dabei die verfassungsrecht-
lich gesch�tzten Belange der Versicherten zu achten.

Begriff des Getrenntlebens beim Unterhaltsvor-
schussG
Das OVG M�nster NJW 2002, 3564 hat den Anwen-
dungsbereich des UVG ausgedehnt. Es lehnt die �ber-
nahme des Begriffs des Getrenntlebens aus § 1567
Abs. 1 BGB ab. F�r den Zweck des UVG gen�gt es, wenn
der Ehemann auf Grund eines ausl�nderrechtlichen Ein-
reiseverbots nicht zu seiner Familie gelangen kann.

Kindergeld f�r einen Zivi, der neben dem Zivildienst
sein Studium betreibt
Der BFH NJW 2002, 3575 hat den Eltern eines Zivil-
dienstleistenden Kindergeld zugesprochen, weil der Sohn
neben dem Zivildienst sein Studium der Betriebswirt-
schaft an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
ernsthaft und nachhaltig betrieben hat.

Doppelanspruch auf Krankengeld und Arbeitslosen-
geld
Kann ein Arbeitsloser die zuletzt arbeitsvertraglich aus-
ge�bte T�tigkeit krankheitsbedingt nicht mehr aus�ben
und stellt er sein Restleistungsverm�gen dem Arbeits-
amt zur Verf�gung, dann kann ein Doppelanspruch so-
wohl auf Krankengeld wie auf Arbeitslosengeld entste-
hen. Maßstab f�r den Anspruch auf Krankengeld ist die
zuletzt ausge�bte T�tigkeit, vgl. BSG 14.2.2001, Az.: B 1
KR 30/60 R, NZA-RR 2002, 330. Liegt der Versiche-
rungsfall noch innerhalb des Arbeitsvertrags und sind
die 78 Wochen Krankengeld noch nicht ersch�pft, hat
der Arbeitslose Anspruch auf den Krankengeld-Spitzbe-
trag, LSG Rheinland-Pfalz NZS 2001, 391. Das Arbeits-
amt hat den Arbeitslosen darauf hinzuweisen, diesen
Betrag geltend zu machen, so das SG Berlin zu einer
Fallgestaltung bei der Nahtlosgew�hrung des § 125
SGB III, SG Berlin, Urt. v. 3.5.2002, Az.: S 58 AL 2108/
00, info also 2002, 256.
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Analoge Anwendung des § 16 Abs. 2 SGB I (Zurech-
nung der Antragstellung bei einer unzust�ndigen Be-
h�rde) im Sozialhilferecht
Das BVerwG hatte urspr�nglich entschieden, dass ange-
sichts des § 5 BSHG keine planwidrige L�cke vorliege.
Nachdem es seine Rechtsauffassung im Urteil BVerwGE
98, 248 ff. ge�ndert hatte, zog der Gesetzgeber nach
und erg�nzte den § 5 BSHG mit dem Absatz 2. Danach
ist die Kenntnis eines anderen Sozialhilfetr�gers dem zu-
st�ndigen Tr�ger zuzurechnen. F�r die Zurechnung der
Kenntnis anderer Sozialleistungstr�ger regelte der Ge-
setzgeber nichts. Das OVG L�neburg (Urt. v. 19.1.1999,
Az.: 4 L 2970/99 und Urt. v. 21.10.1999, 12 L 3780/99)
und das VG Braunschweig, Urt. v. 15.1.2002, Az.: 4 A
318/00, info also 2002, 269 beziehen sich auf die Gr�n-
de der Entscheidung des BVerwGE 98, 248 ff. und wen-
den § 16 Abs. 2 SGB I analog an.

Terwey, Gesetzliche Sozialversicherung und Europ�ische
Integration, Zeitschrift f�r europ�isches Sozial- und Ar-
beitsrecht (ZESAR), 2002, 50

Koenig/Beer, Wie wird die Gesetzliche Krankenversiche-
rung in Europa bestehen? ZESAR 2002, 54

Joussen, Rentenversicherungspflicht von Pflegepersonen
und Europ�isches Recht, ZESAR 2002, 62
Kollege Thomas Asmalsky schreibt der Redaktion:
„Welche Kollegin, welcher Kollege hat F�lle, bei denen
es um die Bemessung von KV-Beitr�gen bei der KVdR
geht?“
„Beitragspflichtige Einnahmen von Mitgliedern der ge-
setzlichen Krankenversicherung der Rentner (KVdR) –
Welche Kollegin/welcher Kollege ist gleichfalls interes-
siert, Erfahrungen �ber �hnliche Sachverhalte, Argu-
mentationen f�r die Versicherten, instanzliche Urteile
etc. auszutauschen in Mandaten, in denen privat finan-
zierte „Rentenzahlungen“ als beitragspflichtige Einnah-
men nach § 240 Abs. 5 SGB V von den Krankenkassen
behandelt werden, welche durch eine „Einmalzahlung“/
„Einmalbeitrag“ als Altersvorsorge bestimmt wurde?
Die beklagte Krankenkasse behauptet mit Blick auf Be-
rufungszulassung nach § 114 Abs. 2 Nr. 1 SGG eine
grunds�tzliche Bedeutung wegen einer Vielzahl zu beur-
teilender F�lle.“
Antworten bitte an RA T. Asmalsky, Niddastr. 49, 61440
Oberursel, Tel. 0 61 71/26 85 31, Fax: 0 61 71/26 85 32,
Zeichen: SozR 47/01

Termine

Aktion Beratungsbus auf dem Anwaltstag in Freiburg
am Samstag, den 31.5.2003

Die ARGE Sozialrecht wird wieder einen Beratungsbus
starten, wie schon auf den Anwaltstagen in Berlin, Bre-
men und M�nchen.
Der Beratungsbus wird am Samstag zwischen 10 h und
15 h auf dem Augustinerplatz stehen. B�rgerinnen und
B�rgen steht der Bus f�r eine kostenlose Beratung zu
sozialrechtlichen Fragestellungen offen.
Wer Lust hat, sich daran zu beteiligen, m�ge sich bei
dem DAV/ARGE Sozialrecht melden.

Vorank�ndigung des Programms der Herbsttagung in
Salzburg am 31.10./1.11.2003

Das vorl�ufige Programm steht und sieht wie folgt aus:

Freitag:
Strukturreformen der Sozialversicherungssysteme:
a) Sozialstaat quo vadis? Ergebnisse der R�rup-Kommis-

sion (Referent: Dr. Platzer, AOK)
b) Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung

(Referentin: Dr. Brandts, Vizepr�s. LSG NW)

Samstag:
9 MdE-Bewertung in der Gesetzlichen Unfallversiche-

rung (Referent: RA Prof. Dr. Plagemann)
9 Schmerzst�rungen – Somatisierungsst�rung – Schwie-

rigkeiten und Probleme in der Gutachterpraxis
(Referentin: Dr. med. Pfau-Tiefuhr)

9 Aktuelle Fragen aus §§ 44, 45, 48 SGB X
(Referent: Dr. W. Meyer, RiBSG, angefragt)

9 Sozialdatenschutz in der anwaltlichen Praxis
(Referent: Prof. Dr. Krahmer)

Die Stadt Salzburg bietet ein reichhaltiges Kulturpro-
gramm an diesem Wochenende, vgl. www.salzburg.info.
Geboten werden Auff�hrungen des Fliegenden Holl�n-
ders, Mozart-Dinner-Konzerte, Jazz-Festival, Festungs-
konzerte.

Der Tagungsbeitrag wird 220 A f�r Mitglieder der ARGE,
300 A f�r Mitglieder des DAV und 350 A f�r alle anderen
betragen.
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Nach Hartz: Auswirkungen im Arbeits- und Sozial-
recht, K�ndigung, Abfindung, Sperrzeit, Arbeitgeber-
haftung

Dr. Michael Neumann, Direktor des Sozialgerichts
Schleswig, Kiel
Bettina Schmidt, Rechtsanw�ltin, Fachanw�ltin f�r Ar-
beits- und Sozialrecht, Bonn
Die gesetzgeberische Umsetzung der Ergebnisse der
Hartz-Kommission durch das Erste und Zweite Gesetz
f�r moderne Dienstleistungen ab dem 1.1.2003 hat Kon-
sequenzen in vielen Bereichen des Arbeits- und Sozial-
rechts, die in diesem Seminar praxisgerecht dargestellt
werden sollen. Stichworte sind in diesem Zusammen-
hang gravierende �nderungen im Sperrzeitenrecht, ge-
�nderte und sanktionierte Meldepflichten f�r den Ar-
beitnehmer ab dem 1.7.2003 und sich daraus ergebende
neue Fragen von Aufkl�rungs- und Hinweispflichten f�r
den Arbeitgeber bei der Beendigung von Arbeitsverh�lt-
nissen. Auch auf sich f�r Arbeitgeber und Unternehmen
daraus ergebende m�gliche Haftungsgefahren sowie auf
Strategien zur Vermeidung einer Arbeitgeberhaftung bei
der Beendigung von Arbeitsverh�ltnissen sowie beim Ab-
schluss befristeter Arbeitsvertr�ge wird speziell einge-
gangen.
Das Seminar richtet sich an Rechtsanw�lte, insbesondere
Fachanw�lte f�r Arbeitsrecht und f�r Sozialrecht, Perso-
nalverantwortliche und alle anderen im Bereich des Ar-

beits- und Sozialrechts T�tigen und erl�utert die f�r die
Praxis wichtigen Auswirkungen der Hartz-Gesetze.

Ort: K�ln, Mercure Hotel Severinshof Tel.: (02 21)
2 01 30, EZ/�F 141 EUR, (begrenztes Zimmer-
kontingent)

Termin: Freitag, 9.5.2003, 13.30 Uhr bis Samstag,
10.5.2003, 15.15 Uhr (10 Unterrichtszeitstun-
den)

Geb�hr: 180 EUR Mitglieder FORUM Junge Anwalt-
schaft/Anwaltverein, jeweils bis 3 Jahre nach
Zulassung
300 EUR Mitglieder Anwaltverein
330 EUR Nichtmitglieder
zzgl. 16 % USt.

Seminar-Nr. R 12008-03

Sonderkonditionen im Hotel, Pausenerfrischungen, Ar-
beitsessen. Arbeitsunterlagen, WertGarantie, Fortbil-
dungsUrkunde

Infos/Anmeldungen:
DeutscheAnwaltAkademie
Littenstraße 11,10179 Berlin
Tel: (0 30) 72 61 53-0/Fax: -111
E-Mail: daa@anwaltakademie.de
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